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1 Gebietsbeschreibung 

1.1 Kurzbeschreibung und naturräumliche Grundlagen 

 

1.1.1 Kurzbeschreibung 

Das Europäische Vogelschutzgebiet „DE8239-401 Geigelstein“ liegt im west-

lichen Teil der Chiemgauer Alpen. Es umfasst den größten Teil des Gebirgs-

stocks zwischen Sachrang im Priental (Landkreis Rosenheim) im Westen 

und Schleching im Tal der Tiroler Achen (Landkreis Traunstein) im Osten, 

nördlich der Staatsgrenze zu Österreich.  

 

Abbildung 1: Blick von Nordosten: Im Hintergrund der Breitenstein mit Felsabbrüchen und 

Hangwäldern. In der Bildmitte die Almflächen des Stubeckrücken (Foto: Jörg 

Oberwalder).  

Von den nördlich gelegenen Erhebungen Sonnenwendwand, Kampenwand 

und Hochplatte inklusive Nebengipfel ist das Gebiet durch einen maximal 

1.100 m ü. NHN. hohen Einschnitt getrennt, wobei von West nach Ost die 

Linie Hainbach – Klausgraben – Hintere Dalsenalm – Armi-Weg – Steingra-

ben die Grenze bildet. Südlich von Ettenhausen gehört auch die Schlucht 

der Tiroler Achen (Achentaldurchbruch) bis zur Bundesstraße 307 zum Vo-

gelschutzgebiet. Im Südwesten bilden der Wirtsgraben und das Berger Ried 

neben dem Waldrand zum offenen Kulturland in den Tälern die Außengren-

ze. Innerhalb dieser Linien sind Bereiche um die Tal- und Grünbodenalm, 

die Skiabfahrt zwischen Wuhsteinalm und der Talstation bei Ettenhausen in-

klusive der südlich angrenzenden Wälder bis zum Lochbach sowie der 
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Fischteich bei Schöne Aussicht von der Natura 2000-Gebietsausweisung 

ausgenommen. 

Das Vogelschutzgebiet „Geigelstein“ ist insgesamt 3.207 ha groß. Es han-

delt sich um einen charakteristischen Ausschnitt der Chiemgauer Alpen und 

ist durch bewaldete Hanglagen (2.187 ha Wald) und nach oben anschlie-

ßende Almen (602 ha) und Latschenfelder (278 ha) gekennzeichnet. Beson-

ders an den steilen Ostabbrüchen der höchsten Gipfel Geigelstein (1808 m 

ü. NHN), Rossalpenkopf (1.762 m ü. NHN) und Breitenstein (1661 m ü. 

NHN) sowie an den Nordabbrüchen von Tauron (1.738 m ü. NHN) und Weit-

lahnerkopf (1.615 m ü. NHN) (Aschntaler Wände) befinden sich vegetations-

lose Fels- und Schuttflächen (129 ha). Weiterhin entfallen etwa 11 ha auf 

Gewässer, wobei der größte und bedeutendste Anteil auf die Tiroler Achen 

entfällt. 

 

Abbildung 2: Der Achendurchbruch (Foto: Jörg Oberwalder).  

Die Wälder werden über weite Bereiche von der Fichte geprägt und entspre-

chen insbesondere in höheren Lagen oft einem naturnahen subalpinen Fich-

tenwald. Laubwaldbereiche werden meist von der Buche dominiert. Nach ei-

ner Luftbildauswertung der LWF entfallen 1.016 ha (46,5 % der Waldfläche) 

auf Nadelwälder (Nadelholzanteil > 70 %), 755 ha (34,5 %) auf Mischwälder 

und 410 ha (18,8 %) auf Laubwälder (Laubholzanteil > 70 %). 

Im floristisch-vegetationskundlich bedeutenden Gebiet kommen nach Alpen-

Biotopkartierung des LfU einzigartige ausgedehnte Borstgrasrasen (140 ha), 

Zwergstrauchheiden (13 ha), artenreiche alpine Rasen und Schneeboden-
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vegetation (250 ha), Alpenmagerweiden (57 ha), alpine Hochstaudenfluren 

(16 ha) und Magerrasen (57 ha) mit eingestreuten Feuchtflächen (5,1 ha) 

vor. 

 

Abbildung 3: Mehlprimelblüte, Magerrasen am Schagenberg (Foto: Jörg Oberwalder). 

 

Aus ornithologischer Sicht stellt das Gebiet einen wertvollen Brut- und Nah-

rungslebensraum für alpine Vogelarten und Arten naturnaher Wälder dar. In 

den offenen und halboffenen Lebensräumen alpiner Rasen, Almen und den 

Übergangsbereichen zu Wald und Krummholzgebüsch finden sich wertvolle 

Lebensräume von Birkhuhn, Alpenbraunelle, Bergpieper und Zitronenzeisig. 

Die damit eng verzahnten Hochlagen- und Bergmischwälder sind wichtige 

Lebensräume für Spechte, Raufußhühner, Eulen und den Berglaubsänger. 

In den Felsbereichen brüten zumindest fallweise Steinadler und Alpenbrau-

nelle. Der Steinadler findet in den offenen und halboffenen Hochlagen des 

Gebietes bedeutende Nahrungsgründe vor. An den Abbrüchen des Breiten-

steins brütete subrezent auch die Felsenschwalbe, die am Alpennordrand ih-

re nördlichste Verbreitung in Mitteleuropa erreicht. Wahrscheinlich brütet in 

der Schlucht der Tiroler Achen bzw. in der Nähe deren Nebengewässer 

(auch) der Gänsesäger. Erfasst wurden im Jahr 2015 die im Standard-

Datenbogen (SDB) bzw. in der Anlage 2 zur Natura 2000 Verordnung ge-

nannten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL), dies 

sind Hasel- und Birkhuhn, Sperlings- und Raufußkauz sowie Grau-, 

Schwarz-, Weißrücken- und Dreizehenspecht, ferner auch die Zugvögel 

nach Artikel 4 (2) VS-RL, nämlich Alpenbraunelle, Bergpieper, Zitronenzei-

sig, Berglaubsänger und Gänsesäger. Die Kartierung des Auerhuhns inklu-

sive der Lebensräume erfolgten 2015 durch Fachleute der Forstverwaltung. 

Nach Zwergschnäpper und Eisvogel wurde zwar 2015 in geeigneten Berei-

chen des Untersuchungsgebiets gesucht, doch konnten keine Nachweise 
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erbracht werden. Die Kartierungsarbeiten für Steinadler, Wanderfalke und 

Felsenschwalbe wurden 2016 durchgeführt. 

Im Zuge dieser Kartierungsarbeiten wurden weitere schützenswerte Arten 

nachrichtlich miterfasst bzw. in Teilbereichen dokumentiert. Dies waren die 

Vogelarten Waldschnepfe und Waldkautz in den Waldflächen, Waldohreule, 

Trauerschnäpper, Baumpieper und Ringdrossel in den lichten Wäldern und 

den Übergängen zu den Almflächen sowie im felsigen Bereichen der Uhu 

und die Alpendohle. Es wurde versucht, für jede Brutvogelart des SPAs ei-

nen möglichst hohen (Brut-)Nachweis zu erbringen. 

 

1.1.2 Naturräumliche Grundlagen 

Lage, naturschutzfachlicher Wert, Vernetzung mit anderen Natura 2000-
Gebieten: 

Das Europäische Vogelschutzgebiet (=SPA) „Geigelstein“ ist deckungsgleich 

mit dem FFH-Gebiet „Geigelstein und Achentaldurchbruch“ und liegt etwa 

zwischen Sachrang im Westen und Schleching im Osten. Es umfasst den 

größten Teil des Gebirgsstocks um den Geigelstein mit seinen Nebenerhe-

bungen Breitenstein und Rossalm sowie den nach unten anschließenden 

und bis ins Tal reichenden Hangwäldern. 

Das SPA-Gebiet „Geigelstein“ ist von mehreren anderen Natura-2000-

Gebieten umgeben. Auf deutscher Seite grenzt in unmittelbarer Nähe zum 

Geigelstein-Gebiet im Nordwesten das Gebirgs-FFH-Gebiet 8239-371 

„Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal“ an. 

Jenseits der B307 liegt im Talraum der Tiroler Achen der südliche Teil des 

FFH-Gebiet 8240-371 „Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit 

Extensivwiesen“. 

Auf österreichischer Seite ist das nahegelegenste FFH-Gebiet AT3308000 

„Schwemm“, etwa 3,5 km südlich der Landesgrenze, zwischen Rettenschöss 

und Walchsee gelegen. 
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Abbildung 4: Übersichtskarte SPA-Gebiet Geigelstein mit benachbarten Natura 2000 Gebie-

ten. . Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

 

Alle in diesem Plan aufgeführten speziellen Vogelschutzmaßnahmen sind 

mit den Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für die in dem o.g. 

FFH-Gebiet gemeldeten Schutzgüter (Arten und Lebensraumtypen) auf Ver-

träglichkeit geprüft und abgestimmt. 

Erhaltungs- und Schutzziele im FFH-Gebiet „Geigelstein und Achental-

durchbruch“ sind die Arten Gelbbauchunke, Alpenbock, und Frauenschuh 

sowie verschiedene Lebensraumtypen von Fließgewässern, Heide- und 

Buschvegetation, Grasland, Mooren, Felslebensräumen sowie von Wäldern. 

Kennzeichnend für das SPA „Geigelstein“ sind einerseits totholzreiche 

Hangwälder, insbesondere Fichten bzw. buchendominierte Wälder in natur-

naher Ausprägung sowie die teils von Latschen dominierten und eng ver-

zahnten Übergänge zu den offenen Almflächen. Im oft auch beweideten Of-

fenland dominieren artenreiche alpine Rasen, ausgedehnte Borstgrasrasen, 

orchideen- und blütenreiche Kalkmagerrasen und extensiv genutzte Mager-

weiden sowie vegetationsarme Felsabbrüche und Schutthalden. Die Flä-

chenausdehnung von Lebensräumen bzw. Biotopen nach Biotopkartierung 

ist in Tabelle 1 dargestellt. 
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Tabelle 1: Lebensräume im Untersuchungsgebiet.  

Abgrenzung der Waldfläche nach ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches In-

formationssystem) 2015, Laub- bzw. Nadelholzanteil nach Luftbildauswertung der LWFLa-

serscanauswertung. Krummgehölze und Offenlandbiotope nach Alpen-Biotopkartierung 

(Zuweisung zum Biotop mit größtem Anteil. Fett: Flächenangaben nach ATKIS 2015, Kur-

siv: Flächenangaben nach Alpen-Biotopkartierung 

Lebensraum Fläche [ha] 

Wälder Summe  2.187  

 Laubwald > 90 % Laubholzanteil  120,6  

 Laubwald 70 % bis 90 %  Laubholzanteil  289,5  

 Mischwald 30 % bis 70 % Laubholzanteil  754,9  

 Nadelwald 70 % bis 90 % Nadelholzanteil  498,8  

 Nadelwald > 90 % Nadelholzanteil  517,0  

 Blößen  5,9  

Krummgehölze  278  

 Latschengebüsch  289,4  

 Grünerlengebüsch  0,2  

Offenland ohne Felsvegetation und Gewässer  602  

 Alpenmagerweide  57,1  

 Alpine Hochstaudenflur  15,7  

 Alpine Zwergstrauchheide  13,8  

 Alpiner Rasen  249,3  

 Artenreiches Extensivgrünland  7,6  

 Borstgrasrasen  139,8  

 Magere(r) Altgrasbestand/Grünlandbrache  1,3  

 Magerrasen (Trocken-/Halbtrockenrasen), basenreich  34,0  

 Magerrasen, bodensauer  22,6  

 Schneebodenvegetation  0,4  

 Feuchte und nasse Hochstaudenflur  0,6  

 Flachmoor  1,1  

 Großseggenried außerhalb der Verlandungszone  0,9  

 Offenes Hoch-/Übergangsmoor  2,5  

Fels- und Schuttvegetation  129  

 Fels mit Bewuchs, Felsvegetation  3,1  

 Fels(Schutt) ohne Vegetation  53,1  

 Schuttflur, Blockhalde  1,9  

Fließgewässer  11  

Summe  3.207  
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Geologie: 

Das Gebiet ist Teil der nördlichen Kalkalpen und besteht zum Großteil aus 

Hauptdolomit. Daneben werden größere Flächen von Plattenkalk, Kalken 

und Mergel der Kössener Schichten, Bank- und Riffkalken des Oberrätkalks 

sowie Kieselkalken des Lias gebildet. Kleine Bereiche befinden sich über 

dem Neokom. Auf größeren Flächen befinden sich auch Fernmoränen der 

Würmzeit bzw. lokaler Hang- und Verwitterungsschutt (GeoFachdatenAtlas 

– BIS-BY, Abfrage vom 5.10.2015). 

 

 

Abbildung 5: Übersicht der im SPA-Gebiet auftretenden geologischen Formationen. Aus: 

Bayerisches Landesamt für Umwelt - www.bis.bayern.de 

Legende zu Abbildung 5: 

braun = Hauptdolomit, strichliert = Plattenkalk, ocker = Oberrätkalk, Kössenerschichten; 

blau = Kieselkalke; dunkelgrün = Neokom) 

Klima: 

Die durchschnittlichen Jahresniederschläge am Geigelstein liegen entspre-

chend der nordalpinen Randstaulage bei 1.500 – 2.000 mm (GeoFachda-

tenAtlas – BIS-BY, Abfrage vom 5.10.2015), wobei die meisten Niederschlä-

ge in den Monaten Juni bis August fallen. Die Jahresdurchschnittstempera-

turen liegen im Tal bei 6°-7°C und in der Gipfelregion unter 3°C. Als gemes-

sene Vergleichswerte seien die Klimawerte 1981-2010 der Wetterstationen 

des Wendelsteins (in Luftlinie ca. 24 km vom Geigelstein westlich in ver-

gleichbarer randalpiner Lage, 1838 m ü. NHN – Jahresniederschlag 1.700 

mm, Jahresdurchschnittstemperatur 2,7°C) bzw. von Ruhpolding (in Luftlinie 

ca. 20 km von Schleching östlich in vergleichbarer randalpiner Lage, 656 m 

ü. NHN – Jahresniederschlag 1.993 mm, Jahresdurchschnittstemperatur 

6,7°C) dargestellt (nach Daten des Deutschen Wetterdienstes, ftp-

cdc.dwd.de, Download 5.10.2015). Niederschlagsmesswerte können für die 
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Talorte Sachrang (740 m ü. NHN) und Schleching (575 m ü. NHN) angege-

ben werden (ftp-cdc.dwd.de, Download 5.10.2015):  

 

 

Abbildung 6: Niederschlagswerte nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (www.dwd.de) 

für die Talorte Sachrang und Schleching bzw. als Vergleich für Ruhpolding und 

den Wendelstein 

 

 

Abbildung 7: Temperaturwerte nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (www.dwd.de). 

als Vergleich für Ruhpolding (Tal) und den Wendelstein (Gipfel) 
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Gewässer: 

Schon in hohen Lagen treten Hangvernässungen auf bzw. entspringen zahl-

reiche Quellbäche, die in einigen Fällen jedoch von ephemerer Natur sind 

und ausschließlich im Frühjahr zur Zeit der Schneeschmelze bzw. nach 

Starkregen Wasser führen. Als großes Fließgewässer fließt die Tiroler 

Achen für etwa 2 km durch das SPA-Gebiet. Als Bäche mit Gewässerbreiten 

über zwei Metern, die zur Tiroler Achen fließen, entspringen im Natura 2000-

Gebiet Totenmannbach, der Alpbach sowie der Schneiderhanggrabenbach 

und der Lochbach die sich zum Maisbach vereinen. Auf der anderen Talseite 

fließen als größere Bäche der Talgrabenbach, der Grattenbach und der 

Klausgrabenbach zur Prien.  
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1.1.3 Historische und aktuelle Flächennutzungen, Besitzverhältnisse 

Grundeigentümer sind zum größten Teil die Bayerischen Staatsforsten (mit 

2.845,6 ha, 88,7 % Gesamtfläche des SPAs und 2.194,6 ha bzw. 93,6 % der 

Wälder im SPA). Die restliche Waldfläche (149 ha, 4,7 % des SPAs) ist 

Kleinprivatwald, v. a. nördlich der ehemaligen Skiabfahrt nach Ettenhausen, 

um die Niederkaser-, Wirts-, Wuhrstein- und Karlalm sowie an der Tiroler 

Achen und im Priental bei Stein und Hainbach. Ca. je 100 ha sind private 

landwirtschaftliche Flächen und Almen bzw. Berechtigungsalmen im öffentli-

chem Eigentum. Etwa 13 ha entfallen auf die Tiroler Achen und 1,8 ha auf 

Straßenflächen der B307. 

Entsprechend dem regionalen Naturschutzkonzept führen die Bayerischen 

Staatsforsten in alten, naturnahen bzw. seltenen Waldbeständen (Klasse 1 

Wälder) grundsätzlich keine forstlichen Maßnahmen durch. Dies betrifft über 

200 Jahre alte Wälder (ca. 75 ha, Auswertung FBK 2010), d.h. etwa 3,4 % 

der Wälder im Natura 2000 Gebiet Geigelstein. Ältere, 140- bis 199-jährige, 

naturnahe Waldbestände (Klasse 2, ca. 650 ha, 30 %, Auswertung FBK 

2010) werden zwar forstlich genutzt, doch gelten hier spezielle Naturschutz-

ziele, die einen Totholzanteil von mindestens 40 m³/ha und 10 Biotopbäu-

me/ha vorsehen. Auch für jüngere naturnahe Bestände gelten Totholz- (20 

m³/ha) und Biotopbaumziele (10 Bäume/ha). Generell gilt für die Waldbe-

stände der Bayerischen Staatsforsten, dass „Methusaleme“ (z. B. Tannen, 

Fichten und Lärchen mit Durchmessern über 100 cm) sowie Horst- und Höh-

lenbaume nicht genutzt werden. 

Etwa 10,8 ha werden aktuell von Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden 

eingenommen. Dabei entfällt der größte Teil auf Forststraßen (9,3 ha). Je 

nach Erschließung sind die nicht in die beiden oben genannten Kategorien 

fallenden Wälder forstwirtschaftlich wenig bis ungenutzt bzw. Wirtschafts-

wälder. Totholz ist in vielen Abschnitten reichlich vorhanden.  

Auf den relativ gering bis mäßig geneigten Flächen der Hochlagen befinden 

sich bedeutende Almen, die in der Regel von Rindern beweidet werden. 

Größere zusammenhängende Flächen sind die Schachenalm (ca. 31,5 ha, 

940-1.160 m ü. NHN), der große, mehr oder weniger zusammenhängende 

Almkomplex der Sachranger Wirts-, Schreck-, Sulzig-, Ober-, Mitter- und 

Niederkaser- sowie Ackeralm (ca. 194,8 ha, 1.260-1.720 m ü. NHN), der 

Almkomplex um Wuhrstein-, Ettenhauser Wirts- und Karlalm (107 ha, 1.000-

1.600 m ü. NHN), die Haidenholzalm (ca. 60,3 ha, 1.260-1.615 m ü. NHN), 

Teile der Hinteren Dalsenalm (ca. 22,2 ha, 1.020-1.380 m ü. NHN) und eine 

der höchstgelegenen Almen Bayerns die Rossalm (ca. 57,7 ha, 1.570-1.760 

m. ü. NHN). Lediglich unbedeutende Teile des Offenlandes befinden sich in 

den Tallagen, aber auch hier werden die meisten Flächen beweidet. 
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Tabelle 2: Flächennutzungen im SPA nach Angaben der tatsächlichen Nutzung 

Nutzung Fläche [ha] 

Gebäude und Infrastruktur  12,74  

 Wege (im wesentlichen Forststraßen)   9,28  

 Gemischte Nutzung (Almgebäude, Jagdhütten, Park-
platz, Zufahrten, Garten) 

 1,47  

 Gewerbeflächen (Beherbergung mit Parkplatz, Sen-
demasten) 

 0,21  

 Straßenverkehr (B307)  1,78  

Landwirtschaft (Almen und Weiden)  522,55  

Heide  3,08  

Wald  2.176,86  

Gehölz  202,53  

Unkultivierte Flächen (v. a. Fels und Schutt)  264,58  

Gewässer  25,62  

 Fließgewässer  25,26  

 Stehende Gewässer  0,37  

Summe  3.207,95  

 

Historisch ist für das Geigelsteingebiet zumindest ab der Römerzeit eine 

Beweidung anzunehmen (Ableitung des Taurons als Stierweide vom lateini-

schen „taurus“ = Stier). Ab dem Hochmittelalter kam es in Bayern zu einer 

starken Ausweitung der Almflächen. Freie Weiderechte bestanden bis ins 

19. Jahrhundert auch für die meisten Wälder. Allerdings wurde schon da-

mals auf eine angemessene Bestoßung geachtet („Auftrieb nach Winterfut-

terverfügbarkeit“). Ab 1810 wurden Holz-, Streu- und Weiderechte der einge-

forsteten Untertanen erfasst und im ersten Bayerischen Forstgesetz von 

1852 vorerst endgültig festgeschrieben. Es kam zu einer Forcierung der 

Wald-Weide-Trennung (RINGLER 2010). Ab dieser Zeit kam es auch im Gei-

gelsteingebiet zu einer Abnahme der Almwirtschaft sowohl in Bezug auf ge-

ringere Auftriebszahlen als auch einer weitaus geringeren Flächennutzung, 

was sowohl zu einer Ausbreitung und zunehmenden Verdichtung der Wald-

bestände als auch zu einer verstärkten Verbuschung und Krummgehölzent-

wicklung auf den Almflächen führte (RINGLER 2010, WUTTEJ 2010 a, b). Die-

ser Trend kann auch klar in Luftbildvergleichen für die Zeit zwischen 1945 

und 2009 festgestellt werden (WUTTEJ 2010 b). 

 

Tourismus 

Der Geigelstein mit seinen umliegenden Gipfeln und Almen ist ein beliebtes 

und stark frequentiertes Ausflugsziel während des gesamten Jahres. Insbe-

sondere das Berghotel Breitenstein und die Wuhsteinalm auf der Schlechin-

ger sowie die Priener Hütte auf der Sachranger Seite sind Magneten und 

Ausgangspunkte zur Besteigung der vielbegangenen Gipfel des Geigel- und 

Breitensteins. Dabei bewegen sich die meisten Besucher auf relativ weni-
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gen, gut markierten Wegen und erlaubten Ski- und Schneeschuh-Routen. 

Seit Verordnung des Naturschutzgebiets Anfang der 1990er Jahre besteht 

eine Betretungsregelung, durch die weite Bereiche für die allgemeine Benut-

zung gesperrt sind. Dort besteht ein ganzjähriges Wegegebot und zwischen 

1. Dezember und 31. Mai ein vollkommenes Betretungsverbot, das bei Be-

obachtungen während der Kartierungen großteils beachtet wurde (Abbildung 

8). 

 

 

Abbildung 8: Betretungsregelung im NSG-Geigelstein. Geobasisdaten © Bayerische Ver-

messungsverwaltung, Fachdaten © Bayerisches Landesamt für Umwelt. 

Legende zu Abbildung 8: 

Orange Flächen: Betretungsverbot: 01.12. bis 31.05, Übriger Zeitraum: Wegegebot. 

Ausnahme Skiroute „Rossalm“: 1.12. - 31.3. diese ist entlang einer Markierung freigegeben. 

Übernachtungen im Gebiet sind in der Priener Hütte, der Wuhsteinalm und 

im knapp außerhalb gelegenen Berghotel Breitenstein möglich. 

Insbesondere an besonderen Wochenenden und um Feiertage sind diese 

gut besucht. Auf einer Reihe weiterer Almen besteht im Sommer eine 

Einkehrmöglichkeit. Im Winter werden sie nicht bewirtschaftet. 

Die Tiroler Achen wird zwischen dem 15. Mai und dem 1. Oktober für 

Rafting- und Kajaktouren genutzt. Bei Ettenhausen besteht zudem ein 

kleiner Wildbadeplatz, der nur mäßig frequentiert wird. 
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1.3 Schutzstatus (Schutzgebiete, gesetzl. geschützte Arten, Biotope) 

Im Jahr 1982 wurde ein knapp 68 ha großer Teil an der Tiroler Achen als 

Naturschutzgebiet „Durchbruchstal der Tiroler Achen“ ausgewiesen. 1991 

folgte die Ausweisung des Naturschutzgebiets „Geigelstein“. Beide Gebiete 

zusammen sind flächenident mit dem SPA „Geigelstein“. Für das NSG Gei-

gelstein wurden in Folge mehrere Bereiche mit zeitlich befristeten Betre-

tungsverboten belegt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Naturschutzge-

biete und die in den Verordnungen festgelegten Schutzzwecke aufgeführt. 

 
Schutzgebiete: 

Tabelle 3: Schutzgebiete innerhalb des SPA-Gebietes Geigelstein 

Naturschutzgebiet Schutzzwecke 

NSG Geigelstein (3.139 ha) 

 

 Sicherung der charakteristischen Gebirgslandschaft 
mit ihren typischen Pflanzen- und Tiergesellschaften 

 Erhalt der Vielfalt an Pflanzen und Tieren, insbeson-
dere seltener, empfindlicher und gefährdeter Arten, 
die notwendigen Lebensbedingungen zu gewährleis-
ten sowie Störungen von ihnen fernzuhalten, 

 die Entwicklung der naturnahen Vegetation ein-
schließlich der natürlichen Verjüngung, insbesondere 
naturnaher Waldbestände, zu sichern, 

 naturbedingte Veränderungen der Oberflächengestalt 
der Gebirgslandschaft unbeeinflusst zu lassen, 

 die gebietscharakteristische herkömmliche Almwirt-
schaft im bisherigem Umfang zu erhalten und zu för-
dern 

NSG Durchbruchstal der Tiro-
ler Achen (68 ha) 

 

 ein Durchbruchstal mit besonderer Prägung, beste-
hend aus Klammstrecke, Quer- und Längstal mit zu 
Tage tretender vielfacher, Schichtung, zu schützen, 

 den Wildfluss in seiner natürlichen Dynamik zu erhal-
ten, 

 die vorhandenen Tier- und Pflanzenarten und deren 
Lebensgemeinschaften zu bewahren und deren öko-
logische Entwicklung zu gewährleisten, 

 die für den Bestand der Lebensgemeinschaften not-
wendigen Standortbedingungen zu erhalten, 

 die besondere landschaftliche Eigenart und Schönheit 
zu bewahren. 

 

Naturdenkmal nach § 28 BNatSchG: 

Entsprechend wurde von der unteren Naturschutzbehörde Traunstein im 

SPA Geigelstein das Naturdenkmal „ND-01329 Kalkflachmoor mit Quellhori-

zonten westlich Schleching“ ausgewiesen.  
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Biotope nach § 30 (2) BNatSchG bzw. Art. 23 (1) BayNatSchG: 

 

Nach § 30 (2) BNatSchG bzw. Art. 23 (1) BayNatSchG sind folgende, im 

Gebiet vorkommende Biotope geschützt: 

 Natürliche und naturnahe bzw. unverbaute Fließgewässer 

 Offene Hoch- bzw. Übergangsmoore 

 Flachmoore (Quellmoore und Streuwiesen) 

 Großseggenrieder außerhalb von Verlandungszonen 

 Feuchte und nasse Hochstaudenflur (planar bis montan) 

 Offene Felsbildungen 

 Offene natürliche Block-, Schutt und Geröllhalden 

 Fels(Schutt) ohne Vegetation 

 Fels mit Bewuchs, Felsvegetation 

 Schneetälchen / Schneebodenvegetation 

 Alpine Rasen 

 Alpenmagerweiden 

 Magerrasen, bodensauer 

 Magerrasen (Trocken-/ Halbtrockenrasen), basenreich 

 Borstgrasrasen 

 Alpine Hochstaudenfluren 

 Alpine Zwergstrauchheiden 

 Krummholzgebüsche (Latschen- und Grünerlengebüsch) 

 Wälder- und Gebüsche trockenwarmer Standorte  

 Sumpfwald 

 Schluchtwald 

 Block- und Hangschuttwälder 
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Abbildung 9: Mosaik verschiedener geschützter alpiner Biotope (Alpiner Rasen, Schuttflur, 
Fels, Latschengebüsch; Foto: Jörg Oberwalder). 

 

Signifikante Vorkommen von gebietstypischen in Bayern seltenen bzw. 
gefährdeten Vogelarten und besonders und streng geschützter Arten: 

 

Vögel: 

In den mosaikartigen Übergängen der offenen Almflächen zu den Latschen-

gebüschen und den lichten, teilweise noch beweideten Wäldern nahe der 

oberen Waldgrenze kommen bayernweit bedeutende Birkhuhnbestände mit 

großen Balzarenen vor, wie sie rezent in kaum einem Bereich der nördlichen 

Kalkalpen mehr angetroffen werden können. Auf offenen Almflächen brüten 

Bergpieper in hoher Dichte. In gebüsch- und hochstaudenreichen Teilberei-

chen der Almregion können zerstreut Zitronenzeisig und Hänfling angetrof-

fen werden. Zumindest in Mäuse-Gradationsjahren siedeln Waldohreulen in 

lichten Wäldern in der Nähe von offenen Almflächen. 

In den Felsformationen bestehen Brutvorkommen von Steinadler und Uhu. 

Wanderfalken brüten in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die jeweiligen 

Horste sind jedoch nicht jedes Jahr besetzt. Die höchstgelegenen Felsberei-

che werden regelmäßig von Alpenbraunelle und Alpendohle besiedelt. 

Die höheren Lagen der zusammenhängenden Hangwälder sind für Arten 

wie Dreizehenspecht, Sperlings- und Raufußkauz sehr bedeutsam. Während 

in tieferen Lagen, insbesondere in den laubholzreichen Wäldern Weißrü-
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ckenspecht und Waldkauz hohe Dichten erreichen. In Teilen der Wälder sie-

deln Schwarzspecht, Waldschnepfe, Auer- und Haselhuhn. Vor allem steile 

Wälder mit grasiger und teils schütterer Bodenvegetation stellen den Le-

bensraum von Berglaubsänger und Grauspecht dar. In wärmegetönten Be-

ständen kann der Grünspecht angetroffen werden. In offenen Beständen mit 

zumindest einigen sehr alten Baumindividuen tritt vereinzelt auch der Trau-

erschnäpper auf. 

An der Tiroler Achen bzw. möglicherweise auch an deren größeren Seiten-

gewässern kommt der Gänsesäger vor (Brutverdacht), während die wenig 

gestörten Kiesbänke an diesem Fluss vom Flussuferläufer als Bruthabitat 

genutzt werden. Wasseramsel und Gebirgsstelze erreichen an den Fließge-

wässern höhere Siedlungsdichten. 

Alle übrigen Vogelarten des Gebiets werden im Rahmen des Management-

planes nur nachrichtlich behandelt, wobei versucht wird, zumindest den 

Brutstatus innerhalb des SPAs für jede vorkommende Art zu klären. 

 

Fledermäuse: 

Im Rahmen der Kartierungen konnten zumindest zwei Fledermausarten und 

zwar die Bart- und Zwergfledermaus beobachtet werden, ein Vorkommen 

weiterer Arten ist wahrscheinlich. 

 

Reptilien: 

Zerstreute Vorkommen von Bergeidechse, Blindschleiche und Kreuzotter 

konnten beobachtet werden. Aufgrund von kleinflächig vorhandenen Habita-

ten scheint ein Auftreten von Zauneidechse und Schlingnatter zumindest 

möglich. 

 

Amphibien: 

Der Alpensalamander ist im Gebiet vom Tal bis in die Hochlagen verbreitet 

und erreicht hohe Dichten. Vorkommen von Gelbbauchunken sind dokumen-

tiert (J. Voith, ASK, 1990, s. auch FFH-Managementplan). Weiter siedeln im 

Gebiet Bergmolch, Feuersalamander, Grasfrosch (Nachweise im Rahmen 

der Begehungen und ASK) und wahrscheinlich auch die Erdkröte. 
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Abbildung 10: Alpensalamander (Foto: Jörg Oberwalder). 

 

Käfer: 

Der Alpenbock wird im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet „Geigel-

stein und Achendurchbruch“ genannt (genauere Angaben zum Vorkommen 

s. FFH-Managementplan). Aufgrund des Totholz- und Blütenreichtums ist 

mit Vorkommen weiterer Bock- bzw. anderer holzbewohnender Käferarten 

zu rechnen.  

 

Abbildung 11: Alpenbock (Foto: Jörg Oberwalder). 
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1.4 Schutzfunktionen des Waldes, Schutzwaldmanagement 

 

Den Bergwäldern kommt im Bayerischen Alpenraum eine besondere Bedeu-

tung zu. Neben ihrer Rolle für die Biodiversität erfüllen sie in weiten Teilen 

neben anderen Funktionen insbesondere Schutzfunktionen. Bergwälder 

schützen vor Erosion und Lawinen. Sie haben eine hohe Bedeutung für 

Wasserrückhalt und Hochwasserschutz für das vorliegende Flachland ein-

schließlich der Ballungsregionen. Rund 147.000 ha der Wälder im bayeri-

schen Alpenraum sind Schutzwald nach Art. 10 Abs. 1 des Waldgesetzes für 

Bayern (BayWaldG) und genießen einen besonderen Schutz. Der Erhalt und 

die Wiederherstellung intakter Schutzwälder ist eine gesellschaftspolitische 

Aufgabe von hohem Rang. 

 

Rund 10 % der Schutzwälder können aufgrund einer Vielzahl von schädli-

chen Einwirkungen wie überhöhten Schalenwildbeständen, Waldweide in kri-

tischen Lagen und immissionsbedingten Schäden ihre Schutzwirkungen 

nicht mehr oder nur mehr eingeschränkt erfüllen. Um diese Schutzwälder 

wiederherzustellen und insbesondere die Verjüngung der Wälder nachhaltig 

zu gewährleisten, hat die Bayerische Forstverwaltung in Umsetzung des 

Bergwaldbeschlusses des Bayerischen Landtages aus dem Jahre 1984 ein 

Schutzwaldsanierungsprogramm erstellt. Dieses umfasst i. W. nachfolgende 

Inhalte: 

 

Maßnahmen der Schutzwaldsanierung: 

Als sanierungsnotwendig gelten Schutzwälder, wenn ihre Funktionstauglich-

keit deutlich gestört ist und diese im Rahmen einer regulären Waldbewirt-

schaftung nicht wiederhergestellt werden kann. 

Dies trifft vor allem zu bei 

• verlichteten Schutzwäldern ohne ausreichende Verjüngung, 

• durch Sturmwurf, Borkenkäfer oder Schälschäden beeinträchtigten 

Schutzwäldern und 

• wegen hoher Verbissschäden oder Weidebelastung nicht entwicklungs-

fähiger Schutzwaldver-jüngung. 

 

Sanierungsflächen: 

Die Fachstellen für Schutzwaldmanagement (FSWM) der Bayerischen 

Forstverwaltung planen und führen Maßnahmen für eine Wiederherstellung 

der Schutzfähigkeit dieser Wälder in sanierungsnot-wendigen Schutzwald-

beständen, den sogenannten Sanierungsflächen, durch. Die Maßnahmen 

umfassen Pflanzungen sowie die Förderung einer rechtzeitigen Naturverjün-
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gung. Ziel ist es, funktionstaugliche Schutzwälder wiederherzustellen bzw. 

zu erhalten. Wo die negative Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass ei-

ne Verjüngung sich ohne technische Schutzbauwerke gegen Gleitschnee 

und/oder Lawinen nicht entwickeln kann, müssen die Pflanzungen mit ent-

sprechenden temporären (Holz)-Verbauungen geschützt werden. 

 

Sanierungsgebiete: 

Einzelne, in einem räumlichen Zusammenhang stehende Sanierungsflächen 

werden zu Sanierungsgebieten zusammengefasst. Sie umfassen zum Bei-

spiel alle Sanierungsflächen einer Bergflanke oder eines Wildbacheinzugs-

gebiets. Auf Ebene der Sanierungsgebiete werden notwendige flankierende 

Maßnahmen wie zum Beispiel großräumige Jagd- und Wildmanagement-

konzepte koordiniert. 

 

Gefährdungsgebiete: 

Zusätzlich weist die Planung so genannte Gefährdungsgebiete aus, in de-

nen aktuell zwar keine Sanierungsmaßnahmen notwendig sind, deren Wäl-

der aber eine besonders hohe Schutzbedeutung haben. Negative Entwick-

lungstendenzen hinsichtlich Stabilität und Funktionserfüllung müssen hier 

durch vorbeugende Schutzwaldpflege (zur Vermeidung von späteren Sanie-

rungsflächen) vermieden werden. 

Außerhalb der Sanierungsflächen sollen durch vorausschauende Pflege und 

rechtzeitige Waldverjüngung die Entstehung neuer Sanierungsflächen im 

Schutzwald vermieden werden. 

 

Im SPA-Gebiet „Geigelstein“: 

Die Wälder im SPA-Gebiet sind auf der überwiegenden Fläche Schutzwald 

im Sinne des Art. 10 Abs. 1 BayWaldG. Die Schutzwälder in Hanglage erfül-

len dabei in erster Linie Boden-, Abfluss- und Lawinenschutzfunktion. Dies 

belegt auch der Waldfunktionsplan für die Region Südostoberbayern (13. 

Fortschreibung, 08.09.2018), untermauert durch die Gefahrenhinweiskarte 

des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz (LfU 2014). 
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Abbildung 12: Sanierungsgebiete und Sanierungsflächen im FFH Gebiet „Geigelstein und 
Achentaldurchbruch“ bzw. SPA Gebiet „Geigelstein“.  Fachdaten AELF Rosen-
heim, Fachstelle Schutzwaldmanagement.  
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Im SPA-Gebiet liegen vier Sanierungsgebiete (SG) mit 22 Sanierungsflä-
chen. 

Es handelt sich dabei um Staatswald des Forstbetriebes Ruhpolding. Sieben 
weitere Sanierungsflächen (SF) mit einer Gesamtfläche von 31,2 ha liegen 
außerhalb eines eigens ausgeschiedenen Sanierungsgebietes als sogenann-
te Sammelnummern (Ro-13) an den west- bis nordwest-gerichteten, steil ab-
fallenden Hängen von Mühlhörndl, Mühlhornwand, Wandspitz und 
Schachenberg (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Sanierungsgebiete im SPA-Gebiet „Geigelstein“ 

 

D

i

e

 

a

l 

Als Sanierungsflächen ausgewiesene Bergwälder stocken in allen Gebieten 

überwiegend auf +/- flachgründigen Hauptdolomit- oder Hangschutt-

Standorten, die in erster Linie durch Erosion und Humusschwund gefährdet 

sind. Viele Sanierungsflächen werden zudem von mehreren Lawinenbahnen 

durchzogen, die bis zu den Wirtschaftswäldern am Unterhang oder zu Wei-

deflächen hinabreichen und dortige Infrastruktur gefährden. Die Schutzwäl-

der bestehen meist aus überalterten, lückigen und stark vergrasten 

Bergmischwäldern mit schlechter Vitalität. Insbesondere Fichten, aber auch 

Buchen und Tannen sterben seit Jahren langsam aber stetig ab, ohne dass 

sich vielerorts bislang eine ausreichende Verjüngung etablieren konnte. 

 

Ziel der Sanierungsmaßnahmen auf den Sanierungsflächen im Staatswald 

(Gesamtfläche ca. 191,6 ha) ist der Erhalt bzw. die Wiederherstellung funkti-

onsfähiger Schutzwälder. Schwergewicht liegt dabei auf der Verjüngung die-

ser Bergwälder mit standorttypischen heimischen Baumarten, die einerseits 

durch Pflanzung, andererseits aber auch durch Naturverjüngung erfolgen 

soll. Pflanzungen erfolgen in Gruppen (15-30 Bäumchen) an besonders da-

für geeigneten Kleinstandorten (stehendes und liegendes Totholz, Baum-

stubben, Wurzelteller). 

 

  

Code Bezeichnung Größe (ha) Anzahl SF‘en 
im FFH-Gebiet 

Gesamtfläche 
im SPA-Gebiet (ha) 

Ro-03 Klausgraben 806 9 44,9 

Ts-22 Schneiderhanggraben 753 10 51,4 

Ts-23 Alpbach 568 2 16,2 

Ts-24 Weitlahner 300 1 47,9 

Ro-13 Sammelnummer --- 7 31,2 

 Summe:  29 191,6 
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Das SG Klausgraben oberhalb des Prientales umfasst das Wassereinzugs-

gebiet des Klausgrabens von den Mehlbeer- bis zu den Aschentalwänden 

und das Einzugsgebiet des Wildgrabens bis zum Grattenbach. Auf den Sa-

nierungsflächen – es handelt sich überwiegend um Bergmischwälder auf 

flachgründigen, stark vergrasten Hauptdolomit-Standorten – wird seit mehre-

ren Jahren ein massives Absterben alter Bäume – v. a. bei Fichte, aber auch 

bei Tanne und Buche – beobachtet, eine natürliche Verjüngung ist bislang 

kaum erkennbar. Durch die Verlichtung der Bergwälder ist mit einer Zunah-

me von Schneeschurf (Erosion durch Gleitschneebewegungen, Lawinen), 

Humusschwund und Rutschungen zu rechnen, größere Waldverluste ver-

stärken den Oberflächenabfluss bei Starkregenereignissen. Dies stellt eine 

ernstzunehmende Gefahr für einige Ortschaften im Priental - Hainbach, 

Stein und Grattenbach - dar. 

  

Abbildung 13: RO 307 Klaus-
graben. Foto: Hans Jehl, AELF 
Rosenheim Fachstelle Schutz-
waldmanagement. 

Abbildung 14: RO 306 Klausgraben. Foto: Hans Jehl, 
AELF Rosenheim Fachstelle Schutzwaldmanagement. 

 

Das SG Schneiderhanggraben liegt am Ostabfall von Geigelstein und Brei-

tenstein in den Einzugsgebieten von Wuhrsteinbach, Schneiderhanggraben, 

Loch- und Maisbach. Diese Gewässer werden als Wilbäche sowie in Teilbe-

reichen als ausgebaute Wildbachstrecken eingestuft. Aufgrund des hohen 

Anteils labiler Gesteinsformationen (Hang- und Verwitterungsschutt, Morä-

nenmaterial, Mergel) ist ein hohes Feststoffangebot vorhanden, dies stellt 

eine potentielle Gefahr für die Ortschaft Ettenhausen und den umliegenden 

Talboden der Tiroler Ache dar. Die Wälder im Bereich der Sanierungsflä-

chen sind häufig sehr laubholzreich, überaltert und verlichten zunehmend. 

Aufgrund der großen Bedeutung der Wasserspeicherung und –rückhaltung 

in diesem Gebiet ist eine rasche und ausreichende Verjüngung der Berg-

wälder vordringlich. 
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Abbildung 15: TS2206 (Foto: Hans Jehl,  AELF Rosenheim - Fachstelle Schutzwaldma-
nagement).  

 

Das SG Alpbach umfasst nahezu das gesamte Wassereinzugsgebiet des 

Alpbachs, einem teilweise ausgebauten Wildbach. Durch labile Talverfüllun-

gen und leicht erodierbaren Moränenmaterial ist die teilweise am 

Schwemmkegelrand liegende Ortschaft Ettenhausen bei Starkregen latent 

durch Feststoffausträge bedroht. Die Tiroler Ache musste in der Vergangen-

heit mehrmals von Schuttmassen des Alpbachs befreit werden, um Rück-

stau und Überschwemmung des Talbodens zu verhindern. Die Bergwälder 

sind auf größeren Flächen sehr laubholzreich, überaltert und verlichten zu-

nehmend. Überhöhte Schalenwildbestände in der Vergangenheit verhinder-

ten über Jahrzehnte eine ausreichende natürliche Waldverjüngung. 1989 

wurde auf der SF Höhenstein (Ts 2301) eine temporäre Verbauung mit 

Gleitschneeböcken und Querlegern durchgeführt, um eine Verjüngung des 

Bergwaldes zu ermöglichen und die Boden- und Lawinenschutzfunktion 

wiederherzustellen. 

Auf den steilen, nach Norden gerichteten und von Lawinenbahnen durchzo-

genen Hängen von Weitlahnerkopf, Haidenholzer Schneid und Höhenstein 

liegt das SG Weitlahner. Es umfasst einen großen Teil des Wassereinzugs-

gebietes des Dalsenbaches, der als Wildbach sowie in Teilbereichen als 

ausgebaute Wildbachstrecke eingestuft eingestuft wird. Die Bergmischwäl-

der sind auf großen Flächen überaltert und verlichten zunehmend. Aufgrund 

überhöhter Schalenwildbestände in der Vergangenheit sind nur wenige na-
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türliche Verjüngungsansätze erkennbar. Der Nordwesthang ist von mehreren 

Lawinenbahnen und tief eingeschnittenen Rinnen durchzogen, dort finden 

sich auch größere Erosionsflächen. Angesichts des hohen Feststoffangebots 

im Bereich von Linner- und Linzergraben - Hang- und Verwitterungsschutt, 

labile Moränen und Talverfüllungen – besteht bei Starkregen eine hohe Ge-

fährdung der Ortschaft Mühlau durch Murenabgänge. 

Die Sanierungsflächen Ro 1306 (Schachenleite südlich) und Ro 1307 

(Schachenleite nördlich) liegen am West- bis Nordwest ausgerichteten, 

sehr steilen und felsdurchsetzten Abhang des Schachenbergs. Die laubholz-

reichen, z. T. durch Stürme stark verlichteten Bergwälder stocken auf extrem 

flachgründigen, stark vergrasten Hauptdolomit-Standorten. Schneeschurf 

und Auflichtung führen zu massivem Humusschwund, wodurch die Wasser-

speicherfähigkeit der Böden stark reduziert wird. 

Die Sanierungsfläche Ro 1309 (Ackeralm) wurde am steilen Nordwesthang 

über dem gleichnamigen Kaser eingerichtet. Die subalpinen Fichtenwälder 

weisen größere Lücken und Lawinenbahnen auf, die den Kaser gefährden. 

Mit dem Einbau von Querlegern, ggf. ergänzt durch technische Bauwerke, 

soll die Bewaldung der Lawinenbahnen gefördert und somit die Lawinenge-

fahr für die Almhütte reduziert werden. Die lückigen, Heidelbeer-reichen 

Fichtenwälder am Oberhang und am Gratrücken sollen zum Schutz der 

Rauhfußhühner unbeeinflusst bleiben. 

Die SF Ro 1317 (Hirschlahner) erstreckt sich über 400 Höhenmeter auf 

dem bis zu 40° steilen, von Rinnen und Runsen durchzogenen Nordwestab-

fall der Mühlhornwand. Die naturfernen Nadel- und Laubholzbestände sto-

cken auf flachgründigen, teilweise stark vergrasten Hauptdolomit-Standorten 

und verlichten in einigen Bereichen zunehmend. Dies fördert die Gleit-

schneebewegungen in den verlichteten Waldteilen und erhöht Humus-

schwund, Erosion und Oberflächenabfluss. 

Die SF‘en Ro 1318 (Kälberleite), Ro 1322 (Aschental-Diensthütte) und 

Ro 1323 (Kälberleite West) befinden sich am West- bis Südwest-

ausgerichteten, bis 45° steilen Hang zwischen der aufgelassenen Aschenta-

lalm und dem Schindeltal. Die naturfernen Fichten-Laubholzbestände wur-

den durch mehrere Stürme aufgerissen, eine natürliche Wiederbewaldung 

auf den Störungsflächen findet nur zögerlich statt. Durch die Nutzung von 

abgestorbenen Bäumen als Querleger in den zunehmend verlichtenden 

Schutzwäldern soll die Bodenrauhigkeit vergrößert und damit die Gleit-

schneebewegung partiell reduziert werden. Mit der Pflanzung von Tanne, 

Buche und Bergahorn sollen die Wälder naturnäher entwickelt werden. 
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2 Vorhandene Datengrundlagen, Erhebungspro-
gramm und -methoden 

Für die Erstellung des Managementplanes wurden folgende Unterlagen ver-

wendet: 

2.1 Unterlagen zum SPA 

 Standard-Datenbogen (SDB) der EU zum SPA „DE8239-401 Geigelstein“ 

 NATURA 2000 Bayern Leseanleitung für die EU-Formblätter Standardda-

tenbögen der NATURA 2000-Gebiete (LfU 2012) 

 Bayerische Verordnung über die Natura 2000-Gebiete (Bayerische Natu-

ra 2000-Verordnung – BayNat2000V) inklusive der  

 Anlagen 2 und 2a (Liste der Vogelschutzgebiete mit den jeweils gebiets-

spezifischen Vogelarten bzw. Erhaltungsziele für die in Anlage 2 geliste-

ten Vogelarten) 

 Digitale Abgrenzung des SPA 

2.2 Kartieranleitungen 

 Erfassung und Bewertung von Arten der VS-RL in Bayern (LWF 2009, 

2014), 

 Erfassung und Bewertung von Arten der VS-RL in Bayern (LfU 2008-

2011), 

 Arbeitsanweisung zur Erfassung und Bewertung von Waldvogelarten in 

Natura 2000 Vogelschutzgebieten (SPA), Stand Januar 2014 (LAUTER-

BACH et al. 2014), 

 Arbeitsanweisung zur Fertigung von Managementplänen für Waldflächen 

in NATURA 2000-Gebieten (LWF 2004), 

 Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Länder-

arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten und des Dachverbandes 

Deutscher Avifaunisten e. V. (SÜDBECK et al. 2005). 

2.3 Weitere fachliche Grundlagen 

 Artenhandbuch der für den Wald relevanten Tier- und Pflanzenarten des 

Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und des Anhang I der Vo-

gelschutzrichtlinie in Bayern (4. aktualisierte Fassung, MÜLLER-

KROEHLING et al. 2006), 

 Ergebniskarten der Natura 2000 – Managementplanung (Arbeitskreis 

„Veröffentlichungskonzept Natura 2000 – Managementpläne“ Entwurf-

Stand August 2012), 

 Arbeitsanweisung zur Erhaltungsmaßnahmenplanung (Ergänzung zum 

Abschnitt 4.9. der AA FFH-MP: Planung der Erhaltungsmaßnahmen – 

25.9.2009, Endfassung), 
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 Leitfaden Digitalisierung SPA-Gebiete (LWF 2014), 

 Anleitung für die Datenerfassung der Vogelarten in der ART-DB (LWF 

2014), 

 Textvorlagen für den Fachgrundlagen- und Maßnahmenteil des Ma-

nagementplans (K. STANGL & M. LAUTERBACH 2010-2013), 

 Vorlage zu den Artkapiteln im Fachgrundlagenteil des Managementplans 

(K. STANGL & M. LAUTERBACH 2009-2013). 
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2.4 Kartierungen im Gelände 

2.4.1 Erhebungskulisse 

Als Untersuchungsgebiet wurde das gesamte SPA-Gebiet definiert. Die Er-

hebungen fanden jedoch auf ausgewählten Flächen statt (siehe folgende 

Abbildungen bzw. Tabelle 5). Probeflächen zur Erfassung von Waldarten 

wurden als Gesamtes bearbeitet, für Dichteberechnungen der Waldarten 

wurde jedoch nur die Waldfläche herangezogen. 

 

 

Abbildung 16: Lage der Probeflächen, Transekte und Beobachtungspunkte Geobasisdaten 

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Waldprobeflächen © LWF. 

Legende zu Abbildung 16:  

Grün: 14 Beobachtungspunkte für die Birkhuhn-Simultanzählung. Von den Beobachtern 1-3, 

5+6, 9 bzw. 13+14 wurden zusätzlich alle Zielarten, Eulen, Waldschnepfe, Spechte und 

Greifvögel vollständig aufgenommen. Es ist von einer weitgehenden Gesamterfassung des 

Birkhuhns im Untersuchungsgebiet auszugehen. 

Schwarz/orange: Beobachtungspunkte für Steinadler (schwarz), Wanderfalke (orange) und 

beide Arten (halb schwarz, halb orange)  

Rot: Probeflächen zur Erfassung der Waldarten 

Gelb: Probeflächen zur Erfassung von Bergpieper und Zitronenzeisig 

Magenta: Transekt zur Erhebung der Alpenbraunelle (und Felsenschwalbe) 

Violett: Transekt zur Erhebung von Gänsesäger und Eisvogel (und Felsenschwalbe) 

Blau: Transekte zur Erhebung der Felsenschwalbe (und Alpenbraunelle) 
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Abbildung 17: Blick von Beobachtungspunkt 7 der Birkhuhn-Simultanzählung auf den be-

deutendsten Birkhuhn-Balzplatz des Gebiets (Foto: Jörg Oberwalder). 

 

 

Abbildung 18: Blick von Beobachtungspunkt 13 der Birkhuhn-Simultanzählung auf mehrere 

Birkhuhn-Balzplätze (Foto: Katharina Bergmüller). 
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Tabelle 5: Anzahl und Größe der bearbeiteten Einheiten im Untersuchungsgebiet SPA Gei-

gelstein.  

Arten in eckiger Klammer wurden zusätzlich zum verpflichtenden Auftrag im Rahmen der 

Kartierungen nachrichtlich bzw. als Ergänzung zu den für diesen Managementplan vorge-

sehenen Erhebungen so vollkommen als möglich aufgenommen. Bei mit * gekennzeichne-

ten Arten ist jedoch auch in diesen Flächen mit keiner vollständigen Erhebung zu rechnen. 

Im Rahmen aller Kartierungen wurde auf Beobachtungen folgender Arten geachtet: Steinad-

ler, Wanderfalke, Felsenschwalbe. ** Tatsächlich eingehörter Bereich für die Zielarten grö-

ßer als angegeben. 

Typ Name Zielart(en), [zusätzlich aufgenommene 
Arten] 

Größe 

PF Wald Nr. 5+6 

Nr. 8 

Summe 

(Summe der 
Waldfläche in 
den PF) 

Haselhuhn, Sperlings- und Raufußkauz, 
Grau-, Schwarz-, Weißrücken- und Drei-
zehenspecht, Berglaubsänger, Zwerg-
schnäpper 
[Auerhuhn*, Waldschnepfe*, Waldkauz, 
Grünspecht, Baumpieper*, Trauer-
schnäpper, Zitronenzeisig] 

513,4 ha 

373,8 ha 

887,2 ha 

 

(699,6 ha) 

PF für Bergpieper 
und Zitronenzeisig 

Schreck- und 
Sulzigalm 
Rossalm 
Haidenholzalm 
Wuhsteinalm 

Summe 

Bergpieper, Zitronenzeisig 
[Birkhuhn*, Alpenbraunelle, Baumpieper, 
Berglaubsänger, Alpendohle, Hänfling] 

55,2 ha 
 

55,1 ha 
**57,2 ha 

43,3 ha 

210,8 ha 

Transekt Alpen-
braunelle 

Tauron-
Rossalpenkopf-
Geigelstein 

Alpenbraunelle 
[Bergpieper, Zitronenzeisig, Birkhuhn*, 
Alpendohle] 

3,2 km 

Transekt Alpen-
braunelle 

Geigelstein-
Breitenstein 

Alpenbraunelle 
[Bergpieper, Zitronenzeisig, Birkhuhn*, 
Alpendohle] 

2,3 km 

Transekte Gänse-
säger 

Durchbruchstal 
der Tiroler Achen 

Gänsesäger, Eisvogel 
[Wasseramsel, Gebirgsstelze] 

4,5 km 

Transekte Felsen-
schwalbe 

Breitenstein Süd 
Breitenstein Nord 
Rudersburg 

Summe 

Felsenschwalbe 
[Alpenbraunelle, Alpendohle] 

1,6 km 
0,7 km 
1,4 km 

2,7 km 

Punkte Birkhuhn Simultanzählung 
Birkhuhn 

Birkhuhn 
[Uhu, Waldohreule, Raufuß- und Sper-
lingskauz,  

14 Punkte 

Punkte Wanderfal-
ke 

im SPA: Breiten-
stein, Ruders-
burg, Wirtsalp-
kopf, 

nahe SPA: Über-
hängende Wand, 
Zellerwand 

Wanderfalke, Felsenschwalbe und Stein-
adler  

12 Punkte 

5 Bereiche 
(3 davon im 

SPA) 

Punkte Steinadler --- Steinadler [alle Zielarten, Kolkrabe] 17 Punkte 
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Abbildung 19: Probefläche Wald 5+6 (513,4 ha, davon 387,9 ha Wald). Geobasisdaten © 

Bayerische Vermessungsverwaltung, Fachdaten © LWF. 

Zielarten in Abbildung 19: Haselhuhn, Sperlings- und Raufußkauz, Grau-, Schwarz-, Weiß-

rücken- und Dreizehenspecht, Berglaubsänger, Zwergschnäpper. Offenlandbe-

reiche innerhalb dieser Flächen waren zur Erhebung der Waldvogelarten nicht 

verpflichtend zu bearbeiten, wurden jedoch in die Bearbeitung mit einbezogen, 

wobei (großteils ohne Einsatz von Klangattrappen) auch alle Beobachtungen an-

derer Zielarten bzw. naturschutzfachlich interessanter Arten protokolliert wurden. 

Dabei handelt es sich um Auerhuhn, Waldschnepfe, Waldkauz, Grünspecht, 

Baumpieper und Trauerschnäpper. 

 

Abbildung 20: Probefläche Wald 5+6 (Foto: Jörg Oberwalder).  
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Abbildung 21: Probefläche Wald 8 (373,8 ha, davon 311,7 ha Wald). Geobasisdaten © Bay-

erische Vermessungsverwaltung, Fachdaten © LWF. 

Zielarten in Abbildung 21: Angaben zu Zielarten und ergänzende Beobachtungen s. Abbil-

dung 19. 

 

 

Abbildung 22: durchschnittlicher, forstwirtschaftlich aufgelockerter Wald der Probefläche 8 

(Foto: Jörg Oberwalder). 
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Abbildung 23: Probefläche Schreck- und Sulzigalm (55,2 ha). Geobasisdaten © Bayerische 

Vermessungsverwaltung. 

Zielarten in Abbildung 23: Zitronenzeisig und Bergpieper. Auch alle Beobachtungen anderer 

Zielarten bzw. naturschutzfachlich interessanter Arten wurden protokolliert. Dabei 

handelte es sich insbesondere um Birkhuhn, Baumpieper und Hänfling. 

 

 

Abbildung 24: Am Rücken der Mühlhornwand in der Probefläche Schreck- und Sulzigalm 

(Foto: Jörg Oberwalder). 
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Abbildung 25: Probefläche Wuhsteinalm (43,3 ha). Geobasisdaten © Bayerische Vermes-

sungsverwaltung. 

Zielartenin Abbildung 25: Zitronenzeisig und Bergpieper. Auch alle Beobachtungen anderer 

Zielarten bzw. naturschutzfachlich interessanter Arten wurden protokolliert. Dabei 

handelte es sich insbesondere um Birkhuhn, Baumpieper, Berglaubsänger und 

Hänfling. 

 

 

Abbildung 26: Beim Grafn Kaser in der PF Wuhsteinalm (Foto: Jörg Oberwalder). 
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Abbildung 27: Probefläche Rossalm (55,1 ha). Geobasisdaten © Bayerische Vermessungs-

verwaltung. 

Zielarten Abbildung 27: Zitronenzeisig und Bergpieper. Auch alle Beobachtungen anderer 

Zielarten bzw. naturschutzfachlich interessanter Arten wurden protokolliert. Dabei 

handelte es sich insbesondere um Birkhuhn, Alpenbraunelle, Baumpieper, Al-

pendohle und Hänfling. 

 

Abbildung 28: unterhalb des Taurons in der Probefläche Rossalm (Foto: Jörg Oberwalder). 
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Abbildung 29: Probefläche Haidenholzalm (57,2 ha). Geobasisdaten © Bayerische Vermes-

sungsverwaltung. 

Zielarten in Abbildung 29: Zitronenzeisig und Bergpieper. Auch alle Beobachtungen anderer 

Zielarten bzw. naturschutzfachlich interessanter Arten wurden protokolliert. Dabei 

handelte es sich insbesondere um Birkhuhn, Baumpieper und Hänfling. 

 

 

Abbildung 30: Beim Weitlahnerkopf in der PF Haidenholzalm (Foto: Jörg Oberwalder). 
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Abbildung 31: der nördliche Transekt zur Erhebung der Alpenbraunelle (3.180m lang).. Ge-

obasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Zielart in Abbildung 31: Auch alle Beobachtungen anderer Zielarten bzw. naturschutzfach-

lich interessanter Arten wurden protokolliert. Dabei handelte es sich insbesonde-

re um Birkhuhn, Zitronenzeisig, Bergpieper, Alpendohle und Hänfling 

 

Abbildung 32: der südliche Transekt zur Erhebung der Alpenbraunelle (3.180m lang). Ge-

obasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Angaben zu Zielarten und ergänzende Beobachtungen s. Abbildung 31. 
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Abbildung 33: 

Transekt zur Er-

hebung von Gän-

sesäger und Eis-

vogel (in Summe 

4.430m lang). 

Geobasisdaten © 

Bayerische Ve-

messungsverwal-

tung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielart in Abbildung 33: Auch alle Beobachtungen anderer Zielarten bzw. naturschutzfach-

lich interessanter Arten wurden protokolliert. Dabei handelte es sich insbesondere um Was-

seramsel und Gebirgsstelze. 

 

Abbildung 34: Transekt zur Erhebung der Felsenschwalbe (in Summe 3.680m lang). Ge-

obasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Zielart in Abbildung 34: Auch alle Beobachtungen anderer Zielarten bzw. naturschutzfach-

lich interessanter Arten wurden protokolliert. 
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2.4.2 Erhebungsmethode 

Die Kartierungen erfolgten nach Vorgaben der Kartieranleitungen (s. Kap. 

2.2) und wurden zeitlich gebündelt zur optimalen Nutzung von Synergieef-

fekten. 

Die Erhebung der Waldvogelarten erfolgte durch Jörg Oberwalder (JOB) 

und Martin Pollheimer (MPO) unterstützt durch Walter Mandl (WMA) in fünf 

Begehungsdurchgängen und zusätzlich drei Nachtbegehungen. Bei den 

Kartierungen wurden bei fehlender Spontanaktivität Klangattrappen einge-

setzt (ausgenommen Schwarzspecht). Die Begehungsrouten wurden so ge-

wählt, dass alle Bereiche der Probeflächen eingehört werden konnten. 

 

 1. Begehungsdurchgang durch JOB, MPO und WMA – 24. bis 26. März 

2015 zur Erhebung von Haselhuhn, Grau-, Schwarz-, Weißrücken- und 

Dreizehenspecht mit zusätzlichen Abendkartierungen zur Erfassung von 

Sperlings- und Raufußkauz.  

 2. Begehungsdurchgang durch JOB – 14. bis 21. April 2015 zur Erhe-

bung von Haselhuhn, Grau-, Schwarz-, Weißrücken- und Dreizehen-

specht mit zusätzlichen Abendkartierungen zur Erfassung von Sperlings- 

und Raufußkauz.  

 3. Begehungsdurchgang durch MPO und JOB – 8. bis 18. Mai 2015 zur 

Erhebung von Haselhuhn, Grau-, Schwarz-, Weißrücken- und Dreize-

henspecht sowie von Zwergschnäpper und Berglaubsänger mit zusätzli-

chen Abendkartierungen zur Erfassung von Sperlings- und Raufußkauz. 

 4. Begehungsdurchgang durch JOB und MPO – 6. bis 9. Juni 2015 zur 

Erhebung von Zwergschnäpper und Berglaubsänger. Beobachtungen 

von anderen Wald-Zielvogelarten wurden mit aufgenommen. 

 5. Begehungsdurchgang durch JOB und MPO – 22. bis 30. Juni 2015 zur 

Erhebung von Zwergschnäpper und Berglaubsänger. Beobachtungen 

von anderen Wald-Zielvogelarten wurden mit aufgenommen. 

 

Die Erhebung von Zitronenzeisig und Bergpieper erfolgte durch Jörg 

Oberwalder (JOB), Martin Pollheimer (MPO), Johannes Frühauf (JFR) und 

Kerstin Blassnig (KBL) in drei vollen und einem ergänzenden Begehungs-

durchgang. Die Begehungsrouten wurden jeweils so gewählt, dass alle Be-

reiche der Probeflächen eingehört werden konnten. 

 1. Begehungsdurchgang durch JOB – 14. bis 20. April 2015. Bei fehlen-

der Spontanaktivität des Zitronenzeisigs wurden Klangattrappen einge-

setzt.  
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 2. Begehungsdurchgang durch JOB, MPO, JFR und KBL – 8. Mai 2015. 

Bei fehlender Spontanaktivität des Zitronenzeisigs wurden Klangattrap-

pen eingesetzt. 

 3. Begehungsdurchgang durch JOB und MPO – 6. bis 9. Juni 2015 zur 

Erhebung von Bergpieper und Zitronenzeisig. Bei fehlender Spontanakti-

vität des Zitronenzeisigs wurden Klangattrappen eingesetzt. 

 4. Begehungsdurchgang durch JOB und MPO – 22. bis 30. Juni 2015 zur 

Erhebung von Bergpieper und Zitronenzeisig. 

 

Die Erhebung der Alpenbraunelle erfolgte durch Martin Pollheimer (MPO), 

Jörg Oberwalder (JOB) und Johannes Frühauf (JFR) in drei Begehungs-

durchgängen. 

 1. Begehungsdurchgang durch MPO und JFR – 8. Mai 2015. 

 2. Begehungsdurchgang durch MPO – 6. und 9. Juni 2015.  

 3. Begehungsdurchgang durch MPO und JOB – 22. und 30. Juni 2015. 

 

Die Erhebung des Gänsesägers und des Eisvogels erfolgte durch Jörg 

Oberwalder (JOB) und Martin Pollheimer (MPO) in vier Begehungsdurch-

gängen. 

 1. Begehungsdurchgang durch JOB – 31. März 2015. 

 2. Begehungsdurchgang durch JOB – 27. April 2015. 

 3. Begehungsdurchgang durch MPO – 13. Mai 2015. 

 4. Begehungsdurchgang durch MPO – 8. Juni 2015. 

 

Die Erhebung des Birkhuhns erfolgte im Rahmen einer simultanen Balz-

platzzählung am 8. Mai 2015 von 14 Zählern an 14 unabhängigen Punkten. 

Zähler waren: Katharina Bergmüller, Kerstin Blassnig, Herr Feistl, Johannes 

Frühauf, Herr Gandl, Anton Hebensteiner, Andreas Hendelmeier, Simone 

Längert, Niko Mandl, Jörg Oberwalder, Martin Pollheimer, Andreas Schwar-

zenberger, Christian Schweiger und Paul Wohlfahrter. 

 

Die Erhebung des Wanderfalken erfolgte durch gezielte Beobachtungen 

an den Brutfelsen Jörg Oberwalder (JOB), Martin Pollheimer (MPO) und Jo-

hannes Frühauf (JFR) in drei (vier) Begehungsdurchgängen: 

 1. Begehungsdurchgang durch JOB und MPO – 28. Februar 2016 

 2. Begehungsdurchgang durch JOB – 10. und 11. März 2016  
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 3. Begehungsdurchgang durch JOB – 21. und 23. Mai 2016 – Zwischen-

kontrolle an den Tagen der Steinadler- und Felsenschwalbenerhebung 

 4. Begehungsdurchgang durch JFR und JOB – 21. Juni 2016 

 

Die Erhebung des Steinadlers erfolgte durch Jörg Oberwalder (JOB) und 

Johannes Frühauf (JFR) an in Summe neun Beobachtungstagen: 

 1. Beobachtungstag durch JOB – 11. März 2016 

 2. Beobachtungstag durch JOB – 19. März 2016 

 3. Beobachtungstag durch JOB – 21. Mai 2016 

 4. Beobachtungstag durch JOB – 23. Mai 2016 

 5. Beobachtungstag durch JOB – 31. Mai 2016 

 6. + 7. Beobachtungstag durch JFR und JOB – 21. Juni 2016 

 8. Beobachtungstag durch JOB – 1. Juli 2016 

 9. Beobachtungstag durch JOB – 27. Juli 2016 

 

Die Erhebung der Felsenschwalbe erfolgte durch Jörg Oberwalder (JOB) 

und Martin Pollheimer (MPO) an in Summe neun Beobachtungstagen: 

 1. Begehungsdurchgang durch JOB – 21. und 23. Mai 2016 

 2. Begehungsdurchgang durch JOB – 21. Juni und 1. Juli 2016 

 Aufgrund des Fehlens von Nachweisen erfolgten ergänzende Beobach-

tungen durch JOB am 31. Mai und 27. Juli 2016 sowie durch JFR am 21. 

Juni 2016  

 

2.5 Bewertung des Habitats der Birkhühner auf Basis von Luftbildauswertung 

 

Vom Auftraggeber wurden die für die Auswertung benötigten Daten in Form 

von Shapes zur Verfügung gestellt: Orthofotos (Luftbilder des LfU), Untersu-

chungsgebiet (Grenzen des SPA „Geigelstein“) und Höhenschichtlinien (10 

m-Abstände). 

Im Programm Esri ArcMap 10.2 wurde über das gesamte Untersuchungsge-

biet ein automatisch generiertes Raster von 200 x 200 m (= 4 ha) Feldgröße 

gelegt. Raster, die in den von der Gebietsausweisung ausgesparte „Enkla-

ven“ Tal- und Grünbodenalm bzw. der Bereich um die Skiabfahrt zwischen 

Wuhsteinalm und Ettenausen lagen, wurde als Raster des Untersuchungs-

gebiets behandelt. Dadurch entstanden 943 Rasterfelder. 
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Basierend auf den Daten der simultanen Balzplatzzählung im SPA im Mai 

2015, Angaben der Jäger und bekanntem Wissen zur Verbreitung des Birk-

huhns in den Nordalpen (z. B. BEZZEL et al. 2005, COOPNATURA 2014) wurde 

eine Vorausscheidung von Rasterfeldern anhand der Seehöhe getroffen: al-

le Rasterfelder, die zu mehr als 50 % unterhalb von 1.200 m ü. NHN liegen, 

wurden vollständig von der Bewertung ausgeschlossen (Bewertung mit „6“ = 

„nicht bewertet“). Für Rasterfelder an der Staatsgrenze zu Österreich stan-

den in einigen Fällen keine Luftbildgrundlagen für die gesamten Raster zur 

Verfügung. Bei einer Luftbildverfügbarkeit von weniger als 80 % der Raster-

fläche wurde keine Bewertung durchgeführt (Bewertung mit „7“ = „nicht beur-

teilbar“). Jene Rasterfelder, die zu 50-100 % oberhalb von 1.200 m.ü.M. lie-

gen wurden vollständig bewertet (inklusive der zu tief gelegenen Bereiche 

des Rasters). Insgesamt wurden so 381 Rasterfelder, d.h. 1524 ha bewertet 

(siehe Abbildung 35). 

 

 

Abbildung 35: Unterteilung des Untersuchungsgebiets SPA „Geigelstein. Geobasisdaten 

und Höhenschichtlinien © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 35: (braun) in 943 Rasterfelder mit einer Fläche von je 4 ha. Grün 

dargestellte Rasterfelder oberhalb von 1.200 m ü. NHN (blaue Linie) wurden als prinzipiell 

Birkhuhn-tauglich eingestuft und bewertet. Aufgrund dieser Vorausscheidung wurden 381 

Rasterfelder bearbeitet (grün) und 546 Rasterfelder vorzeitig von der Bewertung ausge-

schlossen (grau). 16 ausgewählte Rasterfelder waren wegen fehlenden Luftbildgrundlagen 

für Österreich nicht bearbeitbar (rot).  
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Für einen 50 ha großen Bereich war zusätzlich eine Bewertung auf Basis 

von 100 x 100 m (1 ha) Rasterfeldern durchzuführen. Dieser Bereich ent-

spricht im Wesentlichen  und wurde vom Auftraggeber vorge-

geben. Zur besseren Übereinstimmung mit den eigenen Rastern wurde er 

auf 64 ha ausgeweitet. 

 

 

Abbildung 36: Birkhuhn Habitatbewertung im 1-Hektar Raster . Geobasis-

daten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 36: Rot: vom Auftraggeber vorgegebener Bereich, grün: bearbeiteter 

Bereich mit den Rasterflächen. 

Die Habitatbewertung erfolgte anhand von Orthofotos, die im Maßstab von 

1:3.000 angezeigt wurden. Als Grundlage wurde der von WÖSS et al. (2008) 

erstellte Bewertungsschlüssel verwendet. Dieser soll Objektivität gewährleis-

ten und basiert auf der Beurteilung der Habitateignung für das Birkhuhn in 

den einzelnen Rasterfeldern anhand des Vorkommens von Latschen, Grü-

nerlen, Almflächen, Einzelbäumen, Baumgruppen und Wald. Auch das Auf-

treten dieser Strukturen in den Nachbarrasterfeldern wird berücksichtigt. 

Prinzipiell werden Rasterfelder mit einer höheren Strukturvielfalt mit besse-

ren Bewertungen versehen als abwechslungsarme Rasterfelder. Im Bewer-

tungsschlüssel nicht berücksichtigt wird aber z. B. das Auftreten von Räu-

bern oder Störungen bzw. Geländeneigung und -exposition, da er aus-

schließlich auf die Bewertung jener Habitatstrukturen ausgerichtet ist, die auf 

Luftbildern erkennbar sind. 

In einigen Punkten wurde der Bewertungsschlüssel angepasst, um Über- 

bzw. Unterbewertungen zu vermeiden und Lücken bei der Bewertung geeig-

neter Habitate zu schließen (siehe Tabelle 6 und die nachfolgenden Punkte): 
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 In Tabelle 6 wurden die Kriterien 2d und 3h ergänzt, da Latschen- und 

Grünerlengebüsche ohne Bäume im Schlüssel von WÖSS et al. (2008) 

nicht berücksichtigt werden, in einer entsprechenden Verzahnung mit 

dem Offenland aber günstige Habitate des Birkhuhns bilden. Ebenso 

wurde das Kriterium 3i eingeführt, da dichte Latschen- und Grünerlenge-

büsche ein geeignetes Habitat darstellen und im Untersuchungsgebiet 

auch nachweislich besiedelt werden.  

 Die Teilkriterien 4m, 4n und 4o wurden ergänzt, da WÖSS et al. (2008) 

keine Einstufung für diese Flächenanteile vorsehen (vgl. Tabelle 6). 

 Als „Fläche“ wurde die Größe des jeweils bewerteten Rasterfelds defi-

niert (4 ha bzw. 1 ha). 

 Kriterien einer Bewertungsklasse wurden summiert betrachtet, d.h. zum 

Beispiel „sehr gut geeignete“ Raster sind entweder zu > ½ mit struktur-

reichen Lichtweideflächen (Kriterium 1a) oder > ½ mit lichten Wald (Krite-

rium 1b) bestanden oder Lichtweiden und lichter Wald zusammen neh-

men > 50 % der Rasterfläche ein. 

 Bewertungen wurden im Nachhinein einer kritischen Bertachtung unter-

zogen und sehr günstige Ausprägungen weiterer auf der Fläche vor-

kommender Strukturen eventuell eine Bewertungsklasse auf- bzw. ab-

gewertet. Nahmen z. B. in einem Raster Lichtweiden mit Latschen und 

vielen Bäumen (1a) etwa 15 % und lichter Wald (1b) etwa 30 % der Flä-

che ein und waren zusätzlich noch 10 % der Fläche mit lückigen Lat-

schengebüsch (1d) bestanden und noch weitere in diesem Zusammen-

hang günstige Strukturen wie offene Almen oder Brachen vorhanden, er-

folgte eine Bewertung mit „sehr gut geeignet“ und dem Kriterium 1ab+d 

(s. Abbildung 37). In der Anmerkungsspalte des Shape-Files wird die 

Aufwertung jeweils begründet. 
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Abbildung 37: Birkhuhn Habitatbewertung: Beispiel für die Aufwertung einer Rasterfläche 

von der ursprünglich, streng nach dem Schlüssel vorgehenden Bewertung als 

„gut geeignet“ zu „sehr gut geeignet“). Geobasisdaten © Bayerische Vermes-

sungsverwaltung. 
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 Die Bewertung 3 l beschreibt ein kaum (4 m/n/o/p) oder nicht (5 q/r) ge-

eignetes Rasterfeld, das durch den Nachbarschaftseffekt (mindestens 1 

der 4 direkt angrenzenden Rasterfelder wurde mit „1“ oder „2“ bewertet) 

auf die Bewertung „3“ aufgewertet wurde. Diese Aufwertung wurde nur 

auf Rasterfelder angewendet, die zu mindestens 1/3 von geeigneten Flä-

chen (4 m/n/o/p, 5 q) und Alm-/Rasenflächen bedeckt sind, oder die voll-

ständig von offenen Alm-/ Rasenflächen bedeckt sind (5 r). Auf Raster-

feldern, die zu mehr als 2/3 oder vollständig von dichtem Wald oder 

schottrigen/felsigen Bereichen bedeckt sind, wurde die Nachbarschafts-

aufwertung nicht angewendet.  

 

Tabelle 6: Angepasster und für die Habitatbewertung angewendeter Bewertungsschlüssel 

nach WÖSS et al. (2008). 

Bewertung Voraussetzungen 

1 = sehr gut  

geeignet 

a 

> 1/2 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechslung 

mit kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, mehreren Baum-

gruppen und/oder Einzelbäumen ausgestattet 

b 
> 1/2 der Fläche ist mit lichtem Wald mit Lücken (Kronen-

schlussgrad < 5/10) bestockt 

2 = gut geeignet 

c 

> 1/2 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechslung 

mit kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, wenigen Baum-

gruppen und/oder Einzelbäumen ausgestattet 

d 
> 1/2 der Fläche ist mit reinen Latschen-/Grünerlenflächen 

mit Lücken ausgestattet 

e 

1/3 – 1/2 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechs-

lung mit kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, mehreren 

Baumgruppen und/oder Einzelbäumen ausgestattet 

f 
1/3 – 1/2 der Fläche ist mit lichtem Wald mit Lücken (Kro-

nenschlussgrad < 5/10) bestockt 

3 = geeignet 

g 

1/3 – 1/2 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechs-

lung mit kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, wenigen 

Baumgruppen und/oder Einzelbäumen ausgestattet 

h 
1/3 – 1/2 der Fläche ist mit reinen Latschen-

/Grünerlenflächen mit Lücken ausgestattet 

i 
> 1/2 der Fläche ist mit reinen Latschen-/Grünerlenflächen 

ohne Lücken ausgestattet 
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Bewertung Voraussetzungen 

j 

1/4 – 1/3 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechs-

lung mit kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, mehreren 

Baumgruppen und/oder Einzelbäumen ausgestattet 

k 
1/4 – 1/3 der Fläche ist mit lichtem Wald mit Lücken (Kro-

nenschlussgrad < 5/10) bestockt 

l 

Nachbarschaftsaufwertung: Das Rasterfeld wurde mit „4“ 

oder „5“ bewertet, aber mindestens 1 der 4 direkt angren-

zenden Rasterfelder wurde mit „1“ oder „2“ bewertet, wes-

halb das Rasterfeld eine Aufwertung auf „3“ erhält. 

4 = kaum geeignet 

m 

1/4 – 1/3 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechs-

lung mit kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, wenigen 

Baumgruppen und/oder Einzelbäumen ausgestattet 

n 
1/4 – 1/3 der Fläche ist mit reinen Latschen-

/Grünerlenflächen mit Lücken ausgestattet 

o 
1/4 – 1/2 der Fläche ist mit reinen Latschen-

/Grünerlenflächen ohne Lücken ausgestattet 

p 

1/8 – 1/4 der Fläche beinhaltet Strukturen wie Latschen, 

Grünerlen, lichten Wald (Kronenschlussgrad < 5/10), 

Baumgruppen oder Einzelbäume 

5 = nicht geeignet 

q 

< 1/8 der Fläche beinhaltet Strukturen wie Latschen, Grü-

nerlen, lichten Wald (Kronenschlussgrad < 5/10), Baum-

gruppen oder Einzelbäume 

r 
Gesamte Fläche ist dichter Wald (Kronenschlussgrad 

> 5/10), Almfläche oder Fels ohne andere Strukturen 

6 = nicht bewertet  Weniger als 50 % der Fläche liegt über 1.200 m ü. NHN. 

7 = nicht beurteilbar  
Für weniger als 80 % der Rasterfläche war die Luftbild-

grundlage vorhanden. 
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2.6 Weitere Planungsgrundlagen 

 Forstbetriebskarten und Bestandsinformationen der Bayerischen Staats-

forsten (vertraulich!) 

 Alpen-Biotopkartierung Bayern (LfU Bayern) 

 Artenschutzkartierung (ASK-Daten, Stand 2014) (LfU Bayern 2014) 

 Rote Liste und Liste der Brutvögel Bayerns (RUDOLPH et al. 2016) 

 Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung (GRÜNEBERG et al. 

2015) 

 

2.7 Digitale Kartengrundlagen 

 Digitale Flurkarten (Geobasisdaten des Bayerischen Landesvermes-

sungsamtes) 

 Digitale Luftbilder (Geobasisdaten des Bayerischen Landesvermes-

sungsamtes) 

 Topographische Karten im Maßstab 1:25.000 und 1:200.000 

 Luftbild-Analysen und Laserdaten-Auswertung durch die LWF 

 Digitale Höhenschichtlinien 

 Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS) 

mit Digitalem Basis-Landschaftsmodel (DLM)  

 Tatsächliche Nutzung (TN) aus ALKIS 

 

2.8 Amtliche Festlegungen 

 Bayerische Verordnung über die Natura 2000-Gebiete (Bayerische Natu-

ra 2000-Verordnung – BayNat2000V) inklusive der  

 Anlagen 2 und 2a (Liste der Vogelschutzgebiete mit den jeweils gebiets-

spezifischen Vogelarten bzw. Erhaltungsziele für die in Anlage 2 geliste-

ten Vogelarten) 

 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Geigelstein" vom 6. Mai 1991 

(OByABl 10/1991 S. 134-139), geändert durch Verordnung vom 10. Au-

gust 1993 (OByABl 17/1993 S. 185), geändert durch Verordnung vom 2. 

Oktober 1998 (RegOByABl 21/1998 S. 228), geändert durch Verordnung 

vom 12. Oktober 2009 (OByABl 21/2009 S. 162-165). 

 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Durchbruchstal der Tiroler 

Achen" vom 16. März 1982 (OByABl 9/1982 S. 217-218) 
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2.10 Persönliche Auskünfte: 

Andreas Hendelmeier Steinadler, Wanderfalke, Haselhuhn, 

Birkhuhn, Auerhuhn, Uhu, rezente 

und subrezente Vorkommen 

Walter Mandl Vögel, rezente und subrezente Vor-

kommen 

Christian Schweiger Birkhuhn, rezente und subrezente 

Vorkommen 

Felix Wölfl Spechte , rezente und subrezente 

Vorkommen 

Fritz Irlacher Vögel, rezente und subrezente Vor-

kommen, subrezente und historische 

Bewirtschaftung 

Marcus Weber Steinadler, Wanderfalke, Zwerg-

schnäpper, Felsenschwalbe rezente 

und subrezente Vorkommen 

Nikolaus Mieslinger subrezente Steinadlerbruten 

Jochen Grab Steinadler rezente und subrezente 

Vorkommen 

Kathrin Kopschinski Angaben zu winterlichen Besuerzah-

len am Geigelstein 

 

2.11 Gutachten/Veröffentlichungen: 

 BRENDEL, U. (2007): Der Steinadler in den Chiemgauer Alpen. 

 BRENDEL, U., J. GRAB & A. WEGSCHEIDER (2012/2013): „Steinadler Monito-

ring“ im Nationalpark Berchtesgaden und angrenzenden Gebirgsregionen 

– Bericht 2012/2013. Nationalpark Berchtesgaden, 39 S. 

 KRAMER, S. (o.J.): Wanderfalkenschutz (mit Horstplatzangaben) 

 Regionales Naturschutzkonzept Forstbetrieb Ruhpolding, Stand März 

2015 

 LOHMANN, M. & RUDOLPH, B.-U.: Statusliste der Vögel des Chiemseege-

bietes (Stand 31.12. 2013). 

 LOHMANN, M. & RUDOLPH, B.-U. (2016): Die Vögel des Chiemseegebietes. Orni-

thologische Gesellschaft in Bayern e. V., München. 536 S. 

 NATIONALPARKVERWALTUNG BERCHTESGADEN (Hrsg.) (2016): „Steinadler im 

Nationalpark Berchtesgaden und angrenzenden Gebirgsregionen – Be-

richt 2014/2015“. Nationalpark Berchtesgaden, 39 S. 

 WUTTEJ, D. (2010 a): Bewirtschaftung oder Sukzession hin zur Wildnis? –

Vegetationsökologische Untersuchung und naturschutzfachliche Bewer-
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tung brachgefallener und bewirtschafteter Flächen auf der Kallbrunnalm 

(Salzburg) und der Rossalm (Oberbayern). Masterarbeit, Universität 

Wien. Fakultät für Lebenswissenschaften. – 178 S., Wien. 

Weitere Veröffentlichungen und Gutachten siehe Literaturverzeichnis. 

 

2.12 Sonstige Informationen: 

Weitere Informationen stammen von den Teilnehmern der Öffentlichkeits-

termine und Runden Tische sowie von Landwirten/Forstwirten bei verschie-

denen Gesprächen im Gelände. 

 

2.13 Allgemeine Bewertungsgrundsätze:  

Für die Dokumentation des Erhaltungszustandes und spätere Vergleiche im 

Rahmen der regelmäßigen Berichtspflicht gem. Art 17 FFH-RL ist für Arten 

des Anhangs II der FFH-RL eine Bewertung des Erhaltungszustandes erfor-

derlich. Diese erfolgt im Sinne des dreiteiligen Grund-Schemas der Arbeits-

gemeinschaft "Naturschutz" der Landes-Umweltministerien (LANA), s. Ta-

belle 7. Die Bewertung des Erhaltungszustands gilt analog für die Bewertung 

von Arten der Vogelschutz-Richtlinie: 

 

Tabelle 7: Allgemeines Bewertungsschema zum Erhaltungszustand der Arten in Deutsch-

land (Beschluss der LANA auf ihrer 81. Sitzung im Sept. 2001 in Pinneberg) 

Habitatqualität 
(artspezifische 

Strukturen) 

A 

hervorragende Aus-
prägung 

B 

gute Ausprägung 

C 

mäßige bis schlechte 
Ausprägung 

Zustand der Popu-
lation 

A 

gut 

B 

mittel 

C 

schlecht 

Beeinträchtigungen 
A 

keine/gering 

B 

mittel 

C 

stark 

 

Arten, die nicht speziell an gebietscharakteristische Strukturen oder Res-

sourcen gebunden sind und / oder nur unregelmäßig und vereinzelt vor-

kommen, werden als »nicht signifikant« (= D) eingestuft. Sie sind für das 

Gebietsmanagement von untergeordneter Bedeutung.  
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3 Vogelarten und ihre Lebensräume 

 

3.1 Gebietsspezifische Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
gemäß Anlage 2 zur Bayerischen Natura 2000-Verordnung 

 

Tabelle 8: Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie gemäß Anlage 2 zur Bayeri-

schen Natura 2000-Verordnung.  

Bestandsgröße = Hochrechnung bzw. Expertenschätzung auf Basis sicherer, eigenständi-

ger Reviere (B – Brut wahrscheinlich, C – Brut nachgewiesen, niedriger Wert) 

bzw. möglicher Reviere (A – Brut möglich, höherer Wert. Ermittlung der Werte s. 

Artkapitel). 

EU-Code 

Artname Artname Bestands- 

größe 

(Reviere) 

Bewertung 
deutsch wissenschaftlich 

A091 Steinadler Aquila chrysaetos 1 B 

A103/A708 Wanderfalke Falco peregrinus 0 B 

A104 Haselhuhn Tetrastes bonasia 14 – 25 B 

A107/A409 Birkhuhn Tetrao tetrix tetrix 41 Hähne B 

A108/A659 Auerhuhn Tetrao urogallus k.A.* B 

A229 Eisvogel Alcedo atthis 0 D 

A217 Sperlingskauz 
Glaucidium passeri-

num 
15 – 25 A 

A223 Raufußkauz Aegolius funereus 17 – 22 A 

A234 Grauspecht Picus canus 8 – 13 B 

A236 Schwarzspecht Dryocopus martius 7 – 9 B 

A239 Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos 20 – 27 A 

A241 Dreizehenspecht Picoides tridactylus 23 – 32 A 

A320 Zwergschnäpper Ficedula parva 0 - 4 C 

(A = hervorragend, B = gut, C = mäßig bis schlecht) 

 

* Von den 238 im Gelände kontrollierten Inventurpunkten (IP) konnten an 

10 Punkten (= 4,2 %) Artnachweise erbracht werden. Der Bestand im Ge-

biet dürfte bei 20-34 „Revieren“ liegen. 
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3.1.1 Steinadler (Aquila chrysaetos) 

3.1.1.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A091 Steinadler (Aquila chrysaetos) 
 
Lebensraum/Lebensweise 

Steinadler sind extrem territorial und verteidigen ihre Reviere ganzjährig. Jedes Paar kann 

mehrere Horste haben, die abwechselnd genutzt werden und bei jeder Nutzung weiter aus-

gebaut werden (BEZZEL et al. 2005, LANDMANN & MAYRHOFER et al. 2001). Diese legen sie in 

störungsarmen, steilen, meist kleinen Felswänden mit freiem Anflug unterhalb der Wald-

grenze an. Aber auch Baumhorste kommen vor. Gejagt wird meist in offenen und halboffe-

nen, störungsfreien Bereichen oberhalb der Waldgrenze in der subalpinen und alpinen Hö-

henstufe zwischen 1.500 – 3.000 m 

ü. NHN (BAUER et al. 2005a, BEZZEL 

et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 

2003, BRENDL et al. 2001, OBER-

WALDER et al. 2014, SCHMID et al. 

1998) Von dort fällt der Transport 

der Beute zum tiefer gelegenen 

Horst leichter (GENSBOL & THIEDE 

1997). 

Die Beute des Steinadlers besteht 

aus mittelgroßen bis großen Säuge-

tieren (Murmeltiere, Hasen, junge 

Gämsen / Rehe / Hirsche / Schafe) 

und großen Vögeln (Raufußhühner) 

aber auch Aas und manchmal Rep-

tilien. Zur Brutzeit stellen deshalb Lawinenrinnen, in denen im Frühling Fallwild ausapert, 

wichtige Nahrungsgebiete dar (BAUER et al. 2005a). Außerhalb der Brutzeit wird auch in tie-

feren Lagen in den Talböden am Nordrand der Alpen gejagt (BEZZEL et al. 2005). Im Winter 

stellen Aufwindgebiete und deren Vernetzung mit geeigneten Nahrungsgründen oft einen 

Schlüsselfaktor im Steinadlerrevier dar (BRENDL et al. 2001). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Steinadler ist von Nordafrika über Europa, Asien und Nordamerika bis nach Mexiko ver-

breitet. In Europa beschränkt sich sein Vorkommen auf Hügel- und Gebirgslandschaften und 

abgelegene Gebiete; in den Tieflagen wurde er ausgerottet (BAUER et al. 2005a, BRADER & 

AUBRECHT 2003, SCHMID et al. 1998). Die Alpen beherbergen mit 1.100 – 1.200 revierhalten-

den Paaren eine der größten und dichtesten Populationen (SCHMID et al. 1998). 

Der Bestand des Steinadlers in Bayern ist klein und geografisch eng begrenzt: die 42 – 47 

Brutpaare Bayerns verteilen sich lückig ausschließlich auf die bayerischen Alpen. Im Ver-

gleich zum restlichen Europa hat die bayerische Population die niedrigsten Reproduktionsra-

ten. sie ist eine „sink“-Population, die auf Zuwanderung angewiesen ist, und wies in den letz-

ten Jahren einen leichten Rückgang auf (Bezzel et al. 2005, RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Der Steinadler ist prinzipiell anfällig für Gefährdungen, da es sich um eine Art handelt, die 

nur in geringen Dichten vorkommt und niedrige Reproduktionsraten aufweist. Eine hohe Bio-

 

Abbildung 38: Steinadler (Foto: J. Frühauf) 
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zidbelastung kann zur weiteren Senkung der Reproduktionsraten führen (BAUER et al. 

2005a). Starke negative Einflüsse auf den Steinadler üben die Zerstörung seines Lebens-

raumes (Erschließung der Wälder, Verlust an Jagdgebieten durch Aufforstung, Kahlschlag 

von Altholzbeständen) und Störungen durch den Menschen (Kletterer, Wanderer, Mountain-

biker, Paragleiter, Segelflieger, Hubschrauber, Pilz- und Beerensammler, Fotografen, Jäger) 

aus (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 2003, OBERWALDER et al. 

2014). Vor allem in der Umgebung des Horstes ist die Art sehr störungsanfällig (BAUER et al. 

2005a, BEZZEL et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 2003). 

Auch Nahrungsmangel stellt ein Problem dar; dieser kann sowohl natürlich durch geringe 

Fallwildzahlen in milden Wintern, als auch anthropogen durch starke Bejagung von Gämsen 

oder Änderungen in der Landnutzung bedingt sein (BAUER et al. 2005a). Nach wie vor 

kommt es auch zu direkter Verfolgung (Abschuss, Vergiftung, Vergrämung, Zerstörung von 

Gelegen, Aushorstung von Jungvögeln; BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005, OBERWAL-

DER et al. 2014). Aber auch die Jagd auf andere Tiere hat negative Auswirkungen auf den 

Steinadler. So kommt es z. B. zu Bleivergiftungen durch Munitionsrückständen in Wildauf-

brüchen und zu Verletzungen oder Todesfällen in Fallen (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 

2005, BRADER & AUBRECHT 2003, OBERWALDER et al. 2014, ZECHNER et al. 2004). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-
SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: R „Extrem seltene Art und Art mit geographischer Restriktion“ (2016) 

 RL D: R „Extrem seltene Art und Art mit geographischer Restriktion“ (2015) 

 unterliegt dem Jagdrecht 

 

Vorkommen im Gebiet 

Nach neueren Daten ist im SPA ein Revier besetzt (Revier „Geigelstein“), 

das weite Teile der westlichen Chiemgauer Alpen mit den Gebirgsstöcken 

Hochries, Geigelstein und Kampenwand nutzt (PRANTL 2018, NATIONALPARK-

VERWALTUNG BERCHTESGADEN 2019, Abbildung 39). Aufgrund der durch-

schnittlichen Größe von Steinadlerrevieren und der Größe des SPA ist prin-

zipiell davon auszugehen, dass auch in jenen Jahren, in denen im Natur-

schutzgebiet Geigelstein ein Horst besetzt ist, wesentliche Teile des Brutre-

viers außerhalb des Vogelschutzgebiets liegen. 

Bis 2016 nutzten Altvögel von zumindest zwei Revieren das SPA Geigel-

stein, bis 2014 waren zwei Reviere besetzt: Dabei handelte es sich um das 

Revier „Hochries“ vor allem westlich und das Revier „Geigelstein“, das den 

Großteil des SPA Geigelstein sowie östlich und nördlich liegende Bereiche 

besetzte (BRENDEL & GRAB 2010, 2011, BRENDEL et al. 2012/2013, NATIO-

NALPARKVERWALTUNG BERCHTESGADEN 2016).  
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Abbildung 39: Das Steinadlerrevier „Geigelstein“ nach 2016 (rot-transparent) nachgezeich-
net nach Prantl (2018) und Nationalparkverwaltung (2019). Geobasisdaten Ge-
obasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung (Deutschland) und Open 
Gouvernment Data geoland.at © basemap.at (Österreich). 

 

Entwicklung und Bruterfolg 2012-2016 

Nach mündlichen Angaben von A. Hendelmeier brütete der Steinadler in 

jüngerer Vergangenheit mehrfach im SPA Geigelstein auf der Prientaler Sei-

te. 2012 oder 2013 brütete ein Paar erfolgreich im Horst oberhalb des Wei-

lers Schlossrinn (mündliche Angaben eines namentlich nicht bekannten Be-

wohners von Schlossrinn, der Art und Brutgeschehen jedoch glaubhaft 

schilderte).  

Nach Angaben von N. Mieslinger brütete der Steinadler 2014 erfolgreich 

(zwei ausgeflogene Jungvögel) im SPA auf der Schlechinger Seite.  

Nach der Brutsaison 2014 kam es zu einem Wechsel von zumindest einem 

Altvogel im Revier „Hochries“ und offensichtlich auch zu Veränderungen im 

Revier Geigelstein. Im Rahmen der Kartierungen gelangen 2015 lediglich 

vier räumlich auseinanderliegende Nachweise überfliegender (adulter) Indi-

viduen (Abbildung 40). Zwei davon konnten dabei beobachtet werden, wie 

sie weit über die Gebietsgrenzen hinausflogen (einmal zur Sonnenwend-

wand und darüber hinaus, einmal über Schleching nach Norden mit unbe-

kanntem Ziel). Für dieses Untersuchungsjahr existieren auch keine anderen 

Daten, die ein Brutgeschehen im bzw. im näherem Umfeld des SPA „Geigel-

stein“ nahelegen.  
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Abbildung 40: Steinadlerbeobachtungen 2015. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungs-
verwaltung. 

 

Am 28.2.2016 wurden zwei Paare nahe des Geigelsteingipfels beobachtet 

und zumindest einmalig drang am 19.3.2016 auch ein Altvogel vom Zahmen 

Kaiser in das Gebiet ein (Abbildung 41). Eine Zugehörigkeit des zweiten 

Paars zum bekannten Revier „Röthelmoos“ ist genauso wahrscheinlich wie 

die zu einem unbekannten südlichen Revier. Über die Reviere in Tirol um 

Kössen und Walchsee ist allgemein wenig bis gar nichts bekannt (R. Lentner 

mündl., ornitho.at – Stand 26.10.2016). Auch, dass es sich um das Paar des 

Reviers „Dürrnbachhorn“ gehandelt hat, ist nicht sicher auszuschließen. 

Während eigener Beobachtungen im Mai und Juni 2016 konnten nur noch 

Altvögel des Reviers „Geigelstein“ beobachtet werden, regelmäßig im Be-

reich Aschentaler Wände, Weitlahnerkopf, Roßalm, Latschkogel, Roßalpen-

kopf und Mühlhörndl Wand. Auch der Revierjäger Andreas Hendelmeier 

konnte hier immer wieder adulte Individuen beiderlei Geschlechts beobach-

ten (mündl. Mitteilung). Ein besetzter Horst wurde nicht gefunden (J. Grab 

schriftl, A. Hendelmeier mündl., eigene Beobachtungen). Trotzdem dürfte in 

diesem Revier 2016 eine erfolgreiche Brut stattgefunden haben, da ein aus-

geflogener Jungvogel beobachtet werden konnte (J. Grab, schriftl. Mittei-

lung). Dabei kann die Nutzung eines der bekannten Horste (s. Abbildung 41, 

rote Punkte) im SPA Geigelstein ausgeschlossen werden (eigene Beobach-

tungen, A. Hendelmeier mündl.). Vermutlich lag 2016 der Horst im Bereich 

des Gebirgsstocks Hochries. 
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Abbildung 41: Steinadlerbeobachtungen 2016 und ältere. Geobasisdaten © Bayerische 
Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 41: (rote Punkte) 2016 nicht besetzte Horste. Dicke Linien (Paare), 

dünne Linien adulte Individuen. Blaue und Türkise Linien: Beobachtungen werden dem 

Geigelsteinrevier zugeordnet, gelbe und oranger Beobachtungen dem Achentalrevier; 

schwarze Linien gehören zu einem Individuum aus dem Zahmen Kaiser. 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Ein Brutpaar nutzt das SPA regelmäßig und hat hier auch Horste, die in 

manchen Jahren besetzt werden. Weitere Horste liegen außerhalb der 

Grenzen des Vogelschutzgebietes. Zudem konnten im Gebiet auch erfolg-

reiche Bruten in den letzten Jahren beobachtet werden. Das Vorkommen ist 

somit wichtig im Verbund der Steinadlerreviere und von nationaler Bedeu-

tung. 

Aktuelle Population 

Teil von einem Revier im SPA Geigelstein. 

  



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Vogelarten und ihre Lebensräume  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 56 

 

3.1.1.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Raumnutzung 2012 – 2014 und 2016 
besetzt,  
2015 keine (stetige) 
Revierbesetzung, Re-
vier  

B Rahmenwerte für B: 
Einzelne potenzielle 
Reviere sind spora-
disch unbesetzt  

Gesamtbruterfolg 
(Jungvögel/ Brut-
paar) im Mittel der 
letzten 5 Jahre 

2012+2013: in einem 
der beiden Jahre 1 
Jungvogel, für das an-
dere Jahr ist keine 
Aussage zum Bruter-
folg möglich, ebenso ist 
eine genaue zeitliche 
Zuordnung nicht mög-
lich (s. Kap. „Vorkom-
men im Gebiet“)2014: 2 
Jungvögel, 
2015: kein Brutvor-
kommen 
2016: 1 Jungvogel 
Ø = 0,8 

A Rahmenwerte für A: 
> 0,56 

Bewertung der Population = A 

Aufgrund der sehr guten Reproduktionsraten und dem lediglich einjährigen Ausset-

zen der Besiedlung im Rahmen einer Umgruppierung der Reviere wird der zwi-

schen A und B liegende Wert als gerade noch hervorragend (A) bewertet. 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Nahrungshabitat Bruterfolg in zu-
mindest 3 v. 5 Jah-
ren. In manchen 
Jahren hohe Mur-
meltierdichten (An-
gaben der Almbau-
ern). 

B Rahmenwerte für B: 

Nahrungsverfügbarkeit 

ermöglicht in Normaljah-

ren ein erfolgreiches Brü-

ten 

Bewertung der Habitatqualität = B 
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BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Störungen und Ge-

fährdungen der Vö-

gel 

Vorhanden: Gleit-
schirm- und Dra-
chenflieger insbe-
sondere von Kam-
penwand aufgrund 
der größeren Ent-
fernung zum Gebiet 
in geringerem Aus-
maß vom Unter-
berghorn und Hoch-
ries. 
Zusätzlich gelegent-
liche Hubschrauber-
flüge v. a. zur Ver-
sorgung und Ret-
tungseinsätze.  

B Rahmenwerte für B: 

Verluste an Altvögeln 

oder Brutaufgaben 

durch anthropogene 

Störungen sind seltene 

Einzelfälle 

Bewertung der Beeinträchtigungen = B 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 9: Gesamtbewertung des Steinadlers 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 A 

Habitatstrukturen 0,33 B 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  B 

 
  



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Vogelarten und ihre Lebensräume  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 58 

 

3.1.2 Wanderfalke (Falco peregrinus) 

3.1.2.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A103 / A708 Wanderfalke (Falco peregrinus) 
 
Lebensraum/Lebensweise 

Der Wanderfalke ist in Mitteleuropa 

vornehmlich in den Flusstälern der 

Mittelgebirge und in den unteren 

Höhenstufen der Alpen zu Hause. 

Er brütet aber auch an den Steil-

küsten Nordeuropas ebenso wie in 

den baumlosen Tundren oder den 

lichten Wäldern Nordost-

Deutschlands, neuerdings auch im 

Flachland an anthropogenen 

„Kunstfelsen“ wie Gebäuden, 

Schornsteinen, Kühltürmen, Stein-

brüchen und Brücken, meist mit 

Nisthilfen. 

Der Wanderfalke baut kein eigenes 

Nest, sondern nutzt vorhandene 

Brutmöglichkeiten wie Felsbänder und Gebäudenischen, Bodenmulden an der Küste, vor-

handene Baumhorste von anderen Arten wie Kolkrabe, Bussard, Habicht oder künstliche 

Nistkästen. Seine Hauptbeute sind kleine bis mittelgroße Vögel (bis zur Größe einer Taube), 

die er im Flug jagt und erbeutet. Jagdgebiete sind alle Landschaftsformen inklusive der 

Stadtgebiete. Da jedes Paar ein sehr großes Gebiet nützt, können die Jagdgebiete auch in 

größerer Entfernung zum Nistplatz liegen. 

Die Geschlechter lassen sich leicht anhand der Größe unterscheiden, da das Männchen um 

ein Drittel kleiner als das Weibchen (800 bis 1200 g) ist. Natürliche Feinde sind Uhu, Stein-

marder und gelegentlich der Habicht. Wanderfalken zählen zu den seltenen Greifvögeln. 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Wanderfalke ist in verschiedenen Unterarten fast weltweit verbreitet. Lediglich in den 

extremen Polargebieten, den großen Wüsten, im tropischen Regenwald und auf einigen pa-

zifischen Inseln ist er nicht vertreten. 

Nach dem Bestandstief Mitte der 60er Jahre konnten sich die Bestände in Deutschland, 

insbesondere in Baden-Württemberg und in Bayern erholen. Wohl auch bedingt durch das 

seit 1982 laufende Artenhilfprogramm sind in Bayern die Bestände ebenfalls stark gestie-

gen, sodass man heute in den außeralpinen Gebieten über 150 Brutpaare bei einer durch-

schnittlichen jährlichen Reproduktion von 2,7 Juv. pro erfolgreicher Brut und 1,75 Juv. pro 

besetztem Revier zählt. In den Alpen dürfte die Population ca. 100-120 Brutpaare betragen, 

allerdings witterungsbedingt (späte Schneefälle) mit einer etwas geringeren Reproduktion. 

 

 

 

Abbildung 42: Wanderfalke (Foto: Markus Varesvuo) 



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Vogelarten und ihre Lebensräume  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 59 

Gefährdungsursachen 

Nach wie vor sind illegale Verfolgung (Vergiftung, Abschuss, Aushorstung) sowie Störungen 

im Horstbereich vor allem durch Klettersport aber auch Gleitschirmflieger, Modellflug und 

Wanderer die stärksten Gefährdungsursachen. Gelegentlich treten Verluste durch natürliche 

Prädatoren auf (Uhu, Steinmarder, Habicht). Durch intensive Bewachung und Vereinbarung 

mit den Nutzern können negative Auswirkungen weitgehend minimiert werden (Kletterkon-

zepte). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-
SchV) 

 RL By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D:  * „nicht gefährdet“ (2015) 

 Unterliegt dem Jagdrecht. 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Gebiet konnte keine besetzte Brutwand gefunden werden, doch befinden 

sich teils in unmittelbarer Nähe zumindest drei in 2016 besetzte und zumin-

dest zum Teil erfolgreich bebrütete Neststandorte (

; s. Abbildung 43).  

 

Abbildung 43: Wanderfalke: 2016 besetzte Brutfelsen (schwarze Punkte) und einzige Be-
obachtung im Rahmen aller Kartierungen eines jagenden Individuums im SPA 
(2015,  blaues Dreieck). Rote + zeigen weitere bekannte Horstfelsen (Kramer 
o.J.). Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Die Paare  brüten regel-

mäßig erfolgreich. Im Rahmen der eigenen Untersuchungen 2016 wurde in 

der Zellerwand kein Bruterfolg festgestellt, Gebietskennern berichten aber 
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von erfolgreichen Bruten in den Vorjahren. Für den Klettergarten 

 besteht ein Neuerschließungsverbot und eine Regelung (keine Be-

gehung von Mehrseilrouten zwischen 15.2. und 30.6.). Dadurch werden Stö-

rungen so weit reduziert, dass erfolgreiche Bruten zumindest in einigen Jah-

ren möglich sind. 

Im SPA selbst konnte weder 2015 noch 2016 ein Brutvorkommen festgestellt 

werden. Prinzipiell erscheinen Bruten beim Breitenstein oder der Rudersburg 

durchaus möglich. Brutversuche am Breitenstein können für 2015 und 2016 

bzw. an der Rudersburg für 2016 aufgrund der vielen erfolglosen Beobach-

tungsstunden mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

Während allen Untersuchungen gelang lediglich ein Nachweis eines über-

fliegenden Wanderfalken innerhalb der Grenzen des SPAs „Geigelstein“, 

den Mühlhörndlgrat entlangfliegend (Abbildung 43). Der Brutplatz des Paa-

res  liegt ca. 700m vom SPA entfernt. Flüge, die wei-

ter vom Nestbereich wegführten, wurden ausschließlich in nördliche Rich-

tung beobachtet und damit in die, dem SPA Geigelstein entgegengesetzte 

Richtung. Die Brutplätze der beiden anderen Paare liegen jeweils etwa 2,4 

km vom SPA entfernt. Über die bevorzugten Nahrungsgründe des Paares 

 ist nichts Genaueres bekannt. Günstige Nahrungshabi-

tate für das Paar  mit Vorkommen von Haustauben und Star lie-

gen östlich und nördlich, also ebenfalls in der, dem SPA entgegengesetzten 

Richtung. Daraus wird geschlossen, dass das SPA „Geigelstein“ während 

der Brutzeit nur eine geringe bis mittlere Bedeutung als Nahrungshabitat be-

sitzt.  

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Im Vogelschutzgebiet Geigelstein wurden keine Bruten festgestellt. Ob po-

tenzielle Brutfelsen unregelmäßig besetzt sind, ist unklar. Auch die Jagdge-

biete jener Brutpaare, die an Felsen in der Umgebung brüten, liegen zumin-

dest nicht bevorzugt innerhalb des SPAs. Nur einzelne Jagdflüge sind hier 

nachgewiesen. Die Bedeutung des Gebiets für den Erhalt des Wanderfalken 

ist somit gering bis mittel. 

Aktuelle Population 

Kein Brutpaar, zur Brutzeit keine hervorragenden Nahrungshabitate. Nach-

brutzeitlich eventuell Nahrungsgründe von höherer Bedeutung. 
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3.1.2.2 Bewertung  

POPULATIONSZUSTAND 

Population Ausprägung Wertstufe Begründung 

Zustand der Population auf Revierebene 

0 Außerhalb des SPAs er-

folgreich brütend, im 

Gebiet kein Brutvor-

kommen 

C Prinzipiell Brutplätze 

vorhanden, aber nicht 

besetzt; von umlie-

genden Brutpaaren 

als Nahrungsgebiet 

genutzt  

C 

 

HABITATQUALITÄT 

Brut-

standorte 

Ausprägung Wertstufe Begründung 

Brutplatz 

Breitenstein 

und 

Rudersburg 

Gut geeignete Nischen an Brei-

tenstein und Rudersburg  

A Rahmenwerte für 

A: Eine oder 

mehrere Brutni-

schen vorhanden 

Bewertung der Habitatqualität = A 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Brut-

standorte 

Ausprägung 
Wertstufe 

Begründung 

Beeinträchtigungen des Bruthabitats 

Breitenstein 

und Ruders-

burg 

Keine anthropogen beeinflussten 

Beeinträchtigungen erkennbar, Fel-

sen werden nicht durch Vegetation 

beeinträchtigt, Nistplatzkonkurrenz 

durch hohe Anwesenheitsfrequenz 

von Kolkraben gegeben 

B C = erheblich; 

eine deutliche 

Beeinträchtigung 

der Lebens-

raumqualität und 

des Brutbestan-

des ist erkenn-

bar 

B = vorhanden; 

langfristig ist je-

doch keine er-

hebliche Beein-

trächtigung der 

Lebensraumqua-
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lität und des 

Brutbestandes 

erkennbar 

Störungen und Gefährdungen d. Vögel 

Breitenstein 

und Ruders-

burg 

Keine anthropogenen Störungen 

erkennbar, Felsen werden nicht be-

klettert  

A Rahmenwert für 

A: nur in gerin-

gem Umfang  

B 

Die Koexistenz von Wanderfalken und Kolkraben an einer Felswand ist mög-

lich, führt aber vielfach zu geringerem Bruterfolg; zu Totalausfällen kommt es 

in der Regel nur in Kombination mit weiteren Störungen (vgl. BRAMBILLA et 

al. 2004). Daher wird trotz der fehlenden Besiedlung 2016 noch eine Beur-

teilung als B vergeben.  

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 10: Gesamtbewertung des Wanderfalken 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 C 

Habitatstrukturen 0,33 A 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  B 
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3.1.3 Haselhuhn (Bonasa bonasia) 

3.1.3.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A104 Haselhuhn (Bonasa bonasia) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Das Haselhuhn, der kleinste Vertreter der heimischen Raufußhühner, ist ein sehr unauffälli-

ger Standvogel mit einer heimlichen und versteckten Lebensweise (BEZZEL et al. 2005, RÖDL 

et al. 2012, SCHMID et al. 1998). Für das Vorkommen der Art wichtige Habitatkriterien sind 

das Deckungs- und Nahrungsangebot. Im Sommer ernährt sich das Haselhuhn hauptsäch-

lich von Blättern, Samen und Früchten, im Winter fast ausschließlich von Knospen, Kätzchen 

und Triebspitzen von Weichlaubhölzern (Weide, Erle, Hasel, Eberesche, Birke, Espe) sowie 

Heidelbeeren. Während sich die Jungvögel in den ersten Wochen hauptsächlich von Insek-

ten (Ameisen) ernähren, spielt tierische Nahrung bei den adulten Vögeln nur noch eine un-

tergeordnete Rolle (GLUTZ et al. 1994). 

Wichtig für das Haselhuhn ist also eine kleinräumige, mosaikartige Zusammensetzung sei-

nes Lebensraumes aus horizontal und vertikal stark gegliederten und artenreichen Bestän-

den unterschiedlichen Alters (Laub- und Nadelholzarten; ältere Bestände, Jungwaldflächen, 

Dickungen) mit einer vielfältigen, gut ausgeprägten Kraut- und Strauchschicht (Hochstauden, 

Zwerg- und Beerensträucher, Weichhölzer) und einer üppigen Bodenvegetation, sowie son-

nigen Lücken und Blößen (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 

2003, OBERWALDER et al. 2014, SCHMID et al. 1998). 

Das Haselhuhn siedelt in Nadel- und Mischwäldern, vor allem an Übergängen wie z. B. ent-

lang von Bächen, Waldwegen oder Rückegassen, auf Lichtungen, Windwurf-, Schneebruch- 

oder Schlagflächen oder in Lawinenschneisen (BEZZEL et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 

2003). In Wirtschaftswäldern werden v. a. lichte Nadel- und Laubmischwälder mit reicher ho-

rizontaler und vertikaler Gliederung der Kraut-, Hochstauden- und Zwergstrauchschicht be-

siedelt. In Beständen mit homogener dichter, einschichtiger und artenarmer Zusammenset-

zung ohne Lichtungen kommt es nicht vor (SCHMID et al. 1998). 

Anders als das Auer- oder Birkhuhn führt das Haselhuhn keine Gruppenbalz durch, sondern 

lebt saisonal monogam, ganzjährig territorial (es werden Flächen zwischen 50 und 80 ha 

beansprucht) (LIESER et al. 1993). Das Männchen beteiligt sich an der Jungenaufzucht 

(GLUTZ et al. 1994). Bereits bei der Herbstbalz (September bis November) findet die Paarbil-

dung statt. Die Frühjahrsbalz setzt je nach Höhenlage und Witterung ab Mitte März ein. Ge-

brütet wird am Boden. Das Nest ist in der Regel sehr gut in der Bodenstrauchschicht ver-

steckt (GLUTZ et al. 1994). Legebeginn ist ab Mitte April, die Hauptschlüpfphase ab Ende 

Mai. Die Jungen sind Nestflüchter, werden aber noch etwa 2 bis 3 Monate geführt (LIESER & 

ROTH 2001).  

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Das Haselhuhn hat ein bis Sibirien reichendes Verbreitungsgebiet mit Schwerpunkt in der 

borealen Zone und den entsprechenden Bergregionen, kommt aber auch in der gemäßigten 

Zone vor. Seine Verbreitung in Bayern ist heute fast ausschließlich auf die Alpen (Unterart B. 

b. styriaca) und den Bayerischen Wald (Unterart B. b. rupestris) beschränkt (BEZZEL et al. 

2005). Einzelnachweise (B. b. rupestris) liegen noch aus dem Nürnberger Reichswald, der 

nördlichen Oberpfalz und Unterfranken (Spessart, Rhön) vor.  
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Während das Haselhuhn aus dem Tiefland schon früh verschwand folgten auch in den Mit-

telgebirgen und Alpen ab den 1920er Jahren deutliche Rückgänge (BAUER & BERTHOLD 

1997). Für Bayern ließ sich zwischen 1975 und 1999 kein eindeutiger Trend erkennen, in 

den Folgejahren dürfte es jedoch in den Mittelgebirgslagen zu teils deutlichen Bestandsab-

nahmen gekommen sein (BEZZEL et al 2005, RÖDL et al 2012). Für diese Entwicklung wird in 

erster Linie die Veränderung des Lebensraumes verantwortlich gemacht (BLATTER & PER-

RENOUD 1987). Insgesamt dürften die Bestände in Deutschland und im Ostalpenraum über 

die letzten 25 Jahre aber stabil gewesen sein (SUDFELDT et al. 2013, DVORAK & RANNER 

2014, SATTLER et al. 2015) 

Gefährdungsursachen 

Lebensraumverlust bzw. Verschlechterung der Habitatqualität. 

Rückgang von lichten, struktur- und strauchreichen Wäldern. Flächige Entnahme von Weich-

laubhölzern auf Verjüngungsflächen. Feuchte Frühjahre und Sommer. Menschliche Störun-

gen v. a. im Winter. Ggfs. Prädatoren (bes. bei zahlenmäßig geschwächten Populationen). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Anhang I VS-RL 

 Besonders geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 13b bb BNatschG) 

 RL By: 3 „gefährdet“ (2016) 

 RL D.: 2 „stark gefährdet“ (2015) 

 Unterliegt dem Jagdrecht. 

 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Kartierungen konnten mindestens drei Reviere innerhalb der 

Probeflächen ermittelt werden. Zwei abseits liegende Einzelbeobachtungen 

und eine unregelmäßige Klumpung in den Revieren deuten auf drei mögli-

che weitere Reviere in den Probeflächen hin (Abbildung 44). 

Auf der Sachranger Seite decken sich diese Kartierungsergebnisse gut mit 

den mündlichen Angaben des Revierjägers Hendelmeier. Darüber hinaus 

existieren weitere Bereiche mit regelmäßigen Vorkommen. Auf der 

Schlechinger Seite konnten die Jäger keine Angaben zur Besiedlung von 

Haselhühnern machen. 

Die potenzielle Habitatfläche beträgt ca. 2.130 ha, wobei etwa 800 ha (der-

zeit) nur mäßig geeignet sind, d.h. vermutlich nur während der Dispersions-

phase genutzt werden. Als Bruthabitat eignen sich diese Bereiche kaum. Die 

Fläche des potenziellen Bruthabitats beträgt somit etwa 1.331 ha. Davon lie-

gen etwa 40 % in sehr guter Ausprägung vor und dürften in der Regel auch 

besiedelt sein, während 60 % nur eine mittlere Qualität aufweisen und daher 

auch nicht immer besetzt werden (Tabelle 11, Abbildung 45).  
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Abbildung 44: Beobachtungen des Haselhuhns. Geobasisdaten © Bayerische Vermes-
sungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 44: (türkise Punkte: Brutzeit 2015, gelbe Punkte: nachbrutzeitlich, 

orange Punkte: Brutzeit 2016). Daraus abgeleitete Reviere: gelbe durchgezogene Linie: si-

cher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche zusätzliche Reviere; gelbe Flä-

chen: weitere Bereiche mit regelmäßigen Haselhuhnvorkommen laut mündlichen Mitteilun-

gen von Ortskennern, blaue Flächen: Vorkommen laut ASK. 

 

 

Abbildung 45: Habitatpotenzial des Haselhuhns. Geobasisdaten © Bayerische Vermes-
sungsverwaltung 

Legende zu Abbildung 45: dunkelgrün = sehr gut geeignet, hellgrün = gut geeignet, gelb = 

mäßig geeignet (Entwicklung durch Maßnahmensetzung oder Sukzession in gut oder sehr 
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gut geeignetes Habitat wahrscheinlich), rot = mäßig geeignet (sonstige Flächen); Reviermit-

telpunkte = türkis. 

Tabelle 11: Verfügbare Habitatfläche des Haselhuhns im SPA Geigelstein 

Habitateignung Sehr gut Gut Mäßig Summe 

Fläche [ha] 527,9 803,6 800,6 2132,1 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Auf Basis der Beobachtungen und der Angaben von Gebietskennern ist an-

zunehmen, dass das Haselhuhn die Wälder des Vogelschutzgebiets Geigel-

stein zwar nicht flächendeckend besiedelt, aber in den sehr gut geeigneten 

Bereichen stetig sowie in den gut geeigneten Bereichen zumindest fallweise 

brütet. Über 1-3 % des für Bayern geschätzten Bestands dürfte im SPA Gei-

gelstein brüten, das Vorkommen ist somit von landesweiter Bedeutung. 

 

Aktuelle Population 

Auf Basis der Kartierungen 2015, der zusätzlichen nachbrutzeitlichen Be-

obachtungen 2015 und der Beobachtungen 2016, sowie auf Basis der zu-

sätzlichen Angaben von Revierkennern wird ein Bestand von 14-25 Brutpaa-

ren angenommen.  

 

3.1.3.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte  

(Männchen bzw. 

Rev./100 ha) 

1,1-1,9/100 ha 

bezogen auf 

potentielles 

Bruthabitat 

(1331 ha) 

(2,7-4,7/100 ha 

bezogen auf 

sehr gut geeig-

netes Bruthabi-

tat (527,9 ha)) 

B Rahmenwerte für B: 

1-3 Rev./100 ha 

Bewertung der Population = B 
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HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Strukturelle Ausstattung / Teil-Lebensräume 

Verjüngungsflächenanteil 

(in Altbeständen) 

21 % C Rahmenwerte für C: 
< 30 % 

Weichlaubholzanteil 

(Weide, Erle, Birke, Ha-

sel, Vogelbeere, Pappel) 

in Jungbeständen bis ca. 

10 m Oberhöhe 

Ca. 5 % B Rahmenwerte für B: 

3 – 30 % 

Anteil an Altholzbestän-

den mit mind. 30 % Ver-

jüngungsanteilen und/ 

oder Jungbestände bis 

ca. 10 m Oberhöhe mit 

mind. 3 % Weichlaub-

holzanteil und/oder 

bachbegleitende Hoch-

staudenfluren oder 

Weichlaubholzbestände 

Ca. 27 % C Rahmenwerte für C: 

< 50 % 

Größe und Kohärenz des potentiellen Habitats 

Flächenanteil der model-

lierten Habitate an der 

SPA-Fläche 

Ca. 1331 ha  

= 41,5 % (po-

tentielles Brut-

habitat) 

(Ca. 528 ha  

= 16,5 % (sehr 

gut geeignet)) 

 

A Rahmenwerte für B: 

10-30% der Fläche des 

SPA 

Rahmenwerte für A: 

>30 % 

Ø Größe der modellier-

ten Habitate 

214,8 ha (>gut 

geeignete Habi-

tatflächen) 

(35,1 ha (sehr 

gut geeignete 

Habitatflächen)) 

 

A Rahmenwerte für B: 

30-80 ha 

Rahmenwerte für A: 

> 80 ha 

Ø Abstand zwischen be-

nachbarten modellierten 

Habitaten 

450 m A Rahmenwerte für A: 

< 1 km 

Trend der potentiell besiedelbaren Fläche 

Trend der potentiell 

besiedelbaren Flächen 

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung. 
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(nach Wiederholungsaufnahme 

oder vorliegenden Vergleichs-

daten)  

Bewertung der Habitatqualität = B 

Aufgrund der sich wiederbewaldenden Kalamitätsflächen ist der Trend der 

pontentiell besiedelbaren Fläche gut. In absehbarer Zeit wird eine positive 

Entwicklung zu erwarten sein.  

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Anthropogene Beein-

trächtigungen 

(Störungen, Fragmen-

tierung des Habitats, 

zurückdrängen von 

Weichhölzern, zu-

nehmende Störung, 

großflächige dunkle 

Bestände aus Schatt-

baumarten, forstliche 

Kulturzäune, usw.) 

vorhanden; langfristig 
ist jedoch keine erhebliche 
Beeinträchtigung 
der Lebensraumqualität 
und des 
Brutbestandes erkennbar 
(bezogen auf 
die jew. Teilfläche 

des modellierten Habitates 

B Zu geringer An-

teil von Weich-

hölzern; Teils 

großflächig 

dunkle Bestände 

Sonsige Beeinträchti-

gungen 

keine oder sehr geringe A  

Bewertung der Beeinträchtigungen = B 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 12: Gesamtbewertung des Haselhuhns 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 B) 

Habitatstrukturen 0,33 B 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  B 
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3.1.5 Birkhuhn (Tetrao tertix ssp. tetrix)  

3.1.5.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

  

A409 Birkhuhn (Tetrao tetrix ssp. tetrix) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Im alpinen Teil seines Verbrei-

tungsgebiets lebt das Birkhuhn im 

Übergangsbereich zwischen natür-

licher Baumgrenze und Latschen-

zone. Optimal ist eine mosaikartige 

Verzahnung von lockeren, lichten, 

lückigen Altholzbeständen mit Lat-

schen, Grünerlen, Zwergstrauch-

heiden und offenen Bereichen wie 

alpinen Rasen, Matten, extensiven 

Weiden und Almen (BAUER et al. 

2005a, BEZZEL et al. 2005, BRADER 

& AUBRECHT 2003, OBERWALDER et 

al. 2014, SCHMID et al. 1998). Vo-

rübergehend werden auch geeignete Sukzessionsstadien auf Lawinenstrichen, Brachen, 

Schlag-, Windwurf-, Brand- und Aufforstungsflächen genutzt (BRADER & AUBRECHT 2003). 

Die Nahrung setzt sich rein pflanzlich zusammen, lediglich im Sommer wird die dann aus 

Kräutern und Wiesenblüten bestehende Nahrung durch kleine Wirbellose ergänzt. In dieser 

Zeit ist eine vielfältige Krautschicht wichtig. Im Herbst ernähren sich Birkhühner vor allem 

von Beeren und Früchten. Im Winter und Frühjahr fressen sie Triebe, Nadeln, Kätzchen, 

Knospen, Blüten und frische Blätter. In dieser Zeit sind Lärchen und Weichlaubhölzer wie 

Eberesche, Birke, Espe, Weide, Erle und Wacholder von großer Bedeutung (BAUER et al. 

2005a, OBERWALDER et al. 2014). 

Außerdem benötigen sie Bereiche mit lockerem Schnee, in dem sie jede Nacht eine 

Schneehöhle für die Übernachtung graben können. Nadelbäume bieten in dieser Zeit De-

ckung (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005). 

Für die gemeinschaftliche Arenabalz mehrerer Hähne (bis zu 10 – 20, meist weniger oder 

auch nur einzelne) werden flache, offene, übersichtliche Flächen in Hanglage oder auf Kup-

pen oder Graten benötigt (BAUER et al. 2005a, BRADER & AUBRECHT 2003). 

Die Bestände sind starken zyklischen Schwankungen unterworfen, hauptsächlich bedingt 

durch die Witterung zu Beginn der Aufzuchtszeit und durch die Temperaturen im Juli (BAU-

ER et al. 2005a, SCHMID et al. 1998). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Das Birkhuhn ist ein paläarktisches Faunenelement und im Taigagürtel von Europa bis Ost-

asien, sowie in den entsprechenden subalpinen und alpinen Landschaften in den Gebirgen 

verbreitet (BAUER et al. 2005a). 

In den Bayerischen Alpen ist das Birkhuhn ein häufiger Brutvogel und flächig verbreitet, au-

 

Abbildung 46: Frische Trittsiegel von Birkhühnern am Balzplatz 
 (Foto: Jörg Oberwalder) 



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Vogelarten und ihre Lebensräume  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 70 

ßerhalb davon sind viele Brutplätze aufgegeben worden, sodass es nur noch selten und in 

lokal sehr begrenzten Beständen in der Rhön und im Bayerischen Wald vorkommt (BEZZEL 

et al. 2005, RÖDL et al. 2012). Derzeit gibt es geschätzte 700 – 1.200 Brutpaare im Bundes-

land (RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Birkhühner sind gefährdet durch Lebensraumverluste (verursacht durch Nutzungsverände-

rungen auf Almen, rasche Sukzession bei Aufgabe der Berglandwirtschaft, Hochlagenauf-

forstungen, Nutzungsintensivierung infolge Anlage neuer Alm- und Forststraßen, Erschlie-

ßungen, Errichtung von Windkraftanlagen), die zu Habitatfragmentierung und Verinselung 

führen (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 2003, GRÜNSCHACH-

NER-BERGER & KAINER 2011, OBERWALDER et al. 2014, RÖDL et al. 2012). 

Störungen durch Wintertourismus, „Natursportarten“, Drachenfliegen, Heißluftballons und 

Modellflugzeuge, die Stress und Unfälle verursachen, nehmen durch fortschreitende Er-

schließungen zu und wirken auch abseits von Wegen (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 

2005, BRADER & AUBRECHT 2003). 

Bei Lawinensprengungen und an Forstschutz- und Weidezäunen, Seilbahn- und Liftkabeln 

sowie Drahtseilen von Materialseilbahnen kommt es ebenfalls zu Unfällen (BEZZEL et al. 

2005, OBERWALDER et al. 2014). 

Weidevieh, Hunde und Prädatoren (Fuchs, Marder, Rabenvögel), die um Hütten aufgrund 

von Abfällen vermehrt auftreten, verursachen Gelegeverluste (BEZZEL et al. 2005). 

Hohe Bestände an Schalenwild beeinträchtigen die Krautschicht. Zusätzlich wird das Birk-

huhn gebietsweise nach wie vor direkt bejagt (BAUER et al. 2005a). 

Zu den natürlichen Gefährdungen des Birkhuhns zählen nasskalte Wetterverhältnisse wäh-

rend der Aufzuchtzeit, Prädation durch Habicht und Fuchs, und die Konkurrenz mit dem Fa-

san (BAUER et al. 2005a). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-
SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: 1 “vom Aussterben bedroht” (2016) 

 RL D.: 1 “vom Aussterben bedroht” (2015) 

 Unterliegt dem Jagdrecht 

 

Vorkommen im Gebiet 

Das Birkhuhn besiedelt den gesamten Gebirgsstock des Geigelsteins. Die 

tiefstgelegenen Nachweise gelangen für Winterlosung auf etwa 1.150 m ü. 

NHN, die meisten Brutzeitnachweise liegen über 1.400 m ü. NHN, einige 

noch zwischen 1.300 und 1.400 m ü. NHN. Nur sehr vereinzelt nutzt das 

Birkhuhn im Sommerhalbjahr Bereiche bis 1.200 m ü. NHN (vgl. Abbildung 

47). 

Im Rahmen der simultanen Balzplatzzählung am 8. Mai 2015 wurden 43-47 

balzende Hähne beobachtet. Davon balzten 1-2 ausschließlich in Österreich. 
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Somit ergibt sich für das SPA Geigelstein ein Mindestbestand von 42 bal-

zenden Hähnen (Abbildung 48 bis Abbildung 50). 

 

 

Abbildung 47: Beobachtungen des Birkhuhns 2015. Geobasisdaten und Höhenschichtlinien 
© Bayerische Vermessungsverwaltung 

Legende zu Abbildung 47: 1 balzender Hahn (rote Punkte) 2 balzende Hähne (lila Punkte) 

und 1 Weibchen (pinke Rauten) bzw. Bereiche nachweislich wechselnder Hähne (grüne 

Flächen) jeweils am Tag der simultanen Balzplatzzählung. Grüne Dreiecke und gelbe Kreu-

ze: ergänzende Beobachtungen an anderen Tagen. Orange Flächen: Balzplätze nach eige-

nen Beobachtungen bzw. Beschreibung von Jägern. Braune durchgezogene Linie: Gebiets-

grenze; Punktiere Linien: Höhenschichtlinien (beige) 1.150, (gelb) 1.300 und (rot) 1.400 m. 

ü. NHN. 

Mit 27-30 Hähnen war die Nutzungsdichte im nördlichen Untersuchungsge-

biet 

 am höchsten. Bei  befindet sich auch die am 

stärksten frequentierte Balzarena mit 12 gleichzeitig balzenden Hähnen 

(Abbildung 48, Abbildung 46). Weitere, aber wesentlich kleinere Schwer-

punktvorkommen befinden sich 

(mindestens 4-5 Hähne) und 

(mindestens 7 Hähne; vgl. Abbildung 49 und Abbildung 50). 
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Abbildung 48: Birkhuhn Balzplätze. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 48: (orange Flächen), Balzende Hähne (rote Punkte 1 Hahn, lila 

Punkte 2 Hähne) und Weibchen (pinke Rauten) sowie Bereiche nachweislich wechselnder 

Hähne (grüne Flächen) im nördlichen Teil des SPA Geigelstein. Die gelb punktierte Linie 

kennzeichnet jene Bereiche, auf die sich die in der Karte angegebene Anzahl an Hähnen 

bezieht. 

 

Abbildung 49: Balzplätze (im südöstlichen Teil des SPA Geigelstein. Erklärung der Beschrif-
tung s. Abbildung 48. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung.  
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Abbildung 50: Balzplätze  im westlichen Teil des SPA Geigelstein. Erklärung der Beschrif-
tung s. Abbildung 48. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

 

Habitatbewertung 

Etwa ein Fünftel des Untersuchungsgebiets (21,3 % der bewerteten Raster-

felder) wurde als für das Birkhuhn „sehr gut geeignet“ eingestuft, das ent-

spricht 324 ha von 1.524 ha bewerteter Fläche. Knapp ein Viertel ist „gut 

geeignet“, und etwas mehr als ein Drittel ist „geeignet“. Somit sind über 4/5 

(81,4 %) geeignet, 45,7 % der bewerteten Fläche sogar gut geeignet (s. Ta-

belle 13). Im Durchschnitt erreicht die potenzielle Habitatstruktureignung ei-

nen Wert von 2,59, d.h. der Lebensraum auf den untersuchten 1.524 ha ist 

als geeignet bis gut geeignet einzustufen. Nur etwas mehr als ein Zehntel 

der bewerteten Fläche ist kaum und nur 7,1 % sind nicht geeignet als Habi-

tat für das Birkhuhn (s. Tabelle 13). 

Betrachtet man die Verteilung der Eignung im Gebiet (Abbildung 51) so zeigt 

sich, dass die als „sehr gut geeignet“ eingestuften Bereiche v. a. nördlich 

und südlich der Haisenholzalm (Haidenholzschneid, Weitlahnerkopf, Ahorn-

kopf), zwischen Mühlhörndl und Mühlhornwand sowie westlich des Jochs 

zwischen Geigel- und Breitenstein zu finden sind. Dem gegenüber wurden 

weite Bereiche 

 nur als „geeignet“ eingestuft. Dies zeigt, dass jene Bereiche, 

in denen das Hauptbalzvorkommen im Gebiet zu finden ist (> 1/3 der 

Balzpopulation), nicht unbedingt die besten Habitatvoraussetzungen als 

Ganzjahreslebensraum aufweisen muss. Das sehr bedeutende Vorkommen 

 ist daher wohl nicht nur durch lokale Schutz- und habitat-

fördernde Maßnahmen allein  zu erhalten. 
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Tabelle 13: Habitateignung für das Birkhuhn in den 4-Hektar-Rasterfelder im bewerteten An-

teil des SPA Geigelstein (auf 1.524 ha). 

Eignung 
Anzahl 

Rasterfelder 

Fläche 

[ha] 

Anteil an der bewerteten 

Fläche (9.764 ha) [%] 

1 „sehr gut geeignet“ 81 324 21,3 

2 „gut geeignet“ 93 372 24,4 

3 „geeignet“ 136 544 35,7 

4 „kaum geeignet“ 44 176 11,5 

5 „nicht geeignet“ 27 108 7,1 

Bewertet gesamt 381 1524 100,0 

 

 

Abbildung 51: Habitateignung für das Birkhuhn auf Basis der 4-ha-Rasterfeldbewertung nach 
WÖSS et al. 2008 im SPA Geigelstein. Geobasisdaten © Bayerische Vermes-
sungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 51: Dunkelgrün: sehr gut geeignete, hellgrün: gut geeignete, gelb: 

geeignete, orange: kaum geeignete und rot ungeeignete Rasterfelder. 

 

Analysiert man den Bereich  genauer auf die Habitateignung 

für das Birkhuhn, indem man die Habitatbewertung nach WÖSS et al. (2008) 

auf 100 x 100 m großen Rasterfeldern durchführt, zeigt sich auch hier, dass 

weite Bereiche  nur eine mittlere Eignung („geeignet“) aufwei-



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Vogelarten und ihre Lebensräume  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 75 

sen (42,2 % der bewerteten Rasterfelder). Lediglich etwas mehr als 1/3 der 

Rasterfelder weist eine „gute“ oder „sehr gute“ Habitateignung auf, während 

22 % kaum oder nicht geeignet sind (Tabelle 14). Günstige Bereiche liegen 

vor allem am nordöstlichen sowie am südwestlichen Rand des speziellen 

Betrachtungsraums, während größere Bereiche nördlich  als 

nicht bzw. kaum geeignet einzustufen sind (Abbildung 52). Im Durchschnitt 

erreicht die potenzielle Habitatstruktureignung einen Wert von 2,84, d.h. der 

Lebensraum auf den untersuchten 64 ha ist eher als geeignet denn als gut 

geeignet einzustufen. 

 

Tabelle 14: Habitateignung für das Birkhuhn in den 1-Hektar-Rasterfelder im speziellen 

Auswertungsbereich  (auf 64 ha). 

Eignung 
Anzahl 

Rasterfelder 

Fläche 

[ha] 

Anteil an der bewerteten 

Fläche (9.764 ha) [%] 

1 „sehr gut geeignet“ 10 10 15,6 

2 „gut geeignet“ 13 13 20,3 

3 „geeignet“ 27 27 42,2 

4 „kaum geeignet“ 5 5 7,8 

5 „nicht geeignet“ 9 9 14,1 

Bewertet gesamt 64 64 100,0 

 

Wäre nur jener Bereich betrachtet worden, der vom Auftraggeber vorgege-

ben war, wäre das Urteil  noch schlechter ausgefallen 

(Tabelle 15, Abbildung 52). Die durchschnittliche potenzielle Habitatstruktur-

eignung läge bei 3,13 und wäre somit als geeignet bis kaum geeignet anzu-

sprechen. Da dies offensichtlich im Widerspruch zu den Balzplatzerhebun-

gen steht, zeigt das Ergebnis der kleinflächigen Rasterfeldbewertung, dass 

einerseits eine zu kleinflächige Betrachtung der Birkhuhnlebensräume eben-

so wie eine reine Habitat-Potenzialanalyse, zumal wenn sie nur auf Basis 

von Luftbildinterpretationen erfolgt, zu Fehlschlüssen führen kann. Ebenso 

kann eine reine Betrachtung und Konzentration von Schutzmaßnahmen auf 

die Balzplätze außer Acht lassen, dass sowohl Hähne als auch Hennen wei-

tere Flüge, meist jedoch nicht über 3 Kilometer zu günstigen Balzarenen 

durchführen können (GLUTZ et al. 1994, LENTNER et al. 2014). Die ebenso 

wichtigen Nahrungs- und Bruthabitate, wie auch die Winterhabitate sind da-

her nicht zwingend ausschließlich , sondern auch im weite-

ren Einzugsgebiet der Balzplätze zu suchen. Ein effizienter Birkhuhnschutz 

muss folglich die unterschiedlichen jahreszeitlichen Habitatanforderungen 

aufgreifen.  
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Abbildung 52: Habitateignung für das Birkhuhn auf Basis der 1-ha-Rasterfeldbewertung nach 
WÖSS et al. 2008 im speziellen Auswertungsbereich  Geobasisdaten 
© Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 52: “. Dunkelgrün: sehr gut geeignete, hellgrün: gut geeignete, gelb: 

geeignete, orange: kaum geeignete und rot ungeeignete Rasterfelder. Blaue Line: vom Auf-

traggeber vorgegebener Bereich für die 1-ha-Rasterfeldbewertung. 

Tabelle 15: Habitateignung für das Birkhuhn in den 1-Hektar-Rasterfelder im reduzierten 

(vom Auftraggeber vorgegebenen), speziellen Auswertungsbereich 

 (auf 48 ha). 

Eignung 
Anzahl 

Rasterfelder 

Fläche 

[ha] 

Anteil an der bewerteten 

Fläche (9.764 ha) [%] 

1 „sehr gut geeignet“ 3 3 6,3 

2 „gut geeignet“ 10 10 20,8 

3 „geeignet“ 22 22 45,8 

4 „kaum geeignet“ 4 4 8,3 

5 „nicht geeignet“ 9 9 18,8 

Bewertet gesamt 48 48 100,0 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 
Das Birkhuhn besiedelt alle geeigneten Habitate des Gebiets, die zumindest 
im Frühjahr im Wesentlichen oberhalb von 1.400 m ü. NHN liegen. Besonde-
re Bedeutung kommt dem nördlich des Geigelsteins gelegenen Bereich mit 
dem zentralen Vorkommen  zu. Das gesamte Gebiet bietet in 
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weiten Bereichen geeignete potenzielle Habitate, aber auch Bereiche mit gu-
ter bis sehr guter potenzieller Habitatstruktureignung. Auch die Störungsar-
mut in vielen Teilen des Gebiets ist für das Birkhuhn positiv zu bewerten. 

Mit mindestens 42 Hähnen beinhaltet das SPA Geigelstein 3,5-6,7 % des 
landesweiten Birkhuhnbestands und ist somit für den Erhalt der Art von be-
sonderer Bedeutung. Übereinstimmend damit geben RÖDL et al. (2012) ledig-
lich für vier Rasterfelder in Bayern einen Bestand von über 21-50 Hähne an, 
darunter jenes das den Geigelstein beinhaltet.  

Aktuelle Population 

Auf Basis einer simultanen Balzplatzzählung wurde ein Bestand von 42-47 
Hähnen ermittelt. 

 

3.1.5.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte 3,7-4,2 M/km² bezogen 
auf die Habitatfläche 

über 1.300 m. ü. NHN  

1,3 M/km² bezogen auf 
das gesamte SPA 

 

B Rahmenwerte für C: 

< 2 Männchen / km² 

Rahmenwerte für B: 

2-5 Männchen / km² 

Bewertung der Population = B 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Strukturelle 

Ausstattung 

Oft günstig, aber Lat-

schengebüsche in etli-

chen Bereichen zu 

dicht und zu wenig 

verzahnt mit Weideflä-

chen. Weideflächen 

teils großflächig zu of-

fen ohne Baum- und 

Krummholzgruppen 

C Rahmenwerte für C: 

Es besteht ein Defizit an 
Strukturelementen oder 
eine ungünstige Vertei-
lung liegt vor 

Größe und 

Kohärenz 

Habitate sind im Ge-

biet großflächig und 

zusammenhängend. 

Auch über das Gebiet 

hinaus bestehen keine 

unüberbrückbaren Bar-

rieren 

A Rahmenwerte für A: 

Habitate sind großflä-
chig und sehr gut ver-
netzt vorhanden 
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Dynamik / 

Veränderung 

durch natürliche 

Prozesse 

Natürliche Sukzession 

durch den Klimawan-

del lässt langfristig 

dichteren Kronen-

schluss im Bereich der 

Waldgrenze vermuten 

B Rahmenwerte für B: 

Der Erhalt wichtiger Ha-

bitatstrukturen ist zu-

mindest mittelfristig ge-

währleistet 

Bewertung der Habitatqualität = B 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Anthropogene 

Beeinträchtigungen 

des Habitats 

Sukzession nach 

Nutzungsextensi-

vierung bzw. 

Wald-

Weidetrennung 

reduzieren die Ha-

bitateignung mittel-

fristig* 

C Rahmenwerte für C: 

sind in erheblichem Um-
fang vorhanden, gefähr-
den den Fortbestand 
des Habitats 

Störungen der Vögel Störung durch 

Wander- und ins-

besondere Skitou-

rismus gegeben. 

Erhebliche Aus-

wirkungen auf die 

Population sind je-

doch bislang nicht 

nachgewiesen.  

B Rahmenwerte für C: 

sind in einem Umfang 

vorhanden, die zu er-

heblichen negativen 

Auswirkungen auf die 

Population führen 

Rahmenwerte für B: 

sind nur in geringem 
Umfang erkennbar. Kei-
ne erhebliche Auswir-
kung auf die Population 

Bewertung der Beeinträchtigungen =C 

* Insbesondere südlich der Haidenholzalm oder unterhalb der Schreckalm und um 

die verfallene Wirtsalm auf Sachranger Seite grenzen an die offene Almfläche in 

vielen Bereichen relativ junge, dichte Bestände, die aufgrund des zu dichten Kro-

nenschusses als Habitat für das Birkhuhn derzeit teilweise gerade noch oder gar 

nicht mehr geeignet sind. 

Für das Birkhuhn stellt v. a. der Wintertourismus aufgrund der Störungsan-

fälligkeit im Winter eine Bedrohung dar. Im Bereich des Geigelsteins existie-

ren bereits eine umfangreiche Planung im Rahmen des Projektes „Skiberg-

steigen umweltfreundlich“ und eine verordnete Betretungsregel, die auch 

von Naturschutzwacht und Polizei überwacht wird. Für ein nicht durch Auf-

stiegshilfen erschlossenes Gebiet weist der Geigelstein hohe Besucherzah-

len auf und auch wenn sich der überwiegende Teil der Besucher an die vor-

gegebenen Routen und Wege hält, zeigen sich in den letzten Jahren ver-



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Vogelarten und ihre Lebensräume  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 79 

mehrt Spuren in gesperrten Bereichen. Bislang konnten noch keine Popula-

tionsrückgänge oder erhebliche Änderungen in der Raumnutzung dokumen-

tiert werden. Daher wird dieser Faktor trotz der deutlich erkennbaren Stö-

rungen noch mit B bewertet, auch wenn eine Tendenz zu C erkannbar ist. 

Die Lenkung des Schneeschuh- und Skitourengehens ist weiter zu unter-

stützen und fortzuführen. 

Für die Gesamtbewertung der Beeinträchtigungen ist nach Kartieranleitung 

die schlechteste Teilbewertung (in diesem Fall „C“) zu übernehmen.  

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 16: Gesamtbewertung des Birkhuhns 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 B 

Habitatstrukturen 0,33 B 

Beeinträchtigungen 0,33 C 

Gesamtbewertung  B 
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3.1.6 Auerhuhn (Tetrao urogallus) 

3.1.6.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

  

A108/A659 Auerhuhn (Tetrao urogallus) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Das Auerhuhn ist ein Taigawaldvogel, der in seinem ursprünglichen Lebensraum v. a. die 

späten Sukzessionsstadien der Waldentwicklung (späte Optimal- bis Zerfallsphase) besie-

delt (LIESER & ROTH 2001). In Mitteleuropa kommt es vor allem in alten Nadel- und 

Mischwäldern der Mittelgebirge und Alpen vor (STORCH 1999).  

Es benötigt mehrere hundert Hektar große mehr oder weniger zusammenhängende, ruhige 

Waldgebiete mit einem vielseitigen Requisitenangebot. Wichtig sind v. a.: Ein hoher Nadel-

baumanteil, lichte Strukturen (d.h. Kronenüberschirmung von max. 70 %), eine beerstrauch-

reiche Bodenvegetation als Deckung und Nahrung, Waldameisenvorkommen, Bodenauf-

schlüsse für Staubbäder und die Aufnahme von Magensteinchen, Bäume mit kräftigen Sei-

tenästen als Schlaf- und Balzplatz, ebene Kleinlichtungen als Balzplatz.  

Es ernährt sich überwiegend pflanzlich. Der tierische Anteil ist gering und beschränkt sich 

hauptsächlich auf den Sommer (bes. Ameisen) und überwiegt lediglich bei den Jungen in 

den ersten Lebenstagen (GLUTZ et al. 1994). 

Wichtigste Nahrungskomponenten im Frühjahr sind: Knospen und junge Nadeln von Lär-

che, Blatt- und Blütenknospen von Laubbäumen, junge Gräser und Kräuter sowie frische 

Triebe von Zwergsträuchern. Im Sommer werden vor allem grüne Teile der Bodenvegeta-

tion aufgenommen, im Herbst bes. Beeren und Triebe von Heidelbeeren. Von Oktober bis 

April besteht die Hauptnahrung überwiegend aus Koniferennadeln (vorzugsweise Kiefer und 

Tanne) (STORCH 1994, 1999). 

Das Auerhuhn führt eine Arenabalz durch, die je nach Witterung und Höhenlage meist im 

April/Mai ihren Höhepunkt erreicht; eine kurze Herbstbalz findet zudem im Oktober statt 

(GLUTZ et al. 1994). Die Balzplätze finden sich meist in lichten Altholzkomplexen, die eher 

großflächig ausgeformt sind (mind. 30 ha zusammenhängend) (STORCH 1999). Das Männ-

chen beteiligt sich nicht an der Jungenaufzucht. Gebrütet wird am Boden, meist gut ver-

steckt entlang von inneren Grenzlinien im Übergangsbereich von Wald und kleiner Freiflä-

che mit beginnender Naturverjüngung. Aber auch unter Büschen, Reisighaufen, an Wurzel-

stöcken und liegenden Stämmen. Die Legephase beginnt je nach Witterung frühestens Mit-

te April. Hauptschlüpfzeit der Jungen ist im Juni. Das Auerhuhn ist ein Nestflüchter. Die 

Jungvögel verlassen bereits am ersten, spätestens am zweiten Tag das Nest, werden dann 

jedoch 2-3 Monate von der Henne geführt (LIESER & ROTH 2001).  

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Das Vorkommen der Art erstreckt sich in einem breiten Nadelwaldgürtel der nördlichen He-

misphäre von Skandinavien bis Mittelsibirien. Außerhalb dieses geschlossenen Verbrei-

tungsgebietes gibt es größere isolierte Populationen in den Pyrenäen, den Alpen und dem 

Karpatenbogen. Größtes zusammenhängendes Verbreitungsgebiet in Bayern sind die mon-

tanen und subalpinen Wälder der Schwäbisch-Oberbayerischen Vor- und Hochalpen.  

Außerhalb des Alpenbereiches gibt es noch verschiedene kleinere bis kleinste Vorkommen 
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im Bayerischen und Oberpfälzer Wald, Steinwald, Fichtelgebirge, in der Rhön und dem 

Reichswald.  

Die Bestände der mitteleuropäischen Auerhuhnpopulationen gehen seit Jahrzehnten zu-

rück. Auch in Bayern ist die Entwicklungstendenz seit der letzten Schätzung 1994 negativ. 

Im Moment geht man von ca. 1200 - 1800 Individuen aus (RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Verlust des (oftmals anthropogen entstandenen) Lebensraumes bzw. Verschlechterung der 

Lebensraumqualität. 

Zerschneidung und Fragmentierung der Auerhuhnlebensräume erhöht die Mortalitätsrate. 

Die Streifgebiete werden größer und die Wege zwischen den Einständen länger (Storch 

1999). Langfristig kann dies zu einem Verinselungseffekt führen, der zwischen den kleinen 

Teilpopulationen keinen genetischen Austausch mehr zulässt (Storch 2002).  

Verlust lichter Strukturen durch standortsgemäße – meist laubbaumreiche - Bestockungen 

(z. B. Laubholz-Unterbau in Kiefernbeständen auf devastierten Standorten, Voranbau von 

Buchen- und Tannengruppen in von der Fichte dominierten Bergwäldern, einzelstammweise 

Nutzung der Wälder mit anschließend flächenhafter Naturverjüngung).  

Erhöhte Stickstoffeinträge haben zudem einen Rückgang der Vaccinium-Arten zur Folge. 

Störungen durch intensiven Erholungsverkehr führen zur Nestaufgabe bzw. sind Ursache 

für energiezehrende Fluchtaktionen im Winter. 

Gelegeverluste durch Prädatoren - u.a. Schwarzwild - können v. a. Populationen mit gerin-

gen Individuenzahlen empfindlich treffen. 

Auch die prognostizierten Klimaänderungen werden sich auf die Baumartenzusammenset-

zung der Hochlagenwälder und somit auf die Qualität der Auerhuhnhabitate negativ auswir-

ken. 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-
SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: 1 “vom Aussterben bedroht” (2016) 

 RL D.: 1 “vom Aussterben bedroht” (2015) 

 Unterliegt dem Jagdrecht 

 

Vorkommen im Gebiet 

Um vergleichbare Daten zur Häufigkeit und Verteilung des Auerhuhns und 

zur Habitatqualität im jeweiligen SPA zu erhalten, wird in Gebieten mit Auer-

huhnvorkommen bayernweit eine Rasterkartierung durchgeführt (siehe Kar-

tieranleitung; in Anlehnung an STORCH 1999). Vorab wurde über ein stan-

dardisiertes GIS-gestütztes Verfahren eine Suchraumkulisse von rd. 972,7 

ha abgegrenzt (siehe Abbildung 53). Innerhalb dieser, vor allem aufgrund 

der Geländetopographie (bewaldete, nicht zu steile Hochlagen) ausgewie-

senen Bereiche, wurden an Inventurpunkten im 200 x 200 m Raster sowohl 

Artnachweise als auch Wald-Bestandsstrukturen erfasst (siehe Aufnahme-

Formular im Anhang). Einer der 239 Inventurpunkte stellte sich als nicht-



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Vogelarten und ihre Lebensräume  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 82 

begehbar heraus. Die folgenden Auswertungen beziehen sich folglich auf 

die 238 begehbaren, kartierten Inventurpunkte. 

 

 

Abbildung 53: Auf Grundlage von Gelände und Höhenstufe erstellter Suchraum für die nach-
folgenden Inventuraufnahmen (Rote Flächen = Suchraum; rote Punkte = Inven-
turpunkte im 200 x 200 m Raster). Geobasisdaten © Bayerische Vermessungs-
verwaltung. 

 

Es konnten insgesamt an 33 Stellen Auerhuhn-Nachweise erbracht werden 

(5 davon außerhalb des Inventurpunktrasters = Zusatzfunde, 18 in Nachbar-

schaft zu den Inventurpunkten = benachbarter Fund). 10 Nachweise wurden 

direkt an den Inventurpunkten erbracht = Fundpunkt im Kreis. Nur diese 

Punkte werden für die Berechnung der Aktivitätsdichte herangezogen. Dies 

entspricht also einer Aktivitätsdichte für das Gesamtgebiet von 4,2 % (10 

von 238 Inventurpunkten).  

Für die Art sind besonders der südwestliche Teil des Vogelschutzgebiets 

zwischen dem Mühlhörndel und dem Gsengstein, der nördliche Teil begin-

nend beim Wildgraben bis hin zur Haidenholzer Schneid und der südöstliche 

Teil im Bereich der Sandspitze und des Grießelbergs hervorzuheben (an-

grenzend an die österreichische Population) (siehe Abbildung 54). Hier 

konnten besonders viele Artnachweise erbracht werden und auch die aus-

gewiesenen Vorranggebiete konzentrieren sich auf diese Bereiche. Die Flä-

che der Vorranggebiete beträgt insgesamt 277,7 ha. Zusätzlich wurden au-

ßerhalb der Vorranggebiete Flächen für notwendige Maßnahmen identifiziert 

(126 ha), die die wichtige Funktion der Vorranggebiete erhalten und unter-

stützen sollen.  
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Abbildung 54: Fundpunkte und Vorrangflächen Auerhuhn. Geobasisdaten © Bayerische 
Vermessungsverwaltung. 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Das Naturschutzgebiet rund um den Geigelstein weist kleinflächig, v. a. im 

Bereich der Hochlagen-Fichtenwälder, sehr gut ausgeprägte Habitatstruktu-

ren auf, die auch gut von der Art angenommen werden. Größtenteils ist das 

Gebiet jedoch durch eher dichtere Bergmischwälder geprägt, die nicht als 

geeignete Habitate für das Auerhuhn angesehen werden können. Die dem-

zufolge kleinen Populationen am Geigelstein sind auf regen Austausch zu 

umliegenden Auerhuhn-Gebieten (beispielsweise Hochries, Chiemgauer Al-

pen und v. a. angrenzendes Gebiet auf österreichischer Seite) angewiesen. 

Eine für das Auerhuhn positive Wirkung des Naturschutzgebietes ist der 

verhältnismäßig geringe Erschließungsgrad und die ausgeprägte Besucher-

lenkung, die die Störungen durch Besucherdruck im Vergleich zu anderen 

Gebieten eher geringhalten. 
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3.1.6.2 Bewertung 

 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Aktivitätsdichte 

(Prozentzahl der Inventurpunk-

te (IP) mit Nachweis) 

4,2 % der IP wa-

ren mit Nachwei-

sen 

B Rahmenwert für B: 

>3 % aber <10% 

 

Bewertung der Population = B 

 

Von den 238 im Gelände kontrollierten Inventurpunkten (IP) konnten an 10 

Punkten im 5m-Radius (= 4,2 %) Artnachweise erbracht werden (Abbildung 

54 und Bestandskarte im Anhang). Dieser Wert lässt auf eine eher geringe 

Populationsdichte schließen. Bei genauerer Betrachtung der Populations-

dichte im bayerischen Kalkalpin, zeigt sich jedoch, dass das Gebiet zu den 

durchschnittlich besiedelten zählt (die höchste Aktivitätsdichte in einem an-

deren SPA-Gebiet wurde bisher (Stand 2015) im Estergebirge gemessen mit 

6,5%). Berücksichtigt man die Punkte mit nachrichtlich erfassten, benach-

barten Funde, so ergaben sich an 9,7 % aller Punkte Nachweise.  

Die Populationsdichte beruht hauptsächlich auf den kleinräumig guten Popu-

lationsdichten am Grießelberg, im Bereich unterhalb der Aschentaler Wände 

und im Bereich zwischen Mühlhörndel und Gsengstein und den dort vorhan-

denen guten Habitatstrukturen. Im Gesamtgebiet lässt sich der Zustand der 

Population jedoch nur mit „B“ bewerten. 

 

Aktuelle Population 

Die Erhebungsmethodik verzichtet bewusst auf eine genaue Bestandsanga-

be, da diese beim Auerhuhn, auch bei Balzplatzzählungen, nicht ohne gene-

tische Untersuchungen erbracht werden kann. Die ermittelte Aktivitätsdichte 

ist jedoch direkt mit der Bestandsdichte korreliert und ermöglicht den Ver-

gleich mit anderen Gebieten. Auf Ebene der Quadranten der Topographi-

schen Karte wird im Atlas der Brutvögel in Bayern (RÖDL et al. 2012) der Be-

stand am Geigelstein auf 20-34 Individuen zur Brutzeit geschätzt. 
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HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Strukturelle Ausstattung der beprobten Flächen 

Beerstrauchdeckung 2,1 % C Rahmenwert für C:  

< 20 % 

Anteil lichter 

Baumbestände (< 70 % 

Überschirmung)  

68,1 % A Rahmenwert für A:  

> 50 % 

Anteil Altbestände (> 80 

Jahre) mit max. 30 % 

Laubholzanteil 

47,9 % A Rahmenwert für A:  

> 30 % 

Größe und Vernetzung der beprobten Flächen 

Anteil von Altholzbestän-

den (> 80 Jahre, Laub-

holzanteil max. 30 %, mit 

lichtem Kronenschluß (< 

70 % Kronenüberschir-

mung) und mind. 30 % 

Beerstrauchdeckung) 

2,5 % C Rahmenwert für C:  

< 15 % 

Anteil von Altholzbestän-

den (> 80 Jahre, Laub-

holzanteil max. 30 %, mit 

lichtem Kronenschluss (< 

70 % Kronenüberschir-

mung) 

40,8 % A Rahmenwert für A:  

> 30 % 

Trend der potentiell 

besiedelbaren Flächen 

(nach Wiederholungsaufnahme 

oder vorliegenden 

Vergleichsdaten)  

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung 

Bewertung der Habitatqualität = B 

 

Im Gebiet ist die Waldstruktur nur auf Teilflächen für das Auerhuhn geeignet. 

Zwar ist insgesamt ein relativ hoher Anteil lichter Altbestände (ab 80 J.) zu 

verzeichnen, der aber in einigen Bereichen mit stark ausgeprägter Verjün-

gung einhergeht und daher keine geeignete Habitatstruktur aufweist. Des-

weiteren ist auch ein großer Teil des Gebietes von eher dichten, wüchsigen 

Bergmischwäldern geprägt. Die geeigneten lichten, nadelholzdominierten 

Altbestände liegen hingegen v. a. im Bereich der Hochlagen-Fichtenwälder. 

Größere zusammenhängende Altbestände, als potenzielle Balzplätze, sind 

nur in Teilen des Gebietes vorhanden. Hierfür auch wenig geeignet sind die 
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mittelalten, dichten Flächen. Diese Wälder sind aber als Nahrungs- und 

Bruthabitat wichtige Lebensgrundlage.  

Die Beerstrauchdeckung an den Inventurpunkten, als wichtige Nahrungs-

grundlage und wichtiges Lebensraumelement in Jungenaufzuchtsgebieten, 

war sehr schwach ausgebildet. Wenngleich an 28,6 % der Punkte Heidel-

beeren vorhanden waren, betrug deren Gesamt-Deckungsanteil nur 2,1 %. 

Auch für das Kalkalpin ist dies ein sehr niedriger Wert. Ursachen hierfür sind 

der hohe Verjüngungsanteil und die Dichte der Bestände.  

Die Krautschicht zeigt sich sehr unterschiedlich. Im Norden sind die Habitate 

auf den Rücken i.d.R. vergrast. Das Areal im Südosten ist sehr heterogen. 

Vergraste und mit Himbeeren bestockte Flächen wechseln mit lockerer 

Beerstrauchdeckung und bodenkahlen Flächen. Hier konnte auch ein Brut-

nachweis gefunden werden.  

Die gut geeigneten lockeren Altbestände, die auch als Habitate ausgewie-

sen wurden, weisen eine lockere Krautschicht auf, die für die Jungenauf-

zucht gut geeignet ist.  

Insgesamt gibt es nur einen kleinen Anteil von lockeren, nadelholzdominier-

ten Altbeständen mit geeigneter Krautschicht. An der südwestlichen Grenze 

zu Österreich liegt ein zusammenhängender Nadelholz-Altbestand, der nur 

aufgrund seiner Dichte (noch) nicht von der Art genutzt werden kann. 

Beweidung zeigt größtenteils keinen Einfluss, nur im nördlichen Bereich der 

Haidenholzalm schafft die Beweidung eine kurzrasige Krautschicht. Hier 

wurden auch Ameisennester gefunden. Auffallend ist insgesamt der geringe 

Anteil an Ameisen auch an geeigneten Stellen. Laubholzanteil, Verjüngung 

und z. T. dichte Bestandsstrukturen erklären das Fehlen nicht vollständig. 

Sanierung: Die Sanierungsflächen können den Lebensraum einengen. För-

derlich zeigen sich aber in den Sanierungsflächen der Anteil an Tanne und 

der lockere Verbund. Punktuell können hier verlichtete Flächen dauerhaft für 

das Auerhuhn erhalten werden.  

Auffallend ist die Waldrandsituation um die Almen. Teilweise fehlen fließen-

de Übergänge vom Wald zum Offenland mit für Auerhühner förderlichen 

Verzahnungstrukturen. 

Der Anteil an Pionierbaumarten ist im Gebiet sehr gering und spielt als Nah-

rungsgrundlage kaum eine Rolle.  

Die Gesamtbewertung des Habitats wird mit B bewertet. Die Bewertung ist 

jedoch aufgrund der sehr kleinflächig gut ausgeprägten Struktur als eher 

schlechtes „B“ im alpenweiten Vergleich anzusehen. Die vorhandenen wert-

vollen, für das Auerhuhn geeigneten Bereiche, gilt es unbedingt zu erhalten.  
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Ergebnisse der Auerhuhn-Inventur-Aufnahmen: 

  

Abbildung 55: Mischungsformen Auerhuhn-Erfassung: 
im Gebiet überwiegen Nadelbestände, Mischbestände 
mit z. T. hohen Laubholzanteilen sind jedoch sehr häu-
fig.  

Abbildung 56: Baumartenanteile Auerhuhn-Erfassung: 
die Fichte ist zwar mit über 50 % Flächenanteil die 
häufigste Baumart. Laubholz ist jedoch im alpenweiten 
Vergleich stark vertreten. 

  

  

Abbildung 57: Kronenüberschirmung der herrschen-
den Baumschicht Auerhuhn-Erfassung (1 = geschlos-
sen, 0,1 = 10 % überschirmt; r = <5 %): insgesamt 
zeigt sich ein großer Anteil sehr dichter Bestände. 

Abbildung 58: Altersklassenverteilung Auerhuhn-
Erfassung: an den Aufnahmepunkten zwar einige der 
Bestände über 80 Jahre aber nur sehr wenig sehr alte 
Bestände über 120 Jahre. Sehr viel Jungbestand.  

  

  

Abbildung 59: Beerstrauchdeckung extrem gering 
ausgeprägt 

Abbildung 60: Deckung der Krautschicht: sehr dichte 
oder sehr lichte Vegetation.  Für das Auerhuhn geeig-
nete „lockere Krautschicht“ eher selten. 
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BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Zäune 

An 5,9 % der Aufnah-

mepunkte wurden Be-

einträchtigungen in 

Form von Zäunen fest-

gestellt 

B 

Kollisionsgefahr an Zäu-

nen ist in geringem Um-

fang bzw. punktuell vor-

handen; langfristig ist je-

doch noch keine erhebli-

che Beeinträchtigung der 

Lebensraumqualität und 

des Brutbestandes er-

kennbar. 

Störungen 

An 19 % der Aufnahme-

punkte wurden im 20-

Meter Kreis Beeinträch-

tigungen in Form von 

Infrastruktur (Forstwege, 

Steige, Straßen) aufge-

nommen 

B 

Vorhanden, langfristig ist 

jedoch noch keine erheb-

liche Beeinträchtigung der 

Lebensraumqualität und 

des Brutbestandes er-

kennbar 

Bewertung der Beeinträchtigungen = B 

 

Die Beeinträchtigungen durch infrastrukturelle Erschließung in Form von Forstwe-

gen und -straßen oder Wanderwegen/Steigen, die an 19 % der Inventurpunkte 

festgestellt wurden, liegen eher im oberen Bereich des alpenweiten Vergleichs der 

kartierten Auerhuhnhabitate. Das Ausmaß der Gefährdungen in Form von Zäunen, 

die an 5,9 % der Inventurpunkte festgestellt wurden, stellt sich eher als noch tolera-

bel dar. 

Die Beweidung (Beweidung wurde lediglich an 5,5 % der Inventurpunkte festge-

stellt) hat im Gebiet stellenweise positive Wirkungen auf das Auerhuhnhabitat, da 

lichte und kurzrasige Wald-Offenland-Strukturen geschaffen werden. Stellenweise 

ist eine intensive Almwirtschaft, mit früher Bestoßung, Maschendrahtzäunen und 

Schwenden von lichten Altholzbereichen jedoch auch kritisch zu sehen. Spätes 

Zäunen oder Zaunab- bzw. –umbau (Verblendung, kein Maschendraht) könnten 

Kollisionen, die häufig zum Tod der Tiere führen, erfolgreich verhindern. Den Struk-

turreichtum in der Krautschicht und wichtige Mischbaumarten (Pioniergehölze) gilt 

es zu erhalten. 

Für das Auerhuhn stellt v. a. der Wintertourismus aufgrund der Störungsanfälligkeit 

im Winter eine große Bedrohung dar. Im Bereich des Geigelsteins existiert bereits 

eine umfangreiche Planung im Rahmen des Projektes „Skibergsteigen umwelt-

freundlich“, dass es zu beachten und gegebenenfalls zu erweitern gilt. Da der Er-

schließungsgrad für Wintertourismus im Gebiet jedoch eher gering ist, halten sich 

die Störungen, v. a. im alpenweiten Vergleich eher niedrig. Die Lenkung des 

Schneeschuh- und Skitourengehens ist weiter zu unterstützen und fortzuführen. 

Das Ausmaß der Beeinträchtigungen stellt sich in der Summe derzeit als tolerierbar 

dar. Aufgrund der eher mäßigen winterlichen Störungen sind sie mit „B“ (gut) zu 

bewerten. 
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GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 17: Gesamtbewertung des Auerhuhns 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 B 

Habitatstrukturen 0,33 B 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  B 

 

Die Auerhuhn-Nachweisdichte im Vogelschutzgebiet ist im alpenweiten Vergleich 

zwar im mittleren Bereich, allerdings sind die Habitate sehr kleinräumig ausgeprägt. 

Aufgrund der geringen Flächengröße der Habitate und des Gebietes allgemein ist 

die Verletzlichkeit der zahlenmäßig kleinen Auerhuhn-Population auch ohne allzu 

starke Beeinträchtigungen erhöht.  

Der Gesamt-Erhaltungszustand wird aus diesen Gründen mit einem eher schlech-

ten „B“ bewertet.  
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3.1.7 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 

3.1.7.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

  

A217 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 
 
Lebensraum/Lebensweise 

In den Wäldern der Mittelgebirgs- 

und Berglagen, die der Sperlings-

kauz bewohnt, werden reich struk-

turierte, ausgedehnte Wälder mit 

hohem Nadelholzanteil und ausrei-

chendem Angebot an Höhlen und 

Halbhöhlen – insbesondere auch 

im stehenden Totholz – bevorzugt. 

Vor allem Spechthöhlen in lichten 

Altholzbeständen oder -inseln die-

nen als Bruthöhlen und Depotplät-

ze für Nahrung. Daneben benötigt 

er offene Bereiche wie Lichtungen, 

Weiden, Schneisen oder Schlagflä-

chen für die Jagd, deckungsreiche Dickungen und Stangenhölzer als Einstand. Das artspe-

zifische Habitatmosaik zeigt eine vielfältige Gliederung in Stangen- und Althölzer, Lichtun-

gen, Moore, Wiesen oder Schneisen (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005, MEBS & 

SCHERZINGER 2012). Abgesehen davon darf der Feind- und Konkurrenzdruck durch andere 

Eulenarten nicht zu hoch sein (BRADER & AUBRECHT 2003). 

Der Sperlingskauz ist ein Standvogel. Legebeginn ist Anfang April bis Anfang Mai. Das 

durchschnittlich aus 5 bis 7 Eiern bestehende Gelege wird erst nach Ablage des letzten Ei-

es bebrütet, so dass die Jungen nahezu synchron schlüpfen. In schneereichen Wintern 

weicht die Art im Gebirge in die Täler aus (BEZZEL et al. 2005), nordeuropäische Sperlings-

käuze treten in manchen Wintern in großer Zahl in mitteleuropäischen Gebirgen auf (NAD-

LER 1996). 

Der Sperlingskauz brütet vorwiegend in Buntspechthöhlen, die in den meisten Fällen nur 

einmal genutzt werden. Die Kleineule stellt sehr strenge Ansprüche an die Maße der Brut-

höhle, deren Flugloch für Fressfeinde zu eng und deren Tiefe groß sein muss. Der Abstand 

zwischen Höhlenbäumen in direkt benachbarten Revieren beträgt meist zwischen 600 m 

und 2000 m. Sperlingskäuze sind ganzjährig territorial und dabei gegen Artgenossen sehr 

aggressiv (BAUER et al. 2005a). 

Der im Gegensatz zu anderen europäischen Eulenarten dämmerungs- und tagaktive Sper-

lingskauz erbeutet neben Kleinsäugern (hauptsächlich Wühlmäuse) vor allem auch Jungvö-

gel und Kleinvögel (v. a. Finken, Meisen; im Winter dominierend) bis zur eigenen Körper-

größe. Abhängig von der Witterung im Winter und dem Nahrungsangebot unterliegen die 

Bestände starken kurzfristigen Schwankungen (BAUER et al. 2005a, NADLER 2004, OBER-

WALDER et al. 2014, SCHMID et al. 1998). Ein hoher Grenzlinienanteil, wie er in bewirtschaf-

teten Wäldern zwischen Schlagflächen und Altholzbeständen sowie entlang von Forstwe-

 

Abbildung 61: Sperlingskauz (Foto: J. Oberwalder) 
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gen vorkommt, erhöht sein Nahrungsangebot, weshalb er von der Forstwirtschaft oft profi-

tieren kann (BAUER et al. 2005a, BRADER & AUBRECHT 2003). Auch immisionsgeschädigte 

Wälder im frühen Schadensstadium sind offener und dadurch mäusereicher (BAUER et al. 

2005a), während monotone Wälder und großflächige Kahlschläge gemieden werden (BRA-

DER & AUBRECHT 2003). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Das Verbreitungsgebiet des Sperlingskauzes erstreckt sich über den Nadelwaldgürtel der 

borealen und gemäßigten Zone von Teilen Zentraleuropas über Nordeuropa bis nach Ost-

asien (BAUER et al. 2005a, BirdLife International 2004, Schmid et al. 1998). 

In Bayern brütet er im gesamten Alpenbereich von der montanen bis zur subalpinen Stufe. 

Weitere Vorkommen sind in den östlichen Grenzgebirgen. Abseits davon gibt es nur regio-

nale Vorkommen mit Schwerpunkten im Ammer-Loisach-Hügelland, im Süden der Münch-

ner Schotterebene, im Spessart, in der Rhön, im Steigerwald dem Nürnberger Reichswald, 

auf der Fränkischen Alb, im Itz-Baunach- und im Oberpfälzisch-Obermainischen Hügelland 

(BEZZEL et al. 2005, RÖDL et al. 2012). Eine Bestandszunahme und Arealausweitung ist in 

Nordbayern (z. B. Wässernachtal bei Haßfurt) festzustellen. Insgesamt wird der Bestand in 

Bayern auf ca. 1300 bis 2000 Brutpaare geschätzt (RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen wie die Forcierung monotoner Altersklassenwälder, 

kurze Umtriebszeiten, intensive Waldpflege und Bau von Forststraßen verliert der Sper-

lingskauz potenzielle Lebensräume und Bruthöhlen. Auch touristische Erschließungen und 

immisionsbedingtes Waldsterben führen langfristig zu Lebensraumverlusten: in frühen Sta-

dien des Waldsterbens erhöht sich durch die Auflichtungen zwar das Nahrungsangebot, in 

späteren Stadien fehlen jedoch Dickungen und Altholzbestände und das Nahrungsangebot 

geht deutlich zurück. Belastung durch Biozide und direkte Verfolgung können ebenfalls eine 

gewisse Rolle für lokale Rückgänge der Art spielen (BAUER et al. 2005a). 

Natürliche Gefährdungen des Sperlingskauzes sind extreme Winter, feuchtkalte Sommer, 

Prädatoren (v. a. Waldkauz, aber auch Taggreifvögel, Marder) und Konkurrenz um Höhlen 

mit dem Kleiber (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-
SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D.: * „nicht gefährdet“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Kartierungen konnten 13 bis 15 Reviere festgestellt werden. 

Davon liegen neun zumindest teilweise in den Probeflächen zur Kartierung 

der Waldflächen. Dabei ist die Verteilung jedoch nicht gleichmäßig. So konn-

ten in PF 5 (117 ha) keine und in PF 8 (374 ha) lediglich zwei Reviere beo-

bachtet werden, während PF 6 (396 ha) mit sieben Revieren (drei davon 

wahrscheinliche Randreviere) äußerst dicht besiedelt war. 
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Gebietskenner bestätigen die weite, aber nicht flächendeckende Verbreitung 

des Sperlingskauzes im Gebiet. Nach der persönlichen Einschätzung (ohne 

dies jedoch mit konkreten, standardisierten Zählungen untermauern zu kön-

nen), war 2015 zwar ein Jahr mit relativ hoher Siedlungsdichte, jedoch kein 

absolutes Spitzenjahr mit extrem hoher Dichte (A. Hendelmeier mündl., W. 

Mandl mündl).  

 

Abbildung 62: Beobachtungen des Sperlingskauzes. Geobasisdaten © Bayerische Vermes-
sungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 62: (türkise Punkte: Brutzeit 2015, gelbe Punkte: nachbrutzeitlich, 

orange Punkte: Brutzeit 2016). Und daraus abgeleitete Reviere: gelbe durchgezogene Linie: 

sicher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche zusätzliche Reviere. 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Auf Basis der Beobachtungen und der Angaben von Gebietskennern ist an-

zunehmen, dass der Sperlingskauz die höheren Lagen der Wälder des Vo-

gelschutzgebiets Geigelstein annähernd flächendeckend und teilweise in 

hoher Dichte besiedelt. In Jahren mit höherer Sperlingskauzdichte dürfte et-

wa 1 % des für Bayern geschätzten Bestands im SPA-Gebiet Geigelstein 

brüten.  Das Vorkommen ist somit von landesweiter Bedeutung. 

 

Aktuelle Population 

In Jahren mit höherem Nahrungsangebot (wie dem Kartierungsjahr) dürfte 

der Bestand bei 15 bis 25 Brutpaaren liegen, wobei – insbesondere wenn 

von der maximalen Bestandsangabe ausgegangen wird – mehrere Randre-

viere in diese Schätzung inkludiert sind. In Jahren mit geringem Nahrungs-

angebot ist von wesentlich geringeren Beständen (möglicherweise < 10 

Brutpaare) auszugehen. 
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3.1.7.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte 

(Reviere/100 ha) 

> 0,5 

1,3 Reviere / 100 ha 

bezogen auf die Waldfläche in-

nerhalb der Probeflächen 

(bzw. unter Berücksichtigung, 

dass bis zu 5 Reviere Randrevie-

re sind und diese nur halb ge-

wertet werden 0,9 Reviere / 100 

ha) 

A Rahmenwerte 

für A: 

> 0,5 Reviere / 

100 ha 

Bewertung der Population = A 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Strukturelle Ausstattung der beprobten Flächen 

Höhlenangebot (auf 

Transekt) im potenziel-

len Bruthabitat 

0,37 Spechthöhlen / 

ha 

B Rahmenwerte für B: 

0,1 bis 1 Spechthöh-
len / ha 

Deckungsschutz im po-

tenziellen Bruthabitat 

(Altbestände ab 100 

Jahren) 

Mehrschichtige Be-

standsteile ca. 60 % 

A Rahmenwerte für A: 

Mehrschichtige Be-
standsteile 
auf > 50 % des po-
tenziellen 

Bruthabitates 

Größe und Vernetzung der potentiell besiedelbaren Fläche  

Anteil Altbaumbestände 

(≥ 100 Jahre) auf der 

Probefläche 

56 %  A Rahmenwerte für A: 

Altbaumbestände (≥ 
100 Jahre) auf > 30 
% der Probefläche 

vorhanden 

Trend der potenziell besiedelbaren Fläche 

Trend der potentiell 

besiedelbaren Flächen 

(nach Wiederholungsaufnahme 

oder vorliegenden 

Vergleichsdaten) 

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung 
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Bewertung der Habitatqualität = A 

Derzeit sind in den prinzipiell günstigen Höhenlagen oberhalb von 1.000 m 

ü. NHN die Habitate großflächig günstig. Eine Erweiterung des besiedelba-

ren Areals ist daher kaum möglich. Eine Habitataufwertung innerhalb der po-

tenziell besiedelbaren Fläche und damit einhergehend eine Erhöhung der 

Siedlungsdichte ist hingegen weiterhin möglich und dürfte in der jüngeren 

und mittleren Vergangenheit durch Alterung der Bestände und damit einher-

gehend eine Steigerung des Höhlenangebots bzw. der stärkeren Ausbildung 

mehrschichtiger Bestände auch stattgefunden haben. Auch für die Zukunft 

sind Habitataufwertungen insbesondere durch die Ziele des regionalen Na-

turschutzkonzepts des Forstbetriebes Ruhpolding wahrscheinlich. Daher 

wird der Trend der potenziellen Fläche als zunehmend eingestuft.  

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Anthropogene 
Beeinträchtigun-
gen (Störungen, 
Lebensraumver-
änderung) z. B. 
Entnahme von 
Höhlenbäumen, 
großflächige 
Kahlschläge, 
intensive 
forstliche Nutzung 
(insbes. Verlust 
von Alt-, Bruch- 
und Totholzbe-
ständen,  
Umbau 
naturnaher 
Mischwälder zu 
Fichtenmonokul-
turen),… 

Nur vereinzelt und unwe-
sentlich 

A Rahmenwerte für A: 

Nur in geringen Um-
fang; es ist keine er-
hebliche Beeinträch-
tigung der Lebens-
raumqualität und des 
Brutbestandes er-
kennbar  

Waldkauzhabitat Hohe Waldkauzdichte in 
Tallagen; diese aufgrund 
der Habitatstrukturen 
prinzipiell gut geeigneten 
Bereiche werden auch in 
mäßig günstigen Jahren 
nicht besiedelt 

C Rahmenwerte für C: 

Erheblich, in Teilbe-
reichen deutliche Be-
einträchtigungen 

Sonstige Keine erkennbar A Rahmenwerte für A: 

keine oder sehr ge-
ringe 

Bewertung der Beeinträchtigungen = B 
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GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 18: Gesamtbewertung des Sperlingskauzes 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 A 

Habitatstrukturen 0,33 A 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  A 
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3.1.8 Raufußkauz (Aegolius funereus) 

3.1.8.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A223 Raufußkauz (Aegolius funereus) 
 

Lebensraum/Lebensweise 

Der Raufußkauz bevorzugt strukturierte Nadelwälder mit montanem oder subalpinem Klima, 

die dem Waldkauz wegen zu geringem Laubholzanteil oder zu langer Schneebedeckung 

kaum mehr entsprechen. In tiefer gelegenen Gebieten weicht er auf rauere Klimainseln wie 

Kammlagen, spät ausapernde Hochflächen oder Bergrücken aus. Wichtigste Requisiten sind 

für den Stand- und Strichvogel (Mitteleuropa) ein gutes Höhlenangebot (vor allem Schwarz-

spechthöhlen), in unmittelbarer Nachbarschaft deckungsreicher Tageseinstände und kleiner 

unterholzfreier, offener und kleinsäugerreicher Jagdflächen (lückig stehende Altholzbestän-

de, Lichtungen, Waldwiesen, Moore, Waldränder, Almen, Schlagflächen, Schneisen, Forst-

wegböschungen aber auch Latschenbezirke bis in die Felsregion) (GLUTZ & BAUER 1994, 

BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 2003, MEBS & SCHERZINGER 

2012, OBERWALDER et al. 2014). 

Das nur saisonal gebundene Brutpaar besiedelt ehemalige Schwarzspechthöhlen, dem Le-

bensraum entsprechend vorwiegend in Nadelbäumen. Nisthilfen werden regional in sehr un-

terschiedlicher Weise angenommen. Typischerweise sind die Spechthöhlen nicht gleichmä-

ßig über die Fläche verteilt, sondern inselartig geklumpt, so dass mehrere Bruten auf engem 

Raum stattfinden können (geringster gemessener Abstand zwischen zwei Bruten 35 m) 

(MEBS & SCHERZINGER 2000). Abhängig von der Bruthöhlendichte, sowie von der Höhe des 

verfügbaren Nahrungsangebotes, speziell von Mäuse-Gradationen, schwankte die unter-

suchte Siedlungsdichte im Bayerischen Wald zwischen 0,5 – 4,5 Revieren pro 10 km².  

Bei der Balz verfolgen Männchen und Weibchen unterschiedliche Strategien. Adulte Männ-

chen bleiben mehr oder minder ganzjährig ortstreu im Brutgebiet, während die Weibchen auf 

der Suche nach Gradationsgebieten von Wald- oder Wühlmäusen umherstreifen und so ihr 

künftiges Brutgebiet festlegen. Reviergesang, Alarmlaute, zum Teil auch Angriffsflüge wer-

den zur territorialen Abgrenzung des Brutgebietes gegen Rivalen eingesetzt, wobei aber nur 

ein kleiner Teil des Streifgebietes verteidigt wird. 

Der ausgesprochene Wartenjäger erbeutet in den beiden nächtlichen Aktivitätsphasen, nach 

Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang, überwiegend Kleinsäuger (Erd-, Rötelmäuse 

etc.) und zu einem geringen Anteil Vögel bis Drosselgröße. Ganzjährig werden Beutedepots 

in Höhlen, an Bruchstellen oder Astgabeln angelegt. 

Der wichtigste natürliche Feind des Raufußkauzes ist der Baummarder, dem Männchen 

beim Höhlenzeigen und Deponieren von Beutetieren, Weibchen und Nestlinge während der 

Brut zum Opfer fallen. Als weitere Feinde sind vor allem Habicht und Uhu bekannt. Der 

Waldkauz ist ein bedeutender Konkurrent des Raufußkauzes (GLUTZ & BAUER 1994), auf 

dessen Vorkommen er u.a. mit vermindertem Gesang reagiert. 

 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Raufußkauz ist über die gesamte Holarktis (euro-asiatisch-amerikanischen Raum) in der 

borealen Nadelwaldzone verbreitet. In Fennoskandien ist der Raufußkauz der häufigste Beu-

tegreifer. Die südliche Verbreitungsgrenze deckt sich weitgehend mit der Verbreitungsgren-
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ze der Fichte. Südlichste Vorkommen in den Pyrenäen, in den Südalpen, in den Dinariden 

bis Nordmakedonien (GLUTZ & BAUER 1994). Die meisten Brutnachweise in Mitteleuropa in 

den Alpen in 1800 m Höhe. Tieflandvorkommen in West- und Mitteleuropa zeichnen sich 

durch extreme Temperaturverhältnisse (lange Winterfrostperioden, niedrige Sommertempe-

raturen) aus. 

Schwerpunkte in Bayern in der oberen Montan- und Subalpinstufe der Alpen und im ostbay-

erischen Grenzgebirge. In Nordbayern in den Mittelgebirgen (Spessart, Rhön, Haßberge, 

Steigerwald, Frankenalb, Steinwald, Fichtelgebirge, Frankenwald, Oberpfälzer Wald) und 

waldreichen Hügellandschaften sowie in den Wäldern des Mittelfränkischen Beckens (MEBS 

et al. 1997). In der Münchner Schotterebene existiert eine kleine Nistkastenpopulation (MEY-

ER 1997). Seit einigen Jahren Ausbreitungstendenz. In Bayern siedeln aktuell ca. 1100-1700 

Brutpaare (RÖDL et al. 2012), in Deutschland 3400-6000 Brutpaare (SUDFELDT et al. 2013). 

(Starke) kurzfristige Bestandsschwankungen treten in Abhängigkeit zum Nahrungsangebot 

(Kleinsäuger) auf. 

Gefährdungsursachen 

Verlust von bzw. Mangel an geeigneten Bruthöhlen. 

Fragmentierung von geschlossenen Waldgebieten. 

Störung des Brutgeschäftes durch forstliche Betriebsarbeiten im unmittelbaren Umfeld der 

Höhle. 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-

SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D.: * „nicht gefährdet“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Kartierungen konnten 18 Reviere festgestellt werden. Davon 

liegt eines außerhalb des SPAs in direkter Nachbarschaft, sechs liegen zu-

mindest zum größten Teil in den Probeflächen zur Kartierung der Waldflä-

chen, dreiweitere streifen diese nur randlich. Die Verteilung der Reviere 

zeigt, dass das Gebiet oberhalb von etwa 1.100 m ü. NHN mehr oder weni-

ger flächendeckend besiedelt wird. Lediglich homogene Bestände werden 

auch darüber nicht genutzt, während tiefere Lagen auch bei günstiger Wald-

struktur nur ausnahmsweise in Anspruch genommen werden. 

Nach der persönlichen Einschätzung von Gebietskennern war 2015 die 

Siedlungsdichte ausgesprochen hoch (ohne dies jedoch mit konkreten, 

standardisierten Zählungen untermauern zu können – A. Hendelmeier 

mündl., W. Mandl mündl).  
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Abbildung 63: Beobachtungen des Raufußkauzes und daraus abgeleitete Reviere. Geoba-
sisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 63: (türkise Punkte: Brutzeit 2015, gelbe Punkte: nachbrutzeitlich, 

orange Punkte: Brutzeit 2016). Und daraus abgeleitete Reviere – gelbe durchgezogene Li-

nie: sicher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche zusätzliche Reviere. 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Auf Basis der Beobachtungen und der Angaben von Gebietskennern zeigt 

sich, dass der Raufußkauz die Wälder oberhalb von 1.100 m ü. NHN des 

Vogelschutzgebiets Geigelstein annähernd flächendeckend und teilweise in 

hoher Dichte besiedelt. In Jahren mit höherer Raufußkauzdichte brütet über 

1 % des für Bayern geschätzten Bestands im SPA-Gebiet Geigelstein. Das 

Vorkommen ist somit von landesweiter Bedeutung. 

 

Aktuelle Population 

In Jahren mit hohem Nahrungsangebot (wie dem Kartierungsjahr 2015) dürf-

te der Bestand bei 17 bis 22 Brutpaaren liegen, wobei – insbesondere wenn 

von der maximalen Bestandsangabe ausgegangen wird – mehrere Randre-

viere in diese Schätzung inkludiert sind. In Jahren mit geringem Nahrungs-

angebot ist von wesentlich geringeren Beständen (< 10 Brutpaare) auszu-

gehen. 

 

3.1.8.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 
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Siedlungsdichte 

[BP/100 ha] 

0,86 bezogen auf die Wald-

fläche der Probefläche 

(> 0,78 bezogen auf die 

Waldfläche des gesamten 

SPAs) 

A Rahmenwerte für A: 

> 0,4 Reviere / 100 

ha 

Bewertung der Population = A 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Strukturelle Ausstattung der beprobten Flächen 

Höhlenangebot (auf 

Transekt) im potentiellen 

Bruthabitat 

0,13 Schwarz-

spechthöhlen / 

10 ha 

B Rahmenwerte für B: 

0,1 bis 1 Schwarz-

spechthöhlen / 10 ha 

Deckungsschutz im po-

tentiellen Bruthabitat 

(Altbestände ab 100 Jah-

ren) 

Mehrschichtige 

Bestandsteile 

ca. 60 % 

A Rahmenwerte für A: 

Mehrschichtige Be-
standsteile oder Fich-
tenanteile auf > 30 % 

des potenziellen Brut-

habitates 

Größe und Kohärenz der potentiell besiedelbaren Fläche im SPA 

Flächenanteil Altbaum-

bestände (≥ 100 Jahre) 

56 % der Pro-

befläche 

A Rahmenwerte für A: 

Altbaumbestände (≥ 
100 Jahre) auf > 30 
% der Probefläche 

vorhanden 

Trend der potenziell besiedelbaren Fläche 

Trend der potentiell 

besiedelbaren Flächen 

(nach Wiederholungsaufnahme 

oder vorliegenden 

Vergleichsdaten) 

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung 

 

Bewertung der Habitatqualität = A 

Derzeit sind in den prinzipiell günstigen Höhenlagen oberhalb von 1.000 m 

ü. NHN die Habitate großflächig günstig. Eine Erweiterung des besiedelba-

ren Areals ist daher kaum möglich. Eine Habitataufwertung innerhalb der po-

tenziell besiedelbaren Fläche und damit einhergehend eine Erhöhung der 

Siedlungsdichte ist hingegen weiterhin möglich und dürfte in der jüngeren 

und mittleren Vergangenheit durch Alterung der Bestände und damit einher-

gehend eine Steigerung des Höhlenangebots bzw. der stärkeren Ausbildung 

mehrschichtiger Bestände auch stattgefunden haben. Auch für die Zukunft 

sind Habitataufwertungen insbesondere durch die Ziele des regionalen Na-
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turschutzkonzepts des Forstbetriebes Ruhpolding wahrscheinlich. Daher 

wird der Trend der potenziellen Fläche als zunehmend eingestuft.  

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Anthropogene Beeinträchti-

gungen 

(Störungen, Lebensraum-

veränderung) 

Entnahme von Höhlenbäu-

men u.a. durch Kahlschlag 

von Altholzbeständen, kurze 

Umtriebszeiten, Aufforstung 

von Windwurfflächen, Jagd-

flächen 

nur in geringem Um-
fang 

A Rahmenwerte 

für A: 

Nur in geringem 
Umfang; es ist 
keine erhebliche 
Beeinträchtigung 
der Lebens-
raumqualität und 
des Brutbestan-
des erkennbar  

Bewertung der Beeinträchtigungen = A 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 19: Gesamtbewertung des Raufußkauzes 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 A 

Habitatstrukturen 0,33 A 

Beeinträchtigungen 0,33 A 

Gesamtbewertung  A 
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3.1.9 Eisvogel (Alcedo atthis) 

3.1.9.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A229 Eisvogel (Alcedo atthis) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Der Eisvogel besiedelt langsam 

fließende und stehende, klare Ge-

wässer mit gutem Angebot an klei-

nen Fischen (Kleinfische, Jungfi-

sche größerer Arten) und Sitzwar-

ten < 3 m im unmittelbarem Uferbe-

reich. Auch rasch fließende Mittel-

gebirgsbäche sind besiedelt, wenn 

Kolke, Altwässer, strömungsberu-

higte Nebenarme oder Teiche vor-

handen sind. 

Zum Graben der Niströhre sind 

mindestens 50 cm hohe, möglichst 

bewuchsfreie Bodenabbruchkanten (Prall- und Steilhänge) erforderlich. Brutwände liegen in 

der Regel an Steilufern (auch Brücken und Gräben), an Sand- und Kiesgruben im Gewäs-

serumfeld, aber auch weiter entfernt an Steilwänden oder Wurzeltellern umgestürzter Bäu-

me im Wald.  

In Abhängigkeit vom Witterungsverlauf (Zufrieren der Gewässer) ist der Eisvogel Teilzieher 

(Kurzstreckenzieher) oder harrt im Gebiet aus. Die Paarbildung erfolgt ab Januar, die Re-

vierbesetzung meist im März. Die Brutperiode umfasst die Monate März bis September. 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Das Vorkommen der Art erstreckt sich über Süd-, Mittel- und Osteuropa, Vorder – und Mit-

telasien, Ostasien vom Baikalsee bis Korea und Südchina. In Bayern ist der Eisvogel über 

ganz Bayern lückig verbreitet. Weitgehend unbesiedelt sind höhere Mittelgebirge, Teile des 

südlichen Alpenvorlandes und die Alpen. Verbreitungsschwerpunkte sind u. a. im Isar-Inn-

Hügelland, in tieferen Lagen der Oberpfalz, an den Mainzuflüssen und in Teilen des Mittel-

fränkischen Beckens. 

Der Eisvogel ist in Bayern ein seltener Brutvogel mit starken Fluktuationen des Gesamtbe-

standes. Langfristig kann im 20. Jh. in Bayern eine Bestandsabnahme, insbesondere als 

Folge von Brutplatzverlusten angenommen werden. Starke Einbrüche waren in den kalten 

Wintern 1962/63 und 1979 zu verzeichnen (Rückgang auf 150-500 Paare in Bayern), die 

aber mittlerweile wieder ausgeglichen sind (BEZZEL et al. 2005). Für den Erhebungszeitraum 

2005-2009 wird ein Brutbestand von 1600 – 2200 Paaren in Bayern angegeben (RÖDL et al. 

2012). 

 

Gefährdungsursachen 

Uferverbauungen und Lebensraumverlust durch die Inanspruchnahme von Auenstandorten, 

Gewässerverschmutzung und starker Freizeitbetrieb.  

 

Abbildung 64: Eisvogel (Foto: Norbert Wimmer) 



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Vogelarten und ihre Lebensräume  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 102 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-
SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: 3 “gefährdet” (2016) 

 RL D.: * “nicht gefährdet” (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Die Gewässer des Gebietes sind aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit 

nicht für eine Besiedlung durch den Eisvogel geeignet. Allenfalls ein kurzes 

Verweilen am Zug ist an der Tiroler Achen bzw. am vom Totenmannbach 

dotierten Fischteich, der jedoch von der SPA-Ausweisung ausgenommen 

wurde, denkbar. Dementsprechend sind auch den Gebietskennern zwar 

Vorkommen weiter talaus an der Tiroler Achen und an der Prien bzw. an 

Nebengewässern der beiden Flüsse bekannt, Brutzeitbeobachtungen aus 

dem Gebiet liegen jedoch nicht vor. 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Das Gebiet wird vom Eisvogel nicht regelmäßig genutzt, eine Brutbesiedlung 

kann aufgrund fehlender Habitate ausgeschlossen werden. Daher wird dem 

Gebiet keine signifikante Bedeutung für den Eisvogel beigemessen. Eine 

Bewertung des Populationszustandes entfällt daher. 
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3.1.10 Grauspecht (Picus canus) 

3.1.10.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A234 Grauspecht (Picus canus) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Lebensraum des Grauspechts sind großflächige, alte, reich strukturierte, aufgelockerte und 

damit gut durchsonnte Laub- und Mischwälder (auch Nadelwälder mit ausreichend großen 

Laubwaldinseln), aber auch in der Struktur ähnliche halboffene Kulturlandschaften mit Ge-

hölz- und Streuobstbeständen. Sie benötigen viele magere und ameisenreiche Offenflächen 

(Lücken, Blößen, Waldweiden, junge Aufforstungen, extensiv genutzte Wiesen an Waldrän-

dern) sowie Bereiche mit Bruch-, Alt- und Totholz (GLUTZ & BAUER 1994, BAUER et al. 2005a, 

BEZZEL et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 2003, OBERWALDER et al. 2014). Im Gegensatz zu 

seiner Geschwisterart Grünspecht, dringt er weiter ins Waldesinnere vor. Eine wichtige Vo-

raussetzung hierfür ist ein hoher Grenzlinienreichtum. Blößen, Aufforstungsflächen, Bö-

schungen, Wegränder und südexponierte Waldränder haben für die Nahrungssuche eine 

große Bedeutung (SÜDBECK 1993). 

Potentielle Grauspecht-Habitate sind vor allem Buchen- und Buchenmischwälder, Eichen-

Buchenwälder und Eichen-Kiefernwälder, Auwälder und strukturreiche Bergmischwälder 

(GLUTZ & BAUER 1994). Nadelwälder werden eher gemieden, hingegen werden z. B. Kie-

fernwälder auf xerothermen Standorten auch besiedelt (BEZZEL et al. 2005, OBERWALDER et 

al. 2014). 

Der Grauspecht sucht einen großen Teil seiner Nahrung auf dem Boden (Erdspecht). Er ist 

zwar weniger spezialisiert als seine Geschwisterart, jedoch stellen auch bei ihm, Ameisen-

puppen und Imagines (waldbewohnende Arten) die wichtigste Nahrungsquelle dar (BAUER et 

al. 2005a). Ein bedeutendes Requisit in seinem Lebensraum ist stehendes und liegendes 

Totholz, das er nach holzbewohnenden Insekten absucht und als Trommelwarte nutzt. Bee-

ren, Obst und Sämereien ergänzen gelegentlich den Speisezettel (GLUTZ & BAUER 1994). 

Je nach klimatischen Verhältnissen des Brutgebietes ist der Grauspecht ein Stand- bzw. 

Strichvogel. In wintermilden Gebieten bleibt er ganzjährig im Brutrevier, bei schlechten Witte-

rungsbedingungen verstreicht er in wärmebegünstigtere Gegenden. In Mitteleuropa sind 

Wanderungen bis 21 Km nachgewiesen (BLUME 1996).  

Die Reviergröße hängt eng mit der Habitatqualität (v. a. Grenzlinienreichtum) zusammen. In 

der Fachliteratur werden Werte zwischen 60 ha im Auwald am Unteren Inn (REICHHOLF & 

UTSCHIK 1972) und rund 600 ha im Nationalpark Bayerischer Wald (SCHERZINGER 1982) pro 

Brutpaar angegeben. In sehr günstigen Gebieten in den Kalkalpen kann der Flächenbedarf 

pro Brutpaar noch kleiner als in Auwäldern sein (minimal 42-47 ha, KILZER 1996, FRANK & 

HOCHEBNER 2001, OBERWALDER et al 2014). 

Ab Ende Januar/Anfang Februar sind in den Grauspechtrevieren erste Balztätigkeiten wie 

Rufreihen, Trommeln und auffällige Flüge zu beobachten. Ihren Höhepunkt erreichen die 

Balzaktivitäten je nach Höhenlage von Ende März/Anfang April bis Ende April/Anfang Mai. 

Danach wird es in den Brutrevieren still. Die Brutperiode erstreckt sich dann, je nach Zeit-

punkt der Eiablage, bis Juli, die Führungsphase auch bis in den August (GLUTZ & BAUER 

1994). Beide Partner beteiligen sich an der Jungenaufzucht.  

Die Wahl des Neststandortes ist bei Grauspecht sehr variabel und hängt offensichtlich stark 
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vom Angebot an günstigen Bäumen für die Anlage von Höhlen ab. Gelegentlich werden 

auch Nisthöhlen von anderen Spechten übernommen. Die mittlere Höhe der Höhle liegt 

meist zwischen 1,5 und 8m (GLUTZ & BAUER 1994). Bevorzugt werden Stellen mit Stamm-

schäden, glatte Stammteile werden dagegen selten gewählt (BAUER et al. 2005a). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Das weltweite Verbreitungsgebiet des Grauspechtes (er kommt hier mit insgesamt 15 Unter-

arten vor) erstreckt sich von Europa bis Ostasien (BAUER et al. 2005a). In Mitteleuropa be-

siedelt er schwerpunktmäßig die Mittelgebirgsregionen, wobei es in den Alpen Brutnachwei-

se bis 1280 m ü. NHN gibt, brutverdächtige Vorkommen können aber regelmäßig bis 1500, 

vereinzelt bis über 1800 m ü. NHN beobachtet werden (BAUER & BERTHOLD 1997, BEZZEL et 

al. 2005, SLOTTA-BACHMAYR et al. 2012, OBERWALDER et al. 2014).  

Sein Areal in Bayern erstreckt sich vom Spessart bis zu den Alpen. Er ist aber nicht häufig. 

Momentan wird sein Bestand auf ca. 2300-3500 Brutpaare geschätzt, wobei ein vorange-

gangener Arealschwund in den letzten Jahren zum Teil wieder ausgleichen wurde (RÖDL et 

al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Lebensraumverluste für den Grauspecht entstehen insbesondere durch Intensivierungen der 

Forstwirtschaft, wenn alte Laubholzbestände in nadelholzdominierte Altersklassenwälder 

umgewandelt, Umtriebszeiten verkürzt oder Überhälter, Schwach-, Bruch- und Totholz ent-

nommen werden. Die Erschließung von Bergmischwäldern führt oft zur Verjüngung der Be-

stände und als Folge von Wald-Weide-Trennung nehmen Lücken und Blößen als entschei-

dende Habitatelemente ab (BAUER et al. 2005a, BRADER & AUBRECHT 2003, OBERWALDER et 

al. 2014). Auch der Verlust von alten Streuobstbeständen reduziert das Habitatangebot. 

Durch Eutrophierung, Intensivnutzung, Pestizideinsatz und Vegetationsverdichtung (auch 

durch Verbrachung) geht das Angebot an Ameisen zurück. Natürliche Gefährdungen des 

Grauspechts sind extreme Winter und seine Konkurrenten Grün- und Schwarzspecht sowie 

Star (BAUER et al. 2005a). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-

SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: 3 “gefährdet” (2016) 

 RL D.: 2 “stark gefährdet” (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Kartierungen konnten 5-8 Reviere festgestellt werden. Da-

von reichen bis zu vier über die Grenzen des SPAs hinaus (Abbildung 65). 

Mindestens 3 Reviere liegen zumindest zum größten Teil in den Probeflä-

chen zur Kartierung der Waldflächen, wobei es sich um ein mögliches Rand-

revier handelt. Die Verteilung der Reviere zeigt eine zerstreute Verbreitung 

im Gebiet, die optimal geeigneten Bereiche mit lückigen Altholzbeständen 

werden besiedelt. Hier ergeben sich mögliche Konflikte mit Vorhaben der 

Schutzwaldsanierung. 
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Abbildung 65: Beobachtungen des Grauspechts und daraus abgeleitete Reviere. Geobasis-
daten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 65: . (Brutzeit 2015: türkise Punkte, nachbrutzeitlich: gelbe Punkte, 

Brutzeit 2016: orange Punkte). Und daraus abgeleitete Reviere – gelbe durchgezogene Li-

nie: sicher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche zusätzliche Reviere. 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Auf Basis der Beobachtungen und der Angaben von Gebietskennern ist an-

zunehmen, dass der Grauspecht die Wälder des Vogelschutzgebiets Gei-

gelstein zwar nicht flächendeckend besiedelt, aber zumindest in den gut ge-

eigneten Bereichen stetig vorkommt. Über 0,1-0,5 % des für Bayern ge-

schätzten Bestands dürfte im SPA Geigelstein brüten. Das Vorkommen ist 

somit zwar von regionaler Bedeutung, die Siedlungsdichte erreicht im bay-

ernweiten Vergleich aber nur einen durchschnittlichen Wert. Darüber hinaus 

ist das Gebiet für die Habitatvernetzung von Bedeutung. 

 

Aktuelle Population 

Hochrechnung und Expertenschätzung ergeben übereinstimmend einen Be-

stand von 8-13 Brutpaaren, wobei – insbesondere wenn von der maximalen 

Bestandsangabe ausgegangen wird – auch Randreviere inkludiert sind. 

 

3.1.10.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte 0,34 BP / 100 ha (bezogen B Rahmenwerte für B: 
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[BP/100 ha] auf die gesamte PF) 

 

(0,43 BP / 100 ha bezogen 

auf die Waldfläche innerhalb 

der PF) 

0,2 – 0,5 BP / 100 

ha 

Bewertung der Population = B 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Strukturelle Ausstattung/ Größe und Kohärenz 

Grenzlinienausstat-

tung 

(Wald-/Grünland-

/(Halb-)Offenland-

Grenze; Waldinnen-

ränder) 

8,8 km / km² 

digitalisiert und ab-

gemessen im 

1:10000 Luftbild in-

nerhalb der Probe-

flächen 

A Rahmenwerte für A: 

Grenzlinienausstattung > 

6 km / km² 

Höhlenangebot 

(im 20 m breiten-

Transekt, auf 5% bis 

10% des potentiellen 

Bruthabitates)  

3,1 Höhlenbäume / 

ha 

B  

Rahmenwerte für B: 

3-6 / ha 

Anteil lichter Laub-

Altholzbestände an 

der Waldfläche 

(= Buchen-/Schatt-

Baumart-Bestände: 

mit weniger als 70 % 

Überschirmung; Ei-

chen-, Edellaubholz-

, Birken- und Streu-

obstbestände wer-

den zu 100% als 

„licht“ gewertet) 

46 % lichter Wald* 

(lichter Laub-; 

Misch-und Nadel-

wald); 

9 % lichter Laub-

wald 

13 % lichter Misch-

wald 

24 % lichter Nadel-

wald 

B Abweichend von der 

Kartieranleitung werden 

auch Misch und Nadel-

waldbestände mit einbe-

zogen, da diese in den 

Alpen durchaus vom 

Grauspecht genutzt 

werden. 

Rahmenwerte für B: 

20 – 50 % 

 Trend der potenziell besiedelbaren Fläche 

Trend der potentiell 

besiedelbaren 

Flächen (nach 

Wiederholungsaufnahme 

oder vorliegenden 

Vergleichsdaten) 

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung 

  

Bewertung der Habitatqualität = B 
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Da der Grauspecht in den Alpen oft auch lichte Nadelwälder besiedelt, wer-

den abweichend von der Kartieranleitung auch diese in die Bewertung mit-

einbezogen. 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Anthropogene Beeinträchti-

gungen (Störungen, Le-

bensraumveränderung), 

z. B. Entnahme von Höh-

lenbäumen, Intensivierung 

der Grünland-Nutzung, in-

tensive forstliche Nutzung 

(insbes. Verlust von Alt-, 

Bruch- und Totholzbestän-

den, Umbau naturnaher 

Mischwälder zu Fichtenmo-

nokulturen) usw. 

Vorhanden 
 

B Aufgrund hoher 

Wuchsdynamik bis in 

die hochmontanen La-

gen, können lichte 

Waldstrukturen immer 

wieder verloren gehen. 

Durch die naturnahe 

Forstwirschaft werden 

mehr Biotopbäume und 

Totholz gefördert und 

erhalten. Durch  

Hiebsmaßnahmen en-

stehen wieder lichte 

strukturen und Bestan-

deslücken. 

Bewertung der Beeinträchtigungen = B 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 20: Gesamtbewertung des Grauspechts 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 B 

Habitatstrukturen 0,33 B 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  B 
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3.1.11 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

3.1.11.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

  

A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 

Lebensraum/Lebensweise 

Der Schwarzspecht ist ein Waldvogel größerer Altbestände. Im Gegensatz zu anderen 

Spechtarten weist er keine strenge 

Bindung an bestimmte Waldtypen 

oder Höhenstufen auf. Er stellt je-

doch Ansprüche an die Größe des 

Waldgebietes, an eine Mindestaus-

stattung mit alten, nicht zu dicht 

stehendem Starkholz zum Höhlen-

bau und an das Vorkommen von to-

tem Moderholz (BAUER et al. 2005a, 

BEZZEL et al. 2005, OBERWALDER et 

al. 2014, SCHMID et al. 1998). 

Die Art legt neue Bruthöhlen oft für 

mehrere Jahre an, sodass in der 

Regel nur alle 5 bis 10 Jahre eine 

neue Nisthöhle entsteht. Bevorzugt 

werden langschaftige, zumindest äußerlich gesunde Buchen mit einem Mindest-BHD von 

ca. 40 cm, aber auch starke Kiefern, Tannen und Fichten werden genutzt. Die Höhlen sind 

äußerst geräumig und werden von einer Vielzahl von Folgenutzern bewohnt (Fledermäuse, 

Bilche, Baummarder, Raufußkauz, Dohle, Hohltaube). Ein durchschnittlich großes Revier 

beträgt ca. 400 ha (je nach Ausstattung mit Altbeständen und Totholz variiert die Größe von 

160 ha/BP bis 900 ha/BP). 

In seinem Lebensraum benötigt er liegendes und stehendes Totholz, sowie hügelbauende 

und holzbewohnende Ameisenarten. Vor allem im Winter und zur Zeit der Jungenaufzucht 

stellen z. B. Larven, Puppen und Imagines der Rossameisen, die er aus Stämmen und Stö-

cken hackt, die Hauptnahrung des Schwarzspechtes dar. Daneben sucht er holzbewohnen-

de Arten wie Borken- oder Bockkäfern. Einerseits ist er durch die Vorliebe für Rossameisen 

an Nadelhölzer gebunden, andererseits bevorzugt er zur Brut hochstämmige Starkbuchen, 

weshalb Nadelholz-Laubholz-Mischbestände mit Buchenalthölzern optimal sind. 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Schwarzspecht bewohnt alle größeren Waldgebiete der borealen bis gemäßigten Zo-

nen Eurasiens. Das Brutgebiet erstreckt sich von Nord-Spanien bis nach Dänemark und 

Norwegen. Nach Osten hin dehnt sich sein Verbreitungsareal über den gesamten zentral-

asiatischen Raum bis nach Japan aus. 

In Mitteleuropa nahmen ab dem 18./19. Jh. die Bestände und das Verbreitungsgebiet als 

Folge großräumiger Änderungen der Waldnutzung (Förderung von Hochwald und Fichte) 

anhaltend zu (BAUER et al. 2005a, SCHMID et al. 1998). 

In seinem nordöstlichen Verbreitungsgebiet ist er ein Bewohner von nadelbaumdominiertem 

 

Abbildung 66: Schwarzsprecht (Foto: N. Wimmer) 
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Taiga- oder Gebirgswald. In Bayern, wo er mehr oder weniger flächig vorkommt, deckt sich 

das Verbreitungsareal stark mit dem Vorkommen von Buchenbeständen, weshalb er im Ter-

tiären Hügelland selten ist. Der aktuelle Brutbestand in Bayern wird im Brutvogelatlas mit 

ca. 6500-10000 Brutpaaren angegeben (RÖDL et al 2012). 

Gefährdungsursachen 

Lebensraumverluste durch intensive Forstwirtschaft mit Fällen von Altholzbeständen und 

Höhlenbäumen (v. a. zur Brutzeit), kurze Umtriebszeiten, Reduktion des Totholzangebots, 

Aufforstungen und Verbuschungen zählen zu den Hauptgefährdungen des Schwarzspechts 

(BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005, BRADER & AUBRECHT 2003, OBERWALDER et al. 

2014). Hinzu kommen zunehmende Störungen durch Erholungssuchende und direkte Ver-

folgung (BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005). 

Natürliche Gefährdungen sind großflächige Windwürfe, Konkurrenz um Höhlen mit der Doh-

le, Prädatoren (Greifvögel, Eulen) und hohe Brutverluste als Folge von nasser Witterung in 

der Brutzeit (BAUER et al. 2005a). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung  

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-

SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D.: * „nicht gefährdet“ (2015)“ 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Kartierungen konnten 5-8 Reviere festgestellt werden, von 

denen drei (inkl. 2 Randreviere) zumindest teilweise auch innerhalb der Pro-

beflächen zur Kartierung der Waldarten liegen (Abbildung 67). 

Auffallend war die geringe (spontane) Rufaktivität im Rahmen der Kartierun-

gen 2015. So konnten in diesem Kartierungsjahr außerhalb der Probeflä-

chen erstaunlicherweise keine Schwarzspechte trotz Habitateignung und 

dem Vorhandensein von älteren Bruthöhlen beobachtet werden. Dies konnte 

2016 „korrigiert“ werden: 2-5 zusätzliche Reviere wurden nachgewiesen 

(Abbildung 67). Inklusive der Randreviere wird für das SPA-Gebiet ein Be-

stand von sieben bis neun Reviere angenommen. 
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Abbildung 67: Beobachtungen des Schwarzspechts und daraus abgeleitete Reviere. Geoba-
sisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 67: (türkise Punkte: Brutzeit 2015, gelbe Punkte: nachbrutzeitlich, 

orange Punkte: Brutzeit 2016). Und daraus abgeleitete Reviere – gelbe durchgezogene Li-

nie: sicher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche zusätzliche Reviere. 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Auf Basis der vorliegenden Beobachtungen und der zusätzlichen Angaben 

von Gebietskennern ist anzunehmen, dass der Schwarzspecht die älteren 

Hochwälder des Vogelschutzgebiets Geigelstein mehr oder weniger flä-

chendeckend und regelmäßig, aber nur in relativ geringer Dichte besiedelt. 

Weniger als 0,1 % des für Bayern geschätzten Bestands brütet im SPA Gei-

gelstein. Das Vorkommen ist von lokaler Bedeutung; die Siedlungsdichte er-

reicht im bayernweiten Vergleich nur einen unterdurchschnittlichen Wert. 

Darüber hinaus ist das Gebiet für die Habitatvernetzung von Bedeutung.  

 

Aktuelle Population 

Auf Basis der fünf bis acht beobachteten Reviere und den vorhandenen ge-

eigneten Habitaten muss ein Bestand von 7-9 Brutpaaren angenommen 

werden. 
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3.1.11.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte 

[BP/100 ha] 

0,29 BP / 100 ha B Rahmenwerte für B: 

0,2 – 0,5 BP / 100 ha 

Bewertung der Population = B 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Strukturelle Ausstattung der beprobten Flächen 

Schwarzspechthöhlendichte 

auf 5 – 10% des potenziellen 

Bruthabitates 

0,22 Schwarz-

spechthöhlen 

/10 ha 

B Rahmenwert für B: 

0,1 bis 1 Ssp/10 ha 

Größe und Kohärenz der potenziell besiedelbaren Fläche im SPA 

Flächenanteil an Altbaumbe-

ständen (ab 100 Jahren) = 

Def.: potenzielles Bruthabitat 

56 % des 

SPAs 

A Rahmenwert für A: 

> 30 % 

Geschlossene Waldflächen Teilflächen 
großflächig 
und kohärent 

A Rahmenwert für A: 

> 1500 ha 

Trend der potenziell besiedelbaren Fläche 

Trend der potentiell 

besiedelbaren Flächen (nach 

Wiederholungsaufnahme oder 

vorliegenden Vergleichsdaten) 

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung 

   

Bewertung der Habitatqualität = A 

Für die mittlere Zukunft ist eine Arealerweiterung aufgrund alternder Bestände zu 

erwarten. Derzeit sind im Gebiet etwa 740 ha, entsprechend etwa einem Drittel der 

Bestände zwischen 60 und 110 Jahre alt. 

Aufgrund der großflächig günstigen Habitate und dem erwarteten positiven Trend 

durch Alterung der Bestände und die Ziele des regionalen Naturschutzkonzepts des 

Forstbetriebes Ruhpolding, wodurch auch eine Anreicherung von Schwarzspecht-

höhlen wahrscheinlich ist, erfolgt Einstufung der Habitatqualität als gerade noch A 

(hervorragend). 
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BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Anthropogene Beein-

trächtigungen (Störun-

gen, Lebensraumverän-

derung): 

 

 
 
Eine versehentliche 
Entnahme von Höhlen-
bäumen kann nicht aus-
geschlossen werden. 

B Rahmenwert 

für B: vorhan-

den; langfristig 

ist jedoch keine 

erhebliche Be-

einträchtigung 

der Lebens-

raumqualität 

und des Brut-

bestandes er-

kennbar. 

Bewertung der Beeinträchtigungen = B 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 21: Gesamtbewertung des Schwarzspechts 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 B 

Habitatstrukturen 0,33 A 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  B 
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3.1.12 Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos) 

3.1.12.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A239 Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Der Weißrückenspecht, als größter heimischer Vertreter der Buntspechtgruppe, ist eine Art 

der Laub- und Mischwälder. Nach Untersuchungen von CARLSON (2000) ist ein Laub-

baumanteil von mehr als 13% in der Landschaft notwendig, um mittelfristig ein Überleben 

der Art zu sichern. Er gilt daher als Art alter, urwaldartig aufgebauter Laubwälder mit tot- 

und altholzreichen Zerfallsphasen (SCHERZINGER 1982). Liegendes, bereits stark vermoder-

tes Holz im Sommer und stehendes Totholz in schneereichen Wintern sind besonders wich-

tige Strukturmerkmale. 

Als Hauptbeute dienen Larven der 

holzbewohnenden Insektenarten, 

vor allem Weidenbohrer sowie 

Pracht- und Bockkäfer, die mit dem 

starken Schnabel aus dem  

Totholz heraus gemeißelt werden 

(WESOLOWSKI 1995, CZESZCZEWIK & 

WALANKIEWICZ 2006). Typisch sind 

dabei die Fraßbilder an dürren 

Laubholzstangen, wo die Spechtart 

handtellergroße Rindenpartien ab-

stemmt, um Splint bewohnende In-

sekten freizulegen (BLUME & TIE-

FENBACH 1997). Markant sind die im 

Holz erkennbaren horizontalen 

Schnabelhiebe, die eine Art „Zickzack-Muster“ erkennen lassen. Die Nahrungssuche findet 

dabei an kranken bzw. abgestorbenen Ästen, Stämmen oder Stöcken statt. Besonders er-

giebige Nahrungsquellen werden immer wieder aufgesucht und völlig zerlegt. Dabei dringt 

der Specht bis schultertief in den Stamm ein. Pflanzliche Nahrung spielt eine geringe Rolle, 

kurzfristig können aber energiereiche Samen wie Bucheckern, Haselnüsse oder Fichtenzap-

fen genutzt und in Spechtschmieden bearbeitet werden (RUGE & WEBER 1974). 

Als weitere Lebensraumrequisiten sind Funktionsbäume als Trommel- und Balzplatz von 

Bedeutung. Zur Höhlenanlage werden abgestorbene, leichter bearbeitbare Laubbaum-

stämme aufgesucht. In der Regel wird jedes Jahr eine neue Höhle angelegt. 

Großräumiger betrachtet bevorzugt die Art sonnige, möglichst südwestexponierte Hänge 

und meidet den Kaltluftstau in den Tal- und Nebellagen. Blockhalden, Hangschultern und 

Felspartien in mittleren Lagen sind typische Habitate, die aber oft weit isoliert voneinander 

liegen. Die Reviergröße kann je nach Lebensraum zwischen 50 und 350 ha schwanken 

(GLUTZ & BAUER 1994). Oft erstrecken sich die länglich ausgeformten Reviere hangparallel. 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Global betrachtet ist der Weißrückenspecht eine eurasische Art, die den gesamten Laub-

waldgürtel der Paläarktik von Mitteleuropa bis nach Kamtschatka (BLUME & TIEFENBACH 

 

Abbildung 68: Weißrückensprecht (Foto: K. Blassnig) 
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1997) besiedelt. In Bayern hingegen ist er ein typischer Bewohner der Bergmischwälder mit 

einem hohen Anteil an Laubbäumen. Dementsprechend ist er auf den Alpennordrand und 

den Bayerischen Wald beschränkt. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Osteuropa, wobei 

die höchste Dichte aus Rumänien und Weißrussland gemeldet wird, wo rund 90% des 

Weltbestandes leben (HAGEMEJIER & BLAIR 1997). Über das gesamte Verbreitungsgebiet 

sind jedoch deutliche Bestandesrückgänge zu beobachten (CARLSON 2000). Derzeitig dürf-

ten mindestens 380 - 600 Brutpaare in Bayern brüten, wobei angemerkt wird, dass die tat-

sächlichen Bestände deutlich höher liegen könnten (RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Das Problem des Weißrückenspechts ist, dass die Wälder zu einem hohen Grad erschlos-

sen sind und genutzt oder zumindest gepflegt werden, was meist mit verkürzten Umtriebs-

zeiten, großflächigen Kahlschlägen, Bestandsumwandlungen (Verdrängung der Buche 

durch Nadelhölzer) und Reduktion des Angebots an Morsch- und Totholz einhergeht 

(SCHMID et al. 1998, CARLSON 2000, BAUER et al. 2005a, BEZZEL et al. 2005,). Außerdem 

kommt es zu Störungen im Rahmen von Forstarbeiten oder durch Freizeitnutzung, welche 

durch die voranschreitende Erweiterung von Wintersportflächen zunimmt (BAUER et al. 

2005, Bezzel et al. 2005). Eine natürliche Gefährdung stellt der Windbruch von Höhlenbäu-

men oder -ästen dar, der zu Brutverlusten führen kann (BAUER et al. 2005a). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-

SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: 3 „gefährdet“ (2016) 

 RL D.: 2 „stark gefährdet“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Kartierungen konnten 15-18 Reviere festgestellt werden. In-

nerhalb der Probeflächen zur Kartierung der Waldarten liegen mindestens 6 

Reviere (davon zumindest 1 Randrevier – Abbildung 69). 

Der Weißrückenspecht ist im SPA Geigelstein weit verbreitet und häufig. Er 

fehlt nur in sehr jungen bzw. Fichtenreinbeständen, was auch Gebietskenner 

(Wölfl, Mandl, und Mieslinger mündl.) bestätigen. 

Die potenzielle Habitatfläche beträgt ca. 1888 ha, wobei etwa 516 ha (der-

zeit) nur mäßig geeignet sind, d.h. vermutlich nur während der Dispersions-

phase genutzt werden. Als Bruthabitat eignen sich diese Bereiche aktuell 

kaum. Die Fläche des potenziellen Bruthabitats beträgt somit etwa 1.371 ha. 

Davon liegen etwa 60 % in sehr guter Ausprägung vor und dürften in der 

Regel auch besiedelt sein, während 40 % nur eine mittlere Qualität aufwei-

sen und daher auch nicht immer besetzt werden (Abbildung 70, Tabelle 22).  
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Abbildung 69: Beobachtungen des Weißrückenspechts und daraus abgeleitete Reviere.. 
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 69: (türkise Punkte: Brutzeit 2015, gelbe Punkte: nachbrutzeitlich, 

orange Punkte: Brutzeit 2016). Und daraus abgeleitete Reviere – gelbe durchgezogene Li-

nie: sicher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche zusätzliche Reviere bzw. 

mögliche alternative Auswertung mit höherer Revierdichte 

 

Abbildung 70: Habitatpotenzial des Weißrückenspecht. Geobasisdaten © Bayerische Ver-
messungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 70: dunkelgrün = sehr gut geeignet, hellgrün = gut geeignet, gelb = 

mäßig geeignet (Entwicklung durch Maßnahmensetzung oder Sukzession in gut 

oder sehr gut geeignetes Habitat wahrscheinlich), rot = mäßig geeignet (sonstige 

Flächen); Reviermittelpunkte = türkis. 
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Tabelle 22: Verfügbare Habitatfläche des Weißrückenspechts im SPA Geigelstein 

Habitateignung Sehr gut Gut Mäßig Summe 

Fläche [ha] 830,4 541,1 516,7 1888,2 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Beobachtungen und Angaben von Gebietskennern bestätigen, dass der 

Weißrückenspecht das Vogelschutzgebiet Geigelstein mit Ausnahme der 

Hochlagenfichtenwälder mehr oder weniger flächendeckend besiedelt. Etwa 

5 % (3,3-7,1 %) des für Bayern geschätzten Bestands brüten im SPA Gei-

gelstein. Das Vorkommen ist somit landesweit von sehr großer Bedeutung. 

Dies wird auch in den besonders gut geeigneten Habitatstrukturen vor allem 

dem Totholzreichtum sichtbar. 

 

Aktuelle Population 

Die Hochrechnung aus erhobenen Dichten und verfügbarem (gutem und 

sehr guten Habitat) ergibt einen Bestand von 20-27 Brutpaaren. Dies stimmt 

gut mit der Expertenschätzung überein. Insbesondere wenn von der maxi-

malen Bestandsangabe ausgegangen wird, könnten auch Randreviere in-

kludiert sein. 

 

3.1.12.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte 

(BP/100 ha) 

0,79 bezogen auf die Wald-

fläche der Probefläche 

(> 0,91 bezogen auf die 

Waldfläche des gesamten 

SPAs) 

A Rahmenwerte für A: 

> 0,5 BP / 100 ha 

Bewertung der Population = A 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Größe und Kohärenz 

Größe des potentiellen 

Habitats 

(licht/locker geschlosse-

ne, (Laub-)Mischwälder 

mit mind. 50 % Laub-

34,4 % der Waldflä-

che 

A Rahmenwerte für A: 

> 30 %  
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holzanteilen und älterem 

Baumbestand) 

Strukturelle Ausstattung 

Totholzangebot*    

Durchschnittswerte 

(ohne Stockholz)/je ha 

Waldfläche im potentiel-

len Habitat  

Im ≥ guten Habitat: 

59,7 m³ / ha (ohne 

Käfernest) 

78,6 m³ / ha (mit Kä-

fernest)* 

A Rahmenwerte für A: 

> 50 m³/ha (stehend 

und liegend) 

Totholz-Verteilung in 

der Fläche: Anteil tot-

holzreicher „Kernflächen“ 

(mit mind. 40 ha zusam-

menhängender Größe 

und > 50 m³/ha stehen-

des und liegendes Tot-

holz) 

15,3 % der SPA-

Fläche großflächig 

zusammenhängend 

und sehr Totholz-

reich > 50 m³ 

A Rahmenwerte für A: 

> 10 % 

 Trend der potentiell besiedelbaren Fläche 

Trend der potentiell 

besiedelbaren Flächen 

(nach Wiederholungsaufnahme 

oder vorliegenden 

Vergleichsdaten) 

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung 

 

  

Bewertung der Habitatqualität = A 

Aufgrund der Ziele des regionalen Naturschutzkonzepts des Forstbetriebs 

Ruhpolding ist sowohl von einer Vergrößerung der nutzbaren Waldbestände, 

aber insbesondere von deutlichen Habitataufwertungen innerhalb der poten-

ziell besiedelbaren Fläche und damit einhergehend eine Erhöhung der Sied-

lungsdichte auszugehen. Vor allem die Biotopbaum- und Totholzziele (>10 

Biotopbäume/ha, >20 bzw. > 40 m²/ha) haben eine noch anhaltende Ent-

wicklung in Gang gesetzt, die für den Weißrückenspecht sehr förderlich ist. 

Dies hat großflächige, weit über das SPA Geigelstein hinausreichende Aus-

wirkungen. So erreicht der Forstbetrieb Ruhpolding auf all seinen Waldflä-

chen (ca. 27.529 ha), einen durchschnittlichen Totholzwert von 39 m³/ha.  

* Das Totholz wurde entlang von Transekten gezählt. Zwei Aufnahmen führ-

ten durch ein behandeltes Käfernest, mit extrem hohen Mengen an liegen-

dem Totholz (jeweils > 200 m³/ha). Um durch diese Ausreißer keine Verfäl-

schung zu erlangen, wurden sie in einer 2. Berechnung nicht berücksichtigt. 

Auch nach dieser Berechnung ist die ermittelte Totholzmenge in den Kern-

habitaten noch deutlich über dem Schwellenwert für eine hervorragende 

Ausprägung.  
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BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Beeinträchtigungen 

(z. B. Reduzierung von 

Altbeständen und Totholz 

durch Bewirtschaftung)  

nur in sehr gerin-
gem Umfang 

A Rahmenwerte für A: 

es ist keine Beein-
trächtigung der Le-
bensraumqualität und 
des Brutbestandes 
erkennbar 

Bewertung der Beeinträchtigungen = A 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 23: Gesamtbewertung des Weißrückenspechts 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 A 

Habitatstrukturen 0,33 A 

Beeinträchtigungen 0,33 A 

Gesamtbewertung  A 
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3.1.13 Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) 

3.1.13.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A241 Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Der Dreizehnspecht ist ein typischer Bewohner des autochthonen Fichtenwaldes der monta-

nen bis subalpinen bzw. borealen Zonen (GLUTZ & BAUER 1994). Auch Wirtschaftswälder auf 

Höhe der autochthonen subalpinen Fichtenwälder können besiedelt werden, standortfremde 

Fichtenforste in tieferen Lagen werden aber eher gemieden. 

Neben Nadelbäumen, speziell der Fichte, ist zumindest mittelstarkes, stehendes Totholz 

(Brusthöhendurchmesser > 20 cm) von entscheidender Bedeutung für das Vorkommen die-

ser Art. So wurde in der Schweiz 

nachgewiesen, dass die Art unter 10 

Stämmen stehendes Totholz (mit ei-

nem BHD >20 cm) pro ha nicht vor-

kommt, bei Werten über 20 Stam-

men an stehendem Totholz (mit ei-

nem BHD >20 cm) pro ha die An-

treffswahrscheinlichkeit jedoch nicht 

mehr steigt (BÜTLER & SCHLÄPFER 

2004). Weiters scheinen lichte, son-

nige Waldpartien und Waldränder 

für die Biotopwahl ausschlaggebend 

zu sein (SCHERZINGER 1982). 

Der Dreizehnspecht ist ein hoch-

spezialisierter Baumkletterer und 

Hackspecht, der sich überwiegend von rindenbrütenden Käfern wie Borkenkäfern und von 

Spinnen, aber auch von holzbohrenden Arten (z. B. Bockkäfern) ernährt. In sehr geringem 

Maße nutzt er auch pflanzliche Nahrungsstoffe. Nachgewiesen wurden Vogelbeeren und 

Fichtensamen. Durch Ringeln gewonnener Baumsaft ist zudem von April bis September ge-

legentlich eine zusätzliche Nahrungsquelle (GLUTZ & BAUER 1994), deren Bedeutung aller-

dings überschätzt wird (PECHACEK 2004). 

Dreizehenspechte leben nahezu ganzjährig – wenn auch auf Distanz – in Partnerkontakt. 

Männchen und Weibchen bewohnen Reviere, die sie auch beide verteidigen (SCHERZINGER 

1982). Die Reviergrößen unterscheiden sich, je nach Jahreszeit und Biotopqualität und wer-

den in der Fachliteratur mit 20 bis 200 ha angegeben (RUGE 1968, SCHERZINGER 1982, DOR-

KA 1996). Ein sehr wichtiges Strukturelement im Dreizehenspechtrevier sind Signalbäume. 

Es handelt sich dabei in der Regel um tote, stehende Fichten, mit guten Resonanzeigen-

schaften (BLUME & TIEFENBACH 1997). 

Für den Bruthöhlenbau werden vorwiegend absterbende Fichten gewählt. Im Unterschied zu 

manchen anderen Spechtarten brütet die Art dabei ausnahmslos in selbst und neu angeleg-

ten Höhlen (GLUTZ & BAUER 1994). Damit ist der Dreizehenspecht ein bedeutender Höhlen-

lieferant für eine Reihe von Folgenutzern im Bergwald (SCHERZINGER 1982). 

Die Balz beginnt mit den charakteristischen Trommelfolgen ab Mitte Januar (SCHERZINGER 

 

Abbildung 71: Dreizehensprecht (Foto: J. Oberwalder) 
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1982), mit Höhepunkt im April. Die Eiablage erfolgt ab Mitte Mai. Beide Partner beteiligen 

sich an der Brut und Jungenaufzucht. Nach dem Ausfliegen (Juni/Juli) werden die Jungvögel 

noch bis zu zwei Monate von den Elterntieren geführt (BLUME & TIEFENBACH 1997). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Dreizehenspecht ist ein typischer Taigavogel, der sowohl im sibirischen als auch kana-

dischen Bereich der borealen Nadelwälder auftritt (holarktisches Faunenelement). Südlich 

dieser Zone gibt es nur einzelne Verbreitungsinseln, in denen er als Eiszeitrelikt vorkommt. 

In Bayern sind dies vor allem der Bayerische Wald und die Alpen. Kleine inselartige Vor-

kommen liegen im Fichtelgebirge und Spirkenhochmooren des Alpenvorlands.  

Insgesamt ist der Bestand der bei uns lebenden Unterart P. t. alpinus stabil (SUDFELDT et al. 

2013, DVORAK & RANNER 2014. SATTLER et al. 2015). Zunahmen in Bayern beschränken sich 

v. a. auf außeralpine Vorkommen. In Bayern wird er auf 700-1100 Brutpaare geschätzt 

(RÖDL 2012). 

Gefährdungsursachen 

Die intensive Forstwirtschaft mit der Anpflanzung monotoner Altersklassenwälder mit hohem 

Bestockungsgrad und der Entfernung von Alt- und Totholz sowie von Käfern befallenen 

Bäumen stellt die größte Gefährdung des Dreizehenspechts dar (BAUER et al. 2005a, BEZZEL 

et al. 2005). Auch die Erschließung größerer Gebiete für die Freizeitnutzung ist eine Gefähr-

dungsursache (BRADER & AUBRECHT 2003). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-

SchV) 

 Anhang I VS-RL 

 RL By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D.: * „nicht gefährdet“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Kartierungen 2015 konnten 11-15 Reviere festgestellt wer-

den, die zumindest teilweise innerhalb der Probeflächen zur Kartierung der 

Waldarten liegen. Unter Berücksichtigung der 3-6 Randreviere, die nur halb 

gewertet werden, wird auf den 699,6 ha kartierter Waldfläche ein Bestand 

von 9 Paaren als am wahrscheinlichsten angenommen. Außerhalb der 

Wald-Probeflächen wurden weitere 6-8 Reviere registriert. 

 

Nach Angaben der Gebietskenner (Wölfl und Mandl mündl.) ist der Dreize-

henspecht in den höheren Lagen des SPA Geigelstein weit verbreitet und 

häufig. Nicht selten werden auch Lagen unter 1.000 m ü. NHN genutzt. 

Die Verteilung im Gebiet ist stark geklumpt, was unter anderem auch die 

Kartierungen der Probeflächen gut widerspiegeln. So konnten in PF8 ober-

halb von Schleching lediglich 2-3 Reviere nachgewiesen werden. Hier ist der 

Wald über weite Bereiche gut durchforstet und insbesondere auch in den 

totholzreichen Bereichen stärker mit Laubholz (Buche) bestockt. Demge-

genüber wurden in PF6 oberhalb von Grattenbach inkl. Randreviere 9-12 
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Brutpaare gezählt. Kleinflächig stärkere Klumpungen treten dabei südwest-

lich vom Mühlhörndl (3 Reviere auf 25 ha) oder um die Achentalalm (4-6 Re-

viere auf 70 ha) auf. PF6 weist einen deutlich höheren Nadelholzanteil (71,6 

%) auf als PF8 (50,8 %) und in den hervorgehobenen Bereichen sind als 

Folge von Käferbefall und Windbruch sehr hohe Mengen an totem Nadelholz 

(dabei noch viele stehende Bäume) vorhanden. 

Insgesamt beträgt die potenzielle Habitatfläche ohne Berücksichtigung der 

aktuell ungeeigneten Bereiche ca. 2.095 ha, wobei etwa 542 ha (derzeit) nur 

mäßig geeignet sind, d.h. vor allem während der Dispersionsphase bzw. als 

Nahrungshabitat benachbarter Reviere genutzt werden. Als Bruthabitat eig-

nen sich diese Bereiche aktuell kaum. Die Fläche des potenziellen, günsti-

gen Bruthabitats beträgt somit etwa 1.553 ha. Davon liegen etwa 47 % in 

sehr guter Ausprägung vor und dürften in der Regel auch besiedelt sein, 

während 53 % nur eine mittlere Qualität aufweisen und daher auch nicht 

immer besetzt werden (Abbildung 73, Tabelle 24). 

 

 

Abbildung 72: Beobachtungen des Dreizehenspechts und daraus abgeleitete Reviere. Ge-
obasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 72: (türkise Punkte: Brutzeit 2015, gelbe Punkte: nachbrutzeitlich, 

orange Punkte: Brutzeit 2016). Und daraus abgeleitete Reviere – gelbe durchgezogene Li-

nie: sicher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche zusätzliche Reviere bzw. 

mögliche alternative Auswertung mit höherer Revierdichte. 
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Abbildung 73: Habitatpotenzial des Dreizehenspechts. Geobasisdaten © Bayerische Ver-
messungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 73: dunkelgrün = sehr gut geeignet, hellgrün = gut geeignet, gelb = 

mäßig geeignet (Entwicklung durch Maßnahmensetzung oder Sukzession in gut-sehr gut 

geeignetes Habitat wahrscheinlich), rot = mäßig geeignet (sonstige Flächen); Reviermittel-

punkte = türkis. 

Tabelle 24: Verfügbare Habitatfläche des Dreizehenspechts im SPA Geigelstein 

Habitateignung Sehr gut Gut Mäßig Summe 

Fläche [ha] 733,1 820,3 542,3 2095,7 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Auf Basis der Beobachtungen und der Angaben von Gebietskennern ist an-

zunehmen, dass der Dreizehenspecht in den höheren Lagen des Vogel-

schutzgebiets Geigelstein mit Ausnahme der vitalen (Jung-)Fichtenbestände 

an der Waldgrenze mehr oder weniger flächendeckend und teils in hoher 

Dichte besiedelt. Einzelne Reviere liegen auch deutlich unter 1.000 m ü. 

NHN. 

Etwa 3 % (2,1-4,6 %) des für Bayern geschätzten Bestands brütet im SPA 

Geigelstein. Das Vorkommen ist somit landesweit von großer Bedeutung. 

Dies wird auch in den besonders gut geeigneten Habitatstrukturen vor allem 

am Totholzreichtum sichtbar.  
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Aktuelle Population 

Die Hochrechnung aus erhobenen Dichten und verfügbarem (gutem und 

sehr guten Habitat) ergibt einen Bestand von 23-32 Brutpaaren.  

 

3.1.13.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte 

[BP/100 ha] 

1,3 Rev. / 100 ha be-

zogen auf die Wald-

fläche der PF 

(0,7-1,0 Rev. / 100 ha 

bezogen auf ge-

schätzten Bestand 

und Gesamtfläche 

des SPAs) 

A Rahmenwerte für A: 

> 0,5 BP / 100 ha 

Bewertung der Population = A 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Größe und Kohärenz 

Größe des potentiellen 

Habitats 

(Hochlagen-Fichtenwälder, 

Fichtenmoorwälder, Arven-

wälder, nadelholzbetonte, 

lichte Bergmischwälder) 

48 % A Rahmenwerte für A: 

> 30 % des SPAs 

Strukturelle Ausstattung 

Totholz-

Durchschnittswerte (ohne 

Stockholz)/je ha Waldfläche 

im potentiellen Habitat  

Im ≥ guten Habitat: 

22,0 m³ stehend/ha 

A Rahmenwerte für A: 

≥ 20 m³ stehend/ha 

Totholz-Verteilung in der 

Fläche: Anteil totholzreicher 

„Kernflächen“ (mit mind. 40 

ha zusammenhängender 

Größe und > 20 m³/ha ste-

hendes Totholz) 

20,4 % der SPA-

Fläche großflächig 

zusammenhängend 

und sehr reich an 

stehendem Totholz 

(> 20 m³/ha) 

A Rahmenwerte für A: 

> 10 % 

Trend der potentiell besiedelbaren Fläche 
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Trend der potentiell 

besiedelbaren Flächen (nach 

Wiederholungsaufnahme oder 

vorliegenden Vergleichsdaten) 

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung 

   

Bewertung der Habitatqualität = A 

Durch den Klimawandel kommt es zu vermehrtem Borkenkäferbefall. 

Dadurch kam und kommt es vermutlich auch zukünftig mittelfristig zu Areal-

vergrößerungen im Habitat. Langfristig ist jedoch davon auszugehen, dass 

der Fichtenanteil im Bestand signifikant zurückgeht. Besonders wird dies die 

für den Dreizehenspecht weniger bedeutsamen Forste in tieferen Lagen be-

treffen. Ein Waldumbau hin zu vermehrten Laubgehölzen hat dort schon 

eingesetzt und wird auch aus der Sicht des Naturschutzes befürwortet. Die-

se potenziellen Habitatverluste sind derzeit jedoch weniger wirksam als die 

oben beschriebenen Zuwächse. Weiters kommt es durch die Ziele des regi-

onalen Naturschutzkonzepts des Forstbetriebs Ruhpolding flächig zu deutli-

chen Habitataufwertungen innerhalb der potenziell besiedelbaren Fläche. 

Vor allem die Biotopbaum- und Totholzziele (> 10 Biotopbäume/ha, > 20 

bzw. > 40 m²/ha) haben eine noch anhaltende Entwicklung in Gang gesetzt, 

die für den Dreizehenspecht sehr förderlich ist. Dies hat großflächige, weit 

über das SPA Geigelstein hinausreichende Auswirkungen. So erreicht der 

Forstbetrieb Ruhpolding auf all seinen Waldflächen (ca. 27.529 ha), einen 

durchschnittlichen Totholzwert von 39 m³/ha. 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Anthropogene Beeinträchtigun-

gen: 

Störungen, Lebensraumverände-

rung, usw. 

Finden nur im 

sehr geringem 

Ausmaß statt  

A Rahmenwerte für A: 

es ist keine Beein-

trächtigung der Le-

bensraumqualität 

und des Brutbe-

standes erkennbar 

Bewertung der Beeinträchtigungen = A 
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GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 25: Gesamtbewertung des Dreizehenspechts 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 A 

Habitatstrukturen 0,33 A 

Beeinträchtigungen 0,33 A 

Gesamtbewertung  A 
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3.1.14 Zwergschnäpper (Ficedula parva) 

3.1.14.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

  

A320 Zwergschnäpper (Ficedula parva) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Der Zwergschnäpper ist in Mitteleuropa ein Bewohner von dunklen, kühl-feuchten Laub- 

und Mischwäldern mit geschlossenem Kronendach. Er bevorzugt v. a. alte, totholzreiche 

Laub(Buchen)wälder mit wenig ausgeprägtem Unterholz – nicht selten in Gewässernähe. 

Kommt häufig an schattigen Stellen mit starker Hangneigung vor. Schluchten und Hangein-

schnitte werden besonders bevorzugt (BEZZEL 1993). In den Ostalpen bevorzugt er Seehö-

hen unterhalb von 1.000 m ü. NHN (BRADER & AUBRECHT 2003, WEIßMAIR 2011).  

Er ernährt sich hauptsächlich von Insekten, die von Warten aus unterhalb des Kronendachs 

im Flug erbeutet werden. Sammelt aber auch Larven und Spinnentiere von den Zweigen ab. 

Im Spätsommer und Herbst werden zudem Beeren (Roter und Schwarzer Holunder, Johan-

nisbeeren, Brombeeren) genommen (GLUTZ & BAUER 1993). 

Der Zwergschnäpper ist ein Langstreckenzieher, der hauptsächlich in S- und SO-Asien (In-

dien) überwintert und Ende April/Anfang Mai wieder zu uns zurückkehrt. Er brütet v. a. in 

kleinen, durch Astabbrüche, Steinschlag und andere Beschädigungen hervorgerufene Ni-

schen und Halbhöhlen, in Spalten, hinter abspringender Rinde oder in alten Weidenmeisen- 

und Kleinspechthöhlen (GLUTZ & BAUER 1993). 

Verbreitung/Bestandessituation in Bayern 

Der Zwergschnäpper hat ein riesiges Brutgebiet, das von der sibirischen Pazifikküste im Os-

ten bis Mitteleuropa und auf den Balkan reicht. 

Sein Hauptareal liegt im osteuropäischen Raum v. a. in Weißrussland und der Slowakei. In 

Bayern stößt er auf seine westliche Verbreitungsgrenze. Verbreitungsschwerpunkte hier 

sind der Bayerische Wald und die Bayerischen Alpen vom Lech bis ins Berchtesgadener 

Land. Einzelnachweise außerhalb dieser Bereiche dürften fast ausschließlich auf unver-

paarte Männchen zurückzuführen sein (RÖDL et al. 2012).  

Insgesamt brüten in Bayern ca. 140-250 Paare. Die Bestände gelten als (weitgehend?) 

stabil (RÖDL et al. 2012, DVORAK & RANNER 2014), deutschlandweit ist der kurzzeitige Trend 

rückläufig, die Langzeitbetrachtung jedoch stabil (SUDTFELDT et al. 2013). 

Gefährdungsursachen 

Verlust naturnaher alt- und totholzreicher Laub(Buchen)wälder durch Intensivierung der 

Forstwirtschaft (Durchforstung, kurze Umtriebszeiten, Kahlschläge, Fichtenmonokulturen) 

führt zu Lebensraumverlusten und Bruthöhlenmangel (BAUER et al. 2005b, BEZZEL et al. 

2005). Hinzu kommen Gefahren auf dem Zug und im Winterquartier (BEZZEL et al. 2005). 

Natürliche Faktoren sind verregnete Frühsommer und eine hohe Prädationsraten (BAUER et 

al. 2005b). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2Nr. 14c BNatschG iVm. § 1 und Anlage 1 BArt-

SchV) 
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 Anhang I VS-RL 

 RL By: 2 „stark gefährdet“ (2016) 

 RL D.: V „Vorwarnliste“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Kartierungen 2015 konnten keine Nachweise erbracht wer-

den. Aufgrund nur geringer Habitateignung innerhalb der Wald-Probeflächen 

war ein Nachweis auch wenig wahrscheinlich. 

Geeignete Habitate im SPA beschränken sich auf wenige kleine Bereiche 

zum Beispiel am Talgrabenbach und v. a. in der Nähe der Tiroler Achen. 

Dort konnte 2016 ein singendes Männchen im 2. Kalenderjahr festgestellt 

werden, d.h. ein Revier in dem vermutlich keine Brut stattfand (Abbildung 

74). 

Insgesamt beträgt die potenzielle Habitatfläche lediglich ca. 130 ha, wobei 

nur 45 ha als günstiges Bruthabitat eingestuft wurden. Davon liegen etwa 44 

% in sehr guter Ausprägung vor. Hier gelingen zumindest fallweise auch 

Brutzeitnachweise. (Tabelle 26, Abbildung 75). 

 

 

Abbildung 74: Beobachtung des Zwergschnäppers vom 21. Juni 2016 (oranger Punkt) und 
Datensatz der ASK (Beobachtung vom 24. Mai 1992 – pinkes Dreieck). Geoba-
sisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 

 

Tabelle 26: Verfügbare Habitatfläche des Zwergschnäppers im SPA Geigelstein 

Habitateignung Sehr gut Gut Mäßig Summe 

Fläche [ha] 20,0 25,6 87,8 133,4 
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Abbildung 75: Habitatpotenzial des Zwergschnäppers: dunkelgrün = sehr gut geeignet, hell-
grün = gut geeignet, rot = mäßig geeignet (sonstige Flächen); Reviermittelpunk-
te = türkis. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Aufgrund fehlender aktueller Nachweise, die ein Brutvorkommen wahr-

scheinlich erscheinen lassen, wird nur von einer mittleren Bedeutung des 

Gebiets für den Zwergschnäpper ausgegangen. Sie bezieht sich besonders 

auf die Möglichkeit der Wiederherstellung geeigneter Habitate. Diese wird 

zumindest in Teilbereichen des potenziellen Habitats als günstig eingestuft. 

Aktuelle Population 

0-4 Reviere 

 

3.1.14.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte  

(BP / 100 ha) 

Keine aktuellen 

Bruthinweise 

C Rahmenwert für C: 

< 0,1 BP / 10 ha 

Bewertung der Population = C 

 

HABITATQUALITÄT 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 
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Strukturelle Ausstattung der beprobten Flächen 

Strukturelle Ausstat-

tung 

Alte Bestände weisen 

kaum hohe Deckungs-

grade auf. Wenn doch, 

fehlen entweder 

Dürrzweigzone oder 

Lücken im Oberstand. 

Totholz und Höhlen-

angebot günstig 

C Rahmenwert für C: 

Habitatstrukturen un-
vollständig vorhanden 
und/oder in mittlerer bis 
schlechter Ausprägung. 

Größe und Vernetzung der beprobten Flächen 

Größe und Kohärenz 

des potentiell besie-

delbaren Bruthabi-

tats 

(günstige) Teilflächen 

je etwa 10 ha (7-15 ha) 

C Rahmenwert für C: 

Teilflächen kleinflächig, 
inselartig, nicht kohärent 

(< 10 ha (3-5 BP)) 

Trend der potentiell besiedelbaren Fläche 

Trend der potentiell 

besiedelbaren 

Flächen (nach 

Wiederholungsaufnahme 

oder vorliegenden 

Vergleichsdaten)  

Nicht feststellbar, da erstmalige Kartierung 

  

Bewertung der Habitatqualität = C 

Es kann, verursacht durch Sturmereignisse oder durch zu starke Auflö-

sung/Auflichtung der Bestände, zu einer starken Fragmentierung der poten-

tiel besiedelbaren Fläche kommen.  

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Anthropogene Beein-

trächtigungen (Störun-

gen, Lebensraumverän-

derung); längerfristig v. a. 

Veränderung des Höh-

lenangebotes 

In Teilen des potentiel-

len Habitats noch unzu-

reichende Biotopholz-

ausstattung. 

B vorhanden; langfris-

tig ist jedoch keine 

erhebliche Beein-

trächtigung der Le-

bensraumqualität 

und des Brutbe-

standes erkennbar 

Bewertung der Beeinträchtigungen = B 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 27: Gesamtbewertung des Zwergschnäppers 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 
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Populationszustand  0,34 C 

Habitatstrukturen 0,33 C 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  C 
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3.2 Gebietsspezifische Zugvogel- und Charaktervogelarten gem. Art. 4 Vogel-
schutzrichtlinie nach Anlage 2 zur Bayerischen Natura 2000-Verordnung 

 

Tabelle 28: Zugvogel- und Charaktervogelarten gem. Art. 4 Vogelschutzricht-

linie nach Anlage 2 zur Bayerischen Natura 2000-Verordnung  

(A = hervorragend, B = gut, C = mäßig bis schlecht) 

EU-Code 

Artname Artname Bestands- 

größe 

(Reviere) 

Bewertung 
deutsch wissenschaftlich 

A070 / A654 Gänsesäger Mergus merganser 1 C 

A250 / A737 Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris 0 C 

A259 Bergpieper Anthus spinoletta 60 – 75 B 

A267 Alpenbraunelle Prunella collaris 2 B 

A313 Berglaubsänger Phylloscopus bonelli 148 – 175 B 

A362 / A623 Zitronenzeisig Carduelis citrinella 12 - 20 C 
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3.2.2 Gänsesäger (Mergus merganser) 

3.2.2.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A070/A654 Gänsesäger (Mergus merganser) 
 
Lebensraum/Lebensweise 

Der Gänsesäger ist holarktisch verbreitet und besiedelt in Europa v. a. nördlichere Länder 

(Island, Großbritanien, Norddeutschland, Skandinavien, Baltikum, Russland) und den Alpen-

raum. Brutplätze liegen an am Grund vegetationsarmen, fischreichen Gewässern mit geeig-

neten Bruthöhlen und -nischen in der Nähe. Nester befinden sich in Hohlräumen alter Bäu-

me, Felswänden und Uferabbrüchen, aber auch in Gebäuden. Nistkästen werden gerne an-

genommen, insbesondere in Gebieten mit vermutlichem Mangel an Naturhöhlen (BAUER & 

GLUTZ 1992, BEZZEL et al. 2005).  

Die Weibchen der Gänsesäger brüten einzeln oder auch gesellig in kleineren Gruppen. Ge-

lege Bestehen aus (6) 8-12 (15) Eiern und werden in Mitteleuropa meist im April gelegt (Mit-

te März bis Mitte Mai). Günstige Bruthöhlen werden dabei über Jahrzehnte genutzt (BAUER & 

GLUTZ 1992).  

Vor allem für die Jungenaufzucht ist ein geringer Schwebstoffgehalt der Gewässer von Be-

deutung (BEZZEL et al. 2005). Darüber hinaus dürften sich ein durch Steine und Felsblöcke 

stark strukturiertes Feinrelief im Uferbereich positiv auf Vorkommen an Fließgewässern 

auswirken (OBERWALDER et al. 2014). 

Die Gänsesäger der Alpenpopulation sind Strich- oder Kurzstreckenzieher, die wohl vor al-

lem an den Alpenvorlandseen aber auch an größeren Flüssen in den Alpen oder in Oberita-

lien überwintern (BAUER & GLUTZ 1992). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

In Bayern brütet der Gänsesäger an Gewässern des Alpenraums, den Voralpenseen und 

entlang der dealpinen Flüsse bis zum Donautal. Die schwebstoffreicheren Flüsse Inn und 

Salzach werden in geringerer Dichte als Iller, Lech und Isar besiedelt. Der aktuelle Bestand 

wird bei zunehmender Tendenz auf 420-550 Brutpaare geschätzt (BEZZEL et al. 2005, RÖDL 

et al. 2012).  

Gefährdungsursachen 

Störungen an und um die Brutplätze (Felsnischen und Baumhöhlen nahe der Bäche) sowie 

an den Gewässern selbst können gravierende Folgen haben und zum Verschwinden in ein-

zelnen Bereichen führen (BAUER & BERTHOLD 1997, OBERWALDER et al. 2014). Daneben 

nennen BAUER et al. (2005) bzw. BAUER & BERTHOLD (1997) folgende Gefährdungsquellen: 

Abholzung von Altholzbeständen, (illegale) Verfolgung sowie Tod durch Angelschnüre und 

Netze. 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Artikel 4 (2) VS-RL 

 Besonders geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 13b bb BNatschG) 

 RL By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D.: V „Vorwarnliste“ (2015) 

 Unterliegt dem Jagdrecht 
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Vorkommen im Gebiet 

Der Gänsesäger nutzt ganzjährig zumindest fallweise die Schlucht der Tiro-

ler Achen. Ein Brutvorkommen an der Achen selbst bzw. einem der größe-

ren Nebengewässer ist wahrscheinlich, doch könnte die Bruthöhle auch in 

Österreich liegen. Insgesamt gelangen 2 Nachweise (Abbildung 76). 

 

 

Abbildung 76: Gänsesäger-Beobachtungen 2015: Rot 1 Paar am 31. März, Gelb 2 Männ-
chen am 26. April. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

 
Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Die in der frühen Brutphase störungsarme Schlucht der Tiroler Achen stellt 

ein günstiges Fortpflanzungshabitat für den Gänsesäger dar. Das Gebiet ist 

jedoch zu klein, um für sich alleine ausreichend Lebensraum für zumindest 

ein Brutpaar zu bieten. Die störungsarmen und höhlenreichen Altbestände, 

die im Nahebereich des Flusses liegen, könnten aber auch mehreren Weib-

chen Raum für Bruthöhlen bieten. Daher ist eine Bedeutung für die Art ge-

geben. 

Aktuelle Population 

Es wird angenommen, dass zumindest ein Brutpaar wichtige Teile seines 

Habitats im SPA Geigelstein findet.  

3.2.2.2 Bewertung 

Ein vorgegebenes Bewertungsschema existiert nicht. Die Bewertung erfolgt 

somit rein gutachterlich, wobei sich die Vorgehensweise an anderen Arten 

orientiert. 
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POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Siedlungsdichte  Kleines randliches 

und relativ isoliertes 

Vorkommen  

C Rahmenwert für C: 

Kleine verletzliche Population 

Bewertung der Population = C 

 

HABITATQUALITÄT 

gutachtlich: 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Größe und 

Vernetzung  

Geeignete Habitate sind nur 

kleinflächig Vorhanden. 

 

C  

Strukturelle 

Ausstattung 

Die strukturelle Ausstattung ist 

in den besiedelten Bereichen 

teils günstig 

B  

Bewertung der Habitatqualität = C 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Gefährdungen und 

Störungen der Vö-

gel und Habitate 

 Störungen durch Rafting 

setzen schon in der Brut-

zeit, insbesondere in der 

Zeit der Jungenaufzucht 

ein 

 Gefährdung durch Holz-

nutzung potenzieller Brut-

bäume  

C  Störung durch Frei-

zeitnutzung 

 

 Potenzielle Entnah-

me von Höhlenbäu-

men 

Bewertung der Beeinträchtigungen = C 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 29: Gesamtbewertung des Gänsesägers 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 C 
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Habitatstrukturen 0,33 C 

Beeinträchtigungen 0,33 C 

Gesamtbewertung  C 
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3.2.3 Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris) 

3.2.3.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

   

A250/A737 Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Felsenschwalben sind Kurzstreckenzieher, die von der montanen bis in die alpine Zone eine 

unauffällige Lebensweise führen. Während der Brutzeit halten sie sich in der Umgebung von 

steilen, senkrechten oder überhängenden, gut strukturierten und wenig bewachsenen Fels-

wänden auf, in denen sie Ruhe- und Schlafplätze finden und ihre Nistplätze anlegen (BAUER 

et al. 2005b, BEZZEL et al. 2005). Auch anthropogene Strukturen (Gebäude, Brücken, Stein-

brüche, etc.) werden besiedelt. Kleinklimatisch begünstigte Bereiche (durch sonnige, süd-

exponierte Lage) und die Nähe zu Gewässern werden bevorzugt. 

Die Nester bauen sie unter Überhängen, Vorsprüngen bzw. in Nischen oder Spalten, wo sie 

vor Wind und Niederschlag geschützt sind; diese werden auch in Folgejahren genutzt. In 

günstigen Habitaten bilden sich lockere Kleinkolonien mit 1 – 6 Paaren pro Felswand, an-

sonsten brüten Einzelpaare (BAUER et al. 2005b, BEZZEL et al. 2005, SCHMID et al. 1998). 

Die Nahrung besteht aus (Flug-)Insekten, Tagfaltern und Spinnen (BAUER et al. 2005b, BEZ-

ZEL et al. 2005). Außerhalb der Brutzeit jagen sie über Gewässern (Flüsse, Seen, Kleinge-

wässer), im Winter halten sie sich an Küsten oder in Ortschaften auf (BAUER et al. 2005b). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Die Verbreitung im Alpenraum ist inselartig, wobei es in den letzten Dekaden zu einer steti-

gen Ausbreitung nach Norden gekommen ist (HABLE et al. 1991). In Bayern, wo die Felsen-

schwalbe ihre nördliche Verbreitungsgrenze erreicht, ist sie ein seltener Brutvogel der Alpen 

(RÖDL et al. 2012). Seit den 1980er Jahren ist es, vermutlich durch den Klimawandel, zu ei-

ner Zunahme des bayerischen Bestandes und einer Ausweitung des besiedelten Gebiets 

gekommen. Derzeit wird der Bestand auf 60 – 100 Brutpaare geschätzt. Da er sich am Nor-

drand des Verbreitungsgebiets befindet, kommt es zu starken Bestandsschwankungen (BE-

ZZEL et al. 2005, RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Klettertourismus in Brutwänden, Abbau in Steinbrüchen und die Dezimierung von Kleinst-

gewässern als Lehm- oder Schlammquelle für den Nestbau gefährden die Felsenschwalbe. 

Eine natürliche Gefährdung stellen ungünstige Wetterverhältnisse in sensiblen Phasen dar 

(BAUER et al. 2005b). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Besonders geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 13b bb BNatschG) 

 RL-By: R „Extrem seltene Art und Art mit geographischer Restriktion“ (2016) 

 RL D.: R „Extrem seltene Art und Art mit geographischer Restriktion“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 
Im Rahmen der Kartierungen konnten trotz intensiver Nachsuche in allen po-
tenziell geeigneten Bereichen des SPA keine Nachweise erbracht werden. 
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Nach Angaben von Gebietskennern (Irlacher mündl., Mandl mündl.) hatte die 
Art am Breitenstein und an der Zellerwand ein Brutvorkommen. Beide Brut-
wände werden aber vermutlich schon seit einigen Jahren nicht mehr besie-
delt (Weber mündl.). Auch im Rahmen von drei Begehungen 2015 am Brei-
tenstein und weiteren drei intensiven Beobachtungen von Mai bis Juli 2016 
gelangen keine Nachweise. 

Nichtsdestotrotz existieren im Gebiet geeignete Brutstandorte – v. a. die süd-
lich und östlich exponierten Abbrüche des Breitensteins und Roßalpenkopfs 
sowie die nordexponierten Abbrüche von Breitenstein, Rudersburg, Tauron 
und Geigelstein, aber auch Gebäudebruten an Almgebäuden bzw. v. a. an 
den größeren Gebäuden wie Priener Hütte und Niederkaseralm scheinen 
möglich. Die umliegenden Almflächen würden günstige Nahrungshabitate 
darstellen, während Schlechtwetterphasen könnte vor allem die Tiroler 

Achen ein günstiges Jagdgebiet bieten. 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 
Aktuell besteht kein Vorkommen im Gebiet. Es bildet jedoch ein Trittsteinha-
bitat zwischen den verstreuten bayerischen Vorkommen und steht für eine 
zumindest fallweise Besiedlung zur Verfügung. Das Gebiet ist also für den 
Erhalt der randalpinen Vorkommen von mittlerer Bedeutung. 

 

Aktuelle Population 

Aktuell besteht kein Vorkommen im Gebiet. 

 

3.2.3.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Anzahl Brutpaa-

re im Vogel-

schutzgebiet 

Kein aktuelles 

Vorkommen 

C < 5 Brutpaare 

Bewertung der Population = C 
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HABITATQUALITÄT 

gutachtlich: 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Strukturelle 

Ausstattung 

Mehrere potenziell geeignete 

Brutwände, diese alle in sub-

optimaler Lage > 900 m. ü. 

NHN 

Nahrungsgründe in unmittelba-

rer Nachbarschaft der Brut-

wände aufgrund der Höhenla-

ge weniger produktiv, 

Entfernung zum nächsten 

Fluss > 3 km 

C Rahmenwerte für C: 

Es besteht ein Defizit 

an Strukturelementen 

oder eine ungünstige 

Verteilung liegt vor 

Bewertung der Habitatqualität = C 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Gefährdungen und 

Störungen der Vö-

gel und Habitate 

Felsen werden nicht beklet-

tert  

A Rahmenwerte für A: 

es ist keine Beein-

trächtigung der Le-

bensraumqualität er-

kennbar 

Bewertung der Beeinträchtigungen = A 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 30: Gesamtbewertung der Felsenschwalbe 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 C 

Habitatstrukturen 0,33 C 

Beeinträchtigungen 0,33 A 

Gesamtbewertung  C 
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3.2.4 Bergpieper (Anthus spinoletta) 

3.2.4.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A259 Bergpieper (Anthus spinoletta) 
 
Lebensraum/Lebensweise 

Der Bergpieper ist lückenhaft von den Gebirgen Süd-, Mittel und Osteuropas bis zu den 

zentralasiatischen Gebirgen verbreitet. Er bewohnt offene, relativ produktive, aber abwechs-

lungsreich strukturierte alpine Rasen und Zwergstrauchheiden oberhalb der Baumgrenze mit 

einzelnen Buschgruppen, Bäumen oder größeren Steinen und Felsblöcken (BEZZEL et al. 

2005, PÖHACKER 2011, GATTERMAYR et al. 2014). Hohe Diversität der Bodenbedeckung 

(z. B. Gräser, Kräuter, Geröll, vegetationsfreie Flächen) steigert die Habitatqualität deutlich; 

aber auch das Vorhandensein von Feuchtflächen oder die Verfügbarkeit von spät ausapern-

den Schneefeldern, an deren sich 

fortlaufend zurückziehenden Rän-

dern Bergpieper im Frühjahr oft ihre 

Nahrung suchen, erhöhen die Habi-

tatqualität und führen oft zu hohen 

lokalen Siedlungsdichten (OBER-

WALDER et al. 2014, GATTERMAYR et 

al. 2014).  

Vertikale Strukturen wie Sträucher, 

Solitärbäume und Felsblöcke dienen 

nicht nur als Startpunkt für die cha-

rakteristischen Singflüge, sondern 

werden auch bei der Jungenauf-

zucht als wichtige Plätze zur Feind-

sicherung genutzt (BEZZEL et al. 

2005). 

Die Art brütet am Boden oft in einer Halbnische oder kleinen Höhle in geneigtem Gelände. 

Gerne werden Wegböschungen oder Viehtrittpfade genutzt. Der Nestbau (Napf aus trocke-

nem Gras) erfolgt durch das Weibchen. Großteils wird nur eine Jahresbrut durchgeführt, 

aber bei Verlusten sind Nachgelege nicht selten. Zweitbruten können vermehrt bei witte-

rungsbedingtem frühem Legebeginn für die Erstbrut beobachtet werden. Gelege bestehen 

aus (3)5(6) Eiern (GLUTZ & BAUER 1985). 

Bergpieper sind Strich- oder Kurzstreckenzieher, die im Mittel- bzw. Südeuropa überwintern. 

Die Ankunft im Brutgebiet erfolgt oft schon früh (Ende März / Anfang April), wenn weite Teile 

ihrer Reviere noch schneebedeckt sind (GLUTZ & BAUER 1985). Bei Schlechtwettereinbrü-

chen kommt es dann zu Schneefluchten in die Täler, wo dann oft größere Trupps auf Wie-

sen, Äckern oder an Ufern größerer Gewässer zu beobachten sind.  

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Bergpieper brüten in Bayern wohl nur (noch) in den Alpen. Ehemalige Vorkommen im Baye-

rischen Wald konnten rezent nicht mehr bestätigt werden. Der Bestand wird auf 900-1800 

Brutpaare geschätzt (RÖDL et al. 2012). In Bayern ist eine zunehmende Verinselung von gu-

ten Habitaten ist zu beobachten (BEZZEL et al. 2005). 

Gefährdungsursachen 

 

Abbildung 77: Bergpiepernest mit Eiern (Foto: J. Oberwalder) 
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Intensivierungen der Almwirtschaft, besonders die Reduktion der Vielfalt der Bodenstruktu-

ren durch Kultivierungen oder gekoppelte Intensivweiden, oder durch Eutrophierung (oft als 

Folge von Erschließungen) der Brut- und Nahrungshabitate mit raschem und dichtem Gras-

wuchs führen zu bedenklichen Habitatverlusten (GLUTZ 2000, BEZZEL et al. 2005, OBERWAL-

DER et al. 2014). Zu ähnlichen Effekten kann es als Folge von Skitouristischen Erschließun-

gen kommen. Weiters kann eine höhere Viehdichte zu Veränderung der Grasnarbe (z. B. 

Erodierung) und zu unmittelbaren Brutverlusten durch Viehtritt führen (BEZZEL et al. 2005). 

Intensive Freizeitnutzung kann durch Störungen die Habitatqualität wesentlich mindern 

(BAUER et al. 2005). 

Auf der anderen Seite geht auch durch zu starke Verbuschung (v. a. durch Latschen) als 

Folge zu extensiver Beweidung oder fehlender Almpflege Lebensraum verloren. Nutzungs-

aufgabe in Grenzertragsflachen führt durch flächig zu hohe krautige Vegetation zum Verlust 

von Habitaten, die langfristig durch Verbuschung für den Bergpieper vollkommen verloren 

gehen. 

Natürliche Gefährdungen ergeben sich durch extreme Spätwintereinbrüche im Juni und Juli, 

die in manchen Jahren zu sehr schlechten Bruterfolgen führen. Diese können wohl nur in 

sehr produktiven Lebensräumen in kurzer Zeit wieder wettgemacht werden. Daher haben 

Populationen solcher Standorte eine besondere Bedeutung für die Arterhaltung (BEZZEL et 

al. 2005). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Artikel 4 (2) VS-RL 

 Besonders geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 13b bb BNatschG) 

 RL By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D.: * „nicht gefährdet“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Der Bergpieper brütet auf den Almweiden sowie den alpinen Rasen und 

Zwergstrauchheiden des SPAs. Dabei werden Teilbereiche in sehr hoher 

Dichte besiedelt (z. B. Rossalm im engeren Sinn, Weitlahnerkopf, Geigel-

stein) während in anderen Bereichen nur kleine Brutpopulationen auftreten 

(z. B. Untere und Obere Aschentalalm, Schreck- und Wirtsalm) (s. Abbildung 

78 bis Abbildung 80, Tabelle 31). Die niedrigsten Nachweise, die auf ein 

wahrscheinliches Brüten schließen lassen, wurden am Schachenberg ober-

halb von Sachrang zwischen 1.000 und 1.100 m ü. NHN festgestellt, auf der 

Wuhsteinalm brütet die Art oberhalb von etwa 1.100 m ü. NHN. 
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Abbildung 78: Der Bergpieper im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Probefläche 
Rossalm – links und Haidenholzalm – rechts) Beobachtungen und daraus abgelei-
tete Reviere. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 78: Beobachtungen 2015 (Punkte) und daraus abgeleitete Reviere – 

gelbe durchgezogene Linie: sicher eigenständige Reviere, grün punktierte Linie: mögliche 

Reviere. Rote Linie: Grenze der Probeflächen – außerhalb davon erfolgten keine vollständi-

gen Aufnahmen. 

 

Abbildung 79: Der Bergpieper im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Probefläche 
Schreck- und Sulzigalm) Beobachtungen und daraus abgeleitete Reviere. Ge-
obasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 79: Beobachtungen 2015 (Punkte) und daraus abgeleitete Reviere – 

gelbe durchgezogene Linie: sicher eigenständige Reviere. Rote Linie: Grenze der Probeflä-

chen – außerhalb davon erfolgten keine vollständigen Aufnahmen; rotbraun = Grenze des 

SPA 
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Abbildung 80: Der Bergpieper im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Probefläche 
Wuhsteinalm) Beobachtungen und daraus abgeleitete Reviere. Geobasisdaten 
© Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 80: Beobachtungen 2015 (Punkte) und daraus abgeleitete Reviere – 

gelbe durchgezogene Linie: sicher eigenständige Reviere. Rote Linie: Grenze der Probeflä-

chen – außerhalb davon erfolgten keine vollständigen Aufnahmen; rotbraun = Grenze des 

SPA. 

Tabelle 31: Brutstatus und Anzahl der beobachteten Bergpieperreviere in den Probenflä-

chen sowie Siedlungsdichte in Revieren pro 10 ha. 

Zur Dichteberechnung wurden Randreviere als halbe Reviere gewertet, während bei der 

Revierzahl alle Reviere mit Anteil 

Probefläche Fläche Brutstatus Reviere 
Dichte 

[Rev. / 10 ha] 

Schreck- und Sulzigalm 55,2 ha Brut wahrscheinlich 5 0,9 

Rossalm  55,1 ha Brut nachgewiesen 14** 2,4 

Haidenholzalm 57,2 ha Brut wahrscheinlich 6-7 * 1,0-1,1 

Wuhsteinalm 43,3 ha Brut wahrscheinlich 6* 1,3 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Trotz der relativ niedrigen Lage brütet eine beachtliche Population am Gei-

gelstein. Insgesamt konnten 49-50 Reviere festgestellt werden, wobei 31-32 

davon zumindest anteilig in den Probeflächen liegen. Die höchste Dichte 

wurde in der Probefläche Rossalm festgestellt (2,4 Reviere / 10 ha – s. Ta-

belle 31). Unter der Berücksichtigung, dass nur etwa die Hälfte der Probeflä-
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che tatsächlich besiedelt wurde (vgl. Abbildung 78), konnten kleinflächig 

Siedlungsdichten wie auf den am dichtesten besiedelten Flächen Bayerns 

(vgl. BEZZEL et al. 2005) oder großflächig wie in den Optimalhabitaten der 

Zentralalpen beobachtet werden (vgl. GLUTZ & BAUER 1985, KILZER et al. 

2011. GATTERMAYR et al. 2014). Die geringste Siedlungsdichte wurde mit 0,9 

Revieren pro 10 ha auf der Probefläche Schreck- und Sulzigalm festgestellt. 

Auch dieser Wert ist im Vergleich noch beachtlich. Mehrere kleinflächige Un-

tersuchungen in den Bayerischen Alpen kommen zu ähnlichen Werten (vgl. 

BEZZEL et al. 2005). In großflächigen Untersuchungen (ca. 1 km² großen 

Probeflächen) ermittelten OBERWALDER et al. (2014) im nördlichen Tiroler 

Karwendel auf 28 Probeflächen mit Bergpiepervorkommen eine durch-

schnittliche Siedlungsdichte von 1,26 Rev. / 10 ha, im weniger gut geeigne-

ten südlichen Karwendel auf 16 Probeflächen 0,64 Rev. / 10 ha. 

Aktuelle Population 

Der Gesamtbestand im SPA wird auf 60-75 BP geschätzt. Damit brüten im 

SPA „Geigelstein“ 3-8 % des bayerischen Bergpieperbestands. Das Vor-

kommen ist somit landesweit von hoher Bedeutung. 

 

3.2.4.2 Bewertung 

Ein vorgegebenes Bewertungsschema existiert nicht. Die Bewertung erfolgt 

somit rein gutachterlich, wobei sich die Vorgehensweise an anderen Arten 

orientiert. 

 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Siedlungsdichte  Große, vermutlich 

stabile Population 

Durchschnittliche Sied-

lungsdichte = 1,5 

BP/10ha  

A hohe Siedlungsdichte in 

günstigen Habitaten 

Bewertung der Population = A 

 

HABITATQUALITÄT (GUTACHTLICH) 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Strukturelle 

Ausstattung,  

Großflächig günstige bis sehr 

günstige Habitate sind teils 

durch Verbuschung als Folge 

zu geringer Beweidung bzw. 

B A = Habitatstrukturen 

vollständig, in sehr gu-

ter Ausprägung und 
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Almpflege nur reduziert geeig-

net. 

Verteilung vorhanden 

B = Habitatstrukturen 

in guter Ausprägung 

und Verteilung vor-

handen 

Größe und 

Vernetzung 

großflächig zusammenhän-

gende Habitate im SPA, über 

den Gebirgsstock hinaus auf-

grund der Lage in den Voral-

pen noch günstig, aber nicht 

optimal vernetzt 

A A = Habitatgröße und 

Vernetzung sind für die 

Art hervorragend 

B = Habitatgröße und 

Vernetzung sind für die 

Art günstig 

Trend der 

potentiell 

besiedelbaren 

Flächen 

Habitatverluste durch Verbu-

schung als Folge von geringer 

Beweidung und Pflegeaktivität 

(WUTTEJ 2010), eventuell auch 

als Folge des Klimawandels 

C C = der Trend der be-

siedelbaren Fläche ist 

langfristig rückläufig. 

Bewertung der Habitatqualität = B 

Größe und Vernetzung: hier wird die Größe und Vernetzung innerhalb des 
SPA höher gewertet. 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Gefährdungen und 

Störungen der Vö-

gel und Habitate 

Verbrachung und Verbu-

schung gering beweideter 

bzw. nicht gepflegter Berei-

che, lokale Intensivierungen 

und Folgen des Klimawan-

dels führen noch zu keinen 

Beeinträchtigungen der Po-

pulation, Maßnahmen zur 

langfristigen Aufrechterhal-

tung der Habitate sind aber 

geboten. Ob langfristig loka-

le Maßnahmen die Folgen 

des Klimawandels hintanhal-

ten können ist für die Vor-

kommen in den tieferen La-

gen fraglich. 

B B = mittel 

C = sind in erhebli-

chem Umfang vorhan-

den, könnten den Fort-

bestand von (Teil-) Po-

pulationen langfristig 

gefährden 

Bewertung der Beeinträchtigungen = B 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 32: Gesamtbewertung des Bergpiepers 
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Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 A 

Habitatstrukturen 0,33 B 

Beeinträchtigungen 0,33 B 

Gesamtbewertung  B 
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3.2.5 Alpenbraunelle (Prunella c. collaris) 

3.2.5.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A267 Alpenbraunelle (Prunella colaris) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Die Alpenbraunelle ist ein Brutvogel der 

alpinen Stufe. Ihr Lebensraum ist eine 

Mischung aus reich strukturiertem, mit 

Gras oder Polsterpflanzen durchsetztem 

Felsgelände, Block- und Schutthalden, 

ausgedehnten, lückigen alpinen Rasen 

und Heiden (mit Grasbüscheln, Kräutern 

und Zwergsträuchern) und spät aus-

apernden Schneefeldern aber oft auf 

südexponierten, steilen Hängen mit frü-

her Schneeschmelze. Block- und Schutt-

halden in geneigter, steiler Lage werden 

fallweise auch unterhalb der Baumgrenze besiedelt. Die Nester werden überwiegend in 

Felsspalten angelegt (SCHMID et al. 1998, BRADER & AUBRECHT 2003, BAUER et al. 2005b, 

BEZZEL et al. 2005, OBERWALDER et al. 2014).  

Die Brutvögel der Alpen sind Teilzieher, d.h. ein Teil der Population überwintert im Brutge-

biet und wandert nur bei Extremwetterlagen in tiefere Lagen ab. Der Rest der Population 

zieht während der Wintermonate nach Italien und Frankreich. 

Die Sommernahrung der Braunelle besteht überwiegend aus Insekten, die am Boden er-

beutet werden. Im Winter ernährt sie sich v. a. von Sämereien. 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Als Brutvogel der Gebirge ist die Alpenbraunelle in der Westpaläarktis nur inselartig verbrei-

tet (v. a. Alpen, Apennin, Karpaten, Tatra, dinarisches Gebirge, Kaukasus). In Bayern sind 

die Vorkommen auf die Alpen begrenzt. Wenige, unstete Brutnachweise im Bayerischen 

Wald konnten aktuell nicht bestätigt werden (BEZZEL et al. 2005, RÖDL et al 2005). Der Be-

stand wird auf 430 bis 800 Brutpaare geschätzt (RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Langfristig sind Lebensraumverluste durch den Klimawandel zu erwarten. Störungen durch 

anhaltende touristische Aktivitäten im Bruthabitat werden als weitere Gefährdungsursache 

genannt (BAUER et al. 2005b).  

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Besonders geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 13b bb BNatschG) 

 RL-By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D.: R „Extrem seltebe Art und Art mit geographischer Restriktion“ (2015) 

 

Abbildung 81: Alpenbraunelle (Foto: Hans Glader / piclease) 
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Vorkommen im Gebiet 
Im Rahmen der Kartierungen konnten Vorkommen an den Aschentaler Wän-
den und an den Ostabbrüchen des Rossalpenkopfs und Geigelsteins festge-
stellt werden. Nach Angaben von Gebietskennern (Irlacher mündl., Mandl 
mündl.) kommt die Art auch am Breitenstein vor, wo im Rahmen von drei Be-
gehungen 2015 und intensiven Beobachtungen 2016 zur Erfassung von Fel-
senschwalbe und Wanderfalken jedoch keine Nachweise erbracht werden 
konnten. 

In beiden aktuell besiedelten Bereichen konnte 2015 je eine erfolgreiche Brut 
nachgewiesen werden. Das nördliche Revier ist dabei vermutlich nur von ei-
nem Paar besetzt, während das Revier um Rossalpenkopf und Geigelstein 
2015 von vier bis fünf adulten Individuen (davon zumindest 2 Männchen) ge-
nutzt wurde. 

 

Abbildung 82: Vorkommen der Alpenbraunelle. Beobachtungen und daraus abgeleitete Re-
viere. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 82: Beobachtungen 2015 (rote Punkte) und daraus abgeleitete Re-

viergruppen orange punktierte Linie.Die gelbe Beschriftung gibt die Anzahl der Männchen 

innerhalb dieser Reviergruppen an. Magenta: bearbeiteter Transekt. 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 
Mit 3-5 Revieren brüten ca. 0,5 % des bayerischen Bestands im Gebiet. 
Ebenso hervorzuheben ist die Lage des Geigelsteins als alpiner Trittstein 
zwischen der weiter vorgelagerten Kampenwand und alpinen Schwerpunkt-
vorkommen im Kaisergebirge aber auch zwischen den östlichen Chiemgauer 
Alpen und dem Mangfallgebirge. Das Vorkommen ist also für den Erhalt der 
randalpinen Vorkommen von Bedeutung. 
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Aktuelle Population 

Bei der durchgeführten Erfassung dürfte der gesamte Bestand erhoben wor-
den sein. Somit sind derzeit 2 Gruppenreviere mit 3-5 Männchen und vermut-
lich 3 Weibchen besetzt. 

 

3.2.5.2 Bewertung 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Siedlungsdichte  Klein, aber erfolg-

reich reproduzie-

rend und langjäh-

rig besetzt 

B stabile Population 

Bewertung der Population = B 

 

HABITATQUALITÄT 

gutachtlich: 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Strukturelle 

Ausstattung, 

Größe und 

Vernetzung  

Geeignete Habitate sind relativ 

klein und weit von großflächi-

gen Optimalhabitaten entfernt. 

Diese natürlichen Gegeben-

heiten lassen sich nicht von 

Menschen beeinflussen. 

Die strukturelle Ausstattung ist 

in den besiedelten Bereichen 

noch günstig 

B Rahmenwert für B: 

gut 

Bewertung der Habitatqualität = B  

Die strukturelle Ausstattung ist mit B, Größe und Vernetzung mit C zu bewer-
ten, lassen sich aber aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht verbes-
sern. Daher wird in diesem Fall die günstige Habitatausstattung stärker ge-
wichtet und insgesamt dieses Teilkriterium mit B (gut) bewertet. 
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BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Anthropogene Be-

einträchtigungen 

des Habitats und 

Störungen 

 Reduzierte Verfügbarkeit 

von Schneeflächen auf-

grund des Klimawandels 

 zunehmendes Zuwachsen 

gut geeigneter Habitate 

durch Latschen gefährdet 

das aktuelle Vorkommen 

langfristig 

 kaum Störungen durch 

Freizeitnutzung 

C  Klimawandel 

 

 Aufgabe der Bewirt-

schaftung auf Gren-

zertragsflächen  

 

Bewertung der Beeinträchtigungen = C 

 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 33: Gesamtbewertung der Alpenbraunelle 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 B 

Habitatstrukturen 0,33 B 

Beeinträchtigungen 0,33 C 

Gesamtbewertung  B 
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3.2.6 Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) 

3.2.6.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

   

A313 Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) 

 

Lebensraum/Lebensweise 

Die bei uns vorkommende Nominatform besiedelt xe-

ro-thermophilen Nadel- und Laubwaldgesellschaften 

der Berg- und Hügelländer (GLUTZ & BAUER 1991). 

Lebensräume in den Ostalpen sind klimatisch begüns-

tigte Wälder mit eher geringem Überschirmungsgrad 

und grasig-krautigem Unterwuchs. Insbesondere lär-

chen- und kiefernreiche Bestände in Kuppen- und stei-

len Hanglagen werden gerne und oft in hoher Dichte 

besiedelt (BEZZEL et al. 2005, GATTERMAYR et al. 

2014). 

Berglaubsänger sind Langstreckenzieher, die südlich der Sahara überwintern und in der 

zweiten Aprilhälfte ins bayerische Brutgebiet zurückkehren. Die Hauptbrutzeit erstreckt sich 

zwischen Ende Mai und Anfang Juli (BEZZEL et al. 2005) in der eine Jahresbrut durchgeführt 

wird. Vollgelege bestehen aus (3)-5-(7) Eiern, Ersatzgelege sind bei frühen Verlusten nicht 

selten: Die Nester werden an Boden oder in Bodennähe oft unter überhängendem Altgras 

oder in überdachten Vertiefungen errichtet (GLUTZ & BAUER 1991). 

Die Nahrung besteht überwiegend aus Insekten und Spinnen, wobei der Anteil vom Ge-

zweig aufgepickter oder im Flug erhaschter Beute je nach Umständen stark zu schwanken 

scheint (GLUTZ & BAUER 1991). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Berglaubsänger hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im mediterranen Raum, reicht 

aber im Westen bis zu den Ardennen und in Mitteleuropa entlang des Alpennordrands bis 

zum Wiener Becken. Die östliche Unterart kommt in den Gebirgen des Balkans und Anatoli-

ens vor. In Bayern werden die Alpen flächig und vereinzelt das voralpine Hügel- und Moor-

land besiedelt (RÖDL et al. 2012). Im Gebirge brütet er regelmäßig bis 1.600 m ü. NHN, ver-

einzelt bis 1.750 m ü NHN (BEZZEL et al. 2005). Der Bestand in Bayern wird hier auf 1.100 

bis 2.100 Brutpaare geschätzt (RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Verbauung und Aufforstung von steinschlag- und lawinengefährdeten Hängen, insbesonde-

re Schutzwaldsanierungen in lichten unterwuchsarmen steilen Hangwäldern und die damit 

verbundene Veränderung der Insektenfauna können negative Auswirkungen haben. Außer-

alpin kommt es durch Habitatveränderungen in den großen Mooren zu erheblichen Areal-

einbußen (BEZZEL et al. 2005).  

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Besonders geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 13b bb BNatschG) 

 RL-By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

Abbildung 83: Berglaubsänger  

(Foto: Hans-Joachim Fünfstück / piclease) 
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 RL D.: * „nicht gefährdet“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Der Berglaubsänger brütet in lichten, teils sehr steilen Wäldern des SPA mit 

mehr oder weniger flächiger Grasvegetation in der Krautschicht. Teils wer-

den auch Bestandesränder zu den Almen besiedelt. Dabei werden Teilbe-

reiche in hoher Dichte besiedelt (s. Abbildung 84 und Abbildung 85, Tabelle 

34). Die meisten Nachweise lagen zwischen 1.000 und 1.400 m ü. NHN. 

Die höhere Dichte wurde in der Probefläche oberhalb von Sachrang (PF 

5+6) festgestellt (0,64-0,74 Reviere / 10 ha – s. Tabelle 34), während auf der 

Schlechinger Seite (PF 8) 0,45-0,51 Reviere / 10 ha ermittelt wurden (durch-

schnittlich also 0,56-0,64 Reviere / 10 ha). 

Für das gesamte SPA erfolgte eine Habitatbewertung, wobei aus der Forst-

bestandskarte der Bayerischen Staatsforsten die Bewertungseinheiten ab-

geleitet wurden. Die Habitatbewertung basiert auf der lokalen Kenntnis durch 

eine flächendeckende Gebietsbegehung. Sehr günstige Habitate weisen ge-

ringe Deckungsgrade in der Baumschicht, eine weitgehend deckende Alt-

grasschicht, alte Bäume und eine gering ausgeprägte Strauchschicht auf. 

Diese Bereiche sind zur Brutzeit in der Regel mehr oder weniger flächig be-

siedelt. Gut geeignete Habitate weisen Defizite auf (z. B. nur gering ausge-

prägte Altgrasschicht) und weisen zur Brutzeit deutlich geringere Siedlungs-

dichten auf. Mäßig geeignete Habitate weisen deutliche Defizite auf (z. B. 

flächig eine zu dichte Strauchschicht oder zu starke Überschirmung) und 

sind daher aktuell kaum als Bruthabitat geeignet. Freiflächen, dichte Wälder, 

einheitlicher Jungwuchs und Schlagflächen stellen kein Habitat dar und wur-

den folglich auch nicht bewertet. Insgesamt beträgt die potenzielle Habitat-

fläche ohne Berücksichtigung der aktuell ungeeigneten Bereiche ca. 1.320 

ha, wobei etwa 300 ha (derzeit) nur mäßig geeignet sind, d.h. wohl nur wäh-

rend der Dispersionsphase bzw. als Rasthabitat während der Zugzeit ge-

nutzt werden. Als Bruthabitat eignen sich diese Bereiche aktuell nicht. Die 

Fläche des potenziellen, günstigen Bruthabitats beträgt somit etwa 1.020 ha. 

Davon liegen etwa 58 % in sehr guter Ausprägung vor und dürften in der 

Regel auch von Brutpaaren besiedelt sein, während 42 % nur eine gute 

Qualität aufweisen und mit geringerer Stetigkeit besetzt werden (Abbildung 

86, Tabelle 35). 
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Abbildung 84: Der Berglaubsänger im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Probeflä-
chen 5+6) Beobachtungen und daraus abgeleitete Reviere. Geobasisdaten © 
Bayerische Vermessungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 84: Beobachtungen 2015 (Punkte) und daraus abgeleitete Reviere – 

gelbe durchgezogene Linie: sicher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche 

Reviere. Rote Linie: Grenze der Probeflächen – außerhalb davon erfolgten keine gezielten 

Kartierungen. 

 

Abbildung 85: Der Berglaubsänger im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Probefläche 
8). Erklärungen s. Abbildung 84. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungs-
verwaltung 
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Abbildung 86: Habitatpotenzial des Berglaubsängers. Geobasisdaten © Bayerische Vermes-
sungsverwaltung. 

Legende zu Abbildung 86: dunkelgrün = sehr gut geeignet, hellgrün = gut geeignet, rot = 

mäßig geeignet (sonstige Flächen); Reviermittelpunkte = türkis. 

Tabelle 34: Anzahl der beobachteten Berglaubsängerreviere in den Probenflächen sowie 

Siedlungsdichte in Revieren pro 10 ha. 

Probefläche Fläche 
Reviere 

(Min.) 

Reviere 

(Max.) 
Dichte (Min) Dichte (Max) 

PF 5+6 513,4 ha 33 38 0,64 0,74 

PF 8 373,9 ha 17 19 0,45 0,51 

Gesamt 887,3 ha 50 57 0,55 0,63 

 

Tabelle 35: Verfügbare Habitatfläche des Berglaubsängers im SPA Geigelstein 

Habitateignung Sehr gut Gut Mäßig Summe 

Fläche [ha] 594,8 427,4 301,2 1323,4 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Insgesamt konnten 70-78 Reviere festgestellt werden, wobei 50-57 davon 

zumindest anteilig in den Probeflächen liegen. Diese großflächigen Sied-

lungsdichten sind vergleichbar mit jenen aus Werten die durchschnittlich für 

das wärmebegünstigte und fast durchgehend südexponierte südliche Kar-

wendel ermittelt wurden (OBERWALDER et al. 2014), nur kleinflächige Unter-

suchungen liefern in der Regel höhere Dichtewerte (vgl. BEZZEL et al. 2005, 

OBERWALDER et al. 2014). 
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Auf Basis der Bestandshochrechnung (s.u.) brüten etwa 10 % (5,2-15,9 %) 

der für Bayern geschätzten Berglaubsänger im SPA Geigelstein. Dieser Pro-

zentsatz ist wohl als zu hoch einzustufen, da die aktuelle Bestandsschät-

zung für Bayern möglicherweise zu niedrig ist (vgl. auch RÖDL et al. 2012 

und BEZZEL et al. 2005). Eine hohe Bedeutung für Bayern bzw. für den Er-

halt der Art am nördlichen Alpenrand ist jedoch evident.  

 

Aktuelle Population 

Auf Basis der Kartierungsergebnisse und der potenziell geeigneten Habitate 
wird ein Bestand von 148 bis 175 Brutpaare errechnet. Diese Werte sind 
leicht höher als die eigene Expertenschätzung (110-160 Brutpaare), scheint 

nach nochmaliger Prüfung jedoch durchaus plausibel.  

 

3.2.6.2 Bewertung 

Ein vorgegebenes Bewertungsschema existiert nicht. Die Bewertung erfolgt 

somit rein gutachterlich, wobei sich die Vorgehensweise an anderen Arten 

orientiert. 

 

POPULATIONSZUSTAND 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Siedlungsdichte  Große, vermutlich 

stabile Population 

Siedlungsdichte groß-

flächig > 0,5 BP/10ha  

A hohe Siedlungsdichte in 

günstigen Habitaten 

Bewertung der Population = A 

 

HABITATQUALITÄT (GUTACHTLICH) 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Strukturelle 

Ausstattung, 

Größe und 

Vernetzung  

Geeignete Habitate sind teil-

weise auch großflächig zu-

sammenhängend und allge-

mein gut auch mit geeigneten 

Habitaten außerhalb des SPAs 

vernetzt. 

Die strukturelle Ausstattung ist 

in den besiedelten Bereichen 

teils sehr günstig 

A  
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Bewertung der Habitatqualität = A 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Gefährdungen und 

Störungen der Vö-

gel und Habitate 

 zunehmendes Zuwachsen 

gut geeigneter Habitate 

durch Verdichtung der 

Baumbestände 

C  Schutzwaldsanie-

rung, Ziele der 

Forstwirtschaft 

 

Bewertung der Beeinträchtigungen = C 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 36: Gesamtbewertung des Berglaubsängers 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 A 

Habitatstrukturen 0,33 A 

Beeinträchtigungen 0,33 C 

Gesamtbewertung  B 
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3.2.7 Zitronenzeisig (Carduelis citrinella) 

3.2.7.1 Kurzcharakterisierung und Bestand 

A362/A623 Zitronenzeisig (Carduelis citrinella) 
 

Lebensraum/Lebensweise 

Der Zitronenzeisig ist endemisch in den Gebirgen 

Südwesteuropas inklusive der Alpen. Hier brütet er 

in der (hoch-)montanen und subalpinen Stufe 

(BAUER et al. 2005b). Bei späten Schneefällen 

weicht er in tiefere Lagen aus, nach der Brutzeit 

steigt er über die Baumgrenze in den Bereich von 

Krummholz und Matten (BAUER et al. 2005b, BEZ-

ZEL et al. 2005, SCHMID et al. 1998). Gebrütet wird 

meist geklumpt in kleinen, lockeren Kolonien (BAU-

ER et al. 2005b, BEZZEL et al. 2005).  

Sein Lebensraum sind sonnige, warme Hänge mit 

kurzrasigen, artenreichen, extensiv genutzten Wiesen oder Weiden, die von Felsen, Zwerg-

sträuchern, Latschen sowie dem lockeren, lichten oberen Rand von Nadelwäldern mit ein-

zelnen Bäumen und Baumgruppen durchsetzt sind (SCHMID et al. 1998, BAUER et al. 2005b, 

BEZZEL et al. 2005, OBERWALDER et al. 2014,). Auch auf Lichtungen und Almen innerhalb ge-

schlossener Wälder kommt er vor, anthropogene Strukturen und Schutthalden werden aber 

gemieden (BAUER et al. 2005b, OBERWALDER et al. 2014). 

Seine Nahrung sammelt er auf den Offenflächen, sie besteht aus verschiedensten Samen 

(krautige Pflanzen, Koniferen, Birken), Kätzchen und Weidenpollen, im Sommer ergänzt 

durch Insekten (BAUER et al. 2005b, BEZZEL et al. 2005). 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Die Art ist ein Endemit Zentral- und Südwesteuropas, sie ist nur zerstreut verbreitet und nicht 

häufig (BAUER et al. 2005b, BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). In Südeuropa ist sie ein Stand-

vogel, sonst ein Kurzstreckenzieher (BAUER et al. 2005b). Die bedeutendsten Vorkommen 

liegen in Spanien, den Pyrenäen, dem Zentralmassiv, den Alpen und auf Korsika (hier neu-

erdings als eigene Art Serinus corsicanus abgegrenzt) und Sardinien (BAUER et al. 2005b, 

SCHMID et al. 1998). 

In Bayern kommt der Zitronenzeisig nur in den Alpen ab einer Seehöhe von ca. 1.250 m ü. 

NHN vor, hier ist er ein spärlicher Brutvogel und nur lückig verbreitet (BAUER et al. 2005b, 

BEZZEL et al. 2005, RÖDL et al. 2012). Lokal wurden zwar Bestandsrückgänge beobachtet, 

insgesamt dürften die Bestände aber stabil sein (BEZZEL et al. 2005). Derzeit wird sein Be-

stand auf 370 – 650 Brutpaare geschätzt (RÖDL et al. 2012). 

Gefährdungsursachen 

Durch z. B. Anlage von Schipisten aber vor allem die Intensivierung der Alm- und Forstwirt-

schaft (Düngung und Herbizideinsatz auf Almen und in Forsten) wird der Lebensraum redu-

ziert und die Nahrungsgrundlage geht verloren: die ursprüngliche Pflanzendecke wird zer-

stört und durch habitatfremde Arten ersetzt, wodurch das Samenangebot stark verändert 

Abbildung 87: Zitronenzeisig  

(Foto: Hans-Joachim Fünfstück / piclease) 
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wird (BAUER et al. 2005b, BEZZEL et al. 2005). Gleichzeitig führen aber auch die Aufgabe ex-

tensiv genutzter Almen und Waldweiden, sowie die Aufforstung von Freiflächen zum Schutz 

vor Lawinen zu Habitatverlusten. Zusätzlich stellt die fortschreitende touristische Erschlie-

ßung und Nutzung Zitronenzeisig-Lebensraumes zur Brutzeit eine Gefährdung dar (BAUER et 

al. 2005b). 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung 

 Artikel 4 (2) VS-RL 

 Besonders geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 13b bb BNatschG) 

 RL By: * „nicht gefährdet“ (2016) 

 RL D.: 3 „gefährdet“ (2015) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Der Zitronenzeisig brütet am Rand von Almflächen sowie auf Zwergstrauch-

heiden und alpinen Rasen des SPA, sofern sie im ausreichenden Maß vor-

handen sind und nicht mit zu vielen Gehölzen durchsetzt sind. Dabei werden 

Teilbereiche in höherer Dichte besiedelt (z. B. Probefläche Haidenholzalm, 

Nahbereich um die Sulzigalm) während in anderen Bereichen nur verstreut 

brutbrutverdächtige Vorkommen festgestellt werden konnten (s. Abbildung 

88 bis Abbildung 90, Tabelle 37). Die niedrigsten brutverdächtigen Nachwei-

se gelangen auf etwa 1.300 m ü. NHN und stammen von der Haidenholz- 

bzw. Wuhsteinalm, die höchsten vom Tauron auf ca. 1.700 m ü. NHN. Der 

niedrigste Nachweis überhaupt stammt vom Schachenberg, wo ein nach-

brutzeitlich herumschweifender Familienverband beobachtet wurde. 

 

Tabelle 37: Brutstatus und Anzahl der beobachteten Zitronenzeisigreviere in den Probenflä-

chen sowie Siedlungsdichte in Revieren pro 10 ha.  

Zur Dichteberechnung wurden Randreviere als halbe Reviere gewertet, während bei der 

Revierzahl alle Reviere mit Anteil in der Probefläche aufgezählt sind. * davon 1 

Randrevier, ** davon 1-2 Randreviere, *** davon 3-4 Randreviere. 

Probefläche Fläche Brutstatus Reviere 
Dichte 

[Rev. / 10 ha] 

Schreck- und Sulzigalm 55,2 ha Brut wahrscheinlich 2-3* 0,3-0,5 

Rossalm  55,1 ha Brut möglich 1 0,2 

Haidenholzalm 57,2 ha Brut wahrscheinlich 4-5** 0,6-0,7 

Wuhsteinalm 43,3 ha Brut möglich 1* 0,1 

Gesamt 210,8 ha Brut wahrscheinlich 8-10*** 0,3-0,4 
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Abbildung 88: Vorkommen des Zitronenzeisigs im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets 
(Probefläche Rossalm – links und Haidenholzalm – rechts) Beobachtungen und 
daraus abgeleitete Reviere. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwal-
tung. 

Legende zu Abbildung 88: Beobachtungen 2015 (Punkte) und daraus abgeleitete Reviere – 

gelbe durchgezogene Linie: sicher eigenständige Reviere; grün punktierte Linie: mögliche 

Reviere. Rote Linie: Grenze der Probeflächen – außerhalb davon erfolgten keine vollständi-

gen Aufnahmen. 

 

Abbildung 89: Vorkommen des Zitronenzeisigs im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets 
(Probefläche Schreck- und Sulzigalm). Erklärungen s. Abbildung 88. Geobasis-
daten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 
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Abbildung 90: Vorkommen des Zitronenzeisigs im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets 
(Probefläche Wuhsteinalm). Erklärungen s. Abbildung 88, rotbraun = Grnze des 
SPA. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Insgesamt konnten 9-14 Reviere festgestellt werden, wobei mindestens 8 

davon anteilig in den Probeflächen liegen. Die höchste Dichte wurde in der 

Probefläche Haidenholzalm festgestellt (0,6-0,7 Reviere / 10 ha) die nied-

rigsten auf der Ross- bzw. Wuhsteinalm mit 0,2 bzw. 0,1 Revieren / 10 ha (s. 

Tabelle 37). Diese Werte sind im Vergleich zu anderen Siedlungsdichteun-

tersuchungen in Bayern als niedrig einzustufen. So lag die durchschnittliche 

Siedlungsdichte im bayerischen Karwendel bei 0,7 Revieren / 10 ha (COOP-

NATURA 2014). Die bekannte Abnahme der Siedlungsdichte von West nach 

Ost (BEZZEL et al. 2005) konnte also auch in dieser Untersuchung bestätigt 

werden. 

 

Aktuelle Population 

Der Gesamtbestand im SPA wird auf 12-20 BP geschätzt. Damit brüten im 

SPA „Geigelsstein“ etwa 3 % des bayerischen Zitronenzeisigbestands. Das 

Vorkommen ist somit landesweit von hoher Bedeutung. 
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3.2.7.2 Bewertung 

Ein vorgegebenes Bewertungsschema existiert nicht. Es wurde also auf das 

im Rahmen der Managementplanerstellung für das SPA „Karwendel mit Isar“ 

entwickelten Schemas zurückgegriffen.  

 

 

POPULATIONSZUSTAND 

Population Ausprägung Wertstufe Begründung 

Siedlungsdichte  0,3Rev / 10 ha  C Rahmenwert für C: 

< 0,5 Rev / 10 ha 

Bewertung der Population = C 

 

HABITATQUALITÄT 

gutachtlich: 

Habitatqualität Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Strukturelle 

Ausstattung im 

potenziellen 

Habitat 

Teils fehlen von geeigneten 

Hochstaudenfluren und 

Zwergstrauchheiden 

Die strukturelle Ausstattung ist 

in den besiedelten Bereichen 

teils sehr günstig 

B Habitatstrukturen vor-

handen, aber teils nur 

in mittlerer Qualität 

Größe und 

Kohärenz 

Teilflächen > 100 ha A Teilflächen großflächig 

und kohärent 

Trend In etwa gleichbleibend B  

Bewertung der Habitatqualität = B 

 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Merkmal Ausprägung Wert-

stufe 

Begründung 

Gefährdungen und 

Störungen der Vö-

gel und Habitate 

 Kleinflächig durch Intensi-

vierungen 

 zunehmendes Zuwachsen 

gut geeigneter Habitate 

durch Verdichtung der 

Gehölzbestände  

C Vorhanden; langfristig 

Beeinträchtigung der 

Lebensraumqualität 

insbesondere durch 

Verdichtung der Ge-

hölze als Folge von 

Nutzungsaufgabe/ re-

duzierter Beweidung 

oder auf Teilflächen 
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durch Schutzwaldsa-

nierung zu erwarten.  

Bewertung der Beeinträchtigungen =C 

 

 

GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 38: Gesamtbewertung des Zitronenzeisigs 

Bewertungsmerkmal Gewichtung Bewertung 

Populationszustand  0,34 C 

Habitatstrukturen 0,33 B 

Beeinträchtigungen 0,33 C 

Gesamtbewertung  C 
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3.3 Vogelarten des Anhangs I die nicht im Standarddatenbogen genannt 
sind 

3.3.1 Uhu (Bubo bubo) 

 

Vorkommen im Gebiet 

Innerhalb des SPAs liegt ein bekanntes Brutvorkommen, das im Rahmen 

unserer Kartierungen als besetztes Revier bestätigt werden konnte. Der tra-

ditionelle Rufplatz befindet sich im Norden des Gebiets am Weitlahnerkopf. 

Ein weiteres Vorkommen befindet sich im Priental außerhalb des SPA an 

bzw. in der Nähe der Schlossrinnwände (Abbildung 91).  

 

 

Abbildung 91: Nachgewiesene Uhu-Vorkommen 2015. Geobasisdaten © Bayerische Ver-
messungsverwaltung. 

 

Bedeutung des Gebiets für den Erhalt der Art 

Durch das bekannte, offensichtlich regelmäßig besetzte Brutvorkommen und 

die Vielzahl potenziell für Bruten geeigneter Felsen und Bereiche, ist das 

SPA für die Art bedeutend. 

 

Aktuelle Population 

Der Bestand beläuft sich auf ein Brutpaar. 
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3.4 Zugvögel nach Artikel 4 (2) VS-RL die nicht im Standarddatenbogen ge-
nannt sind  

 

Im Rahmen der Kartierungen wurde versucht für jede Brutvogelart des SPAs 

zumindest einen möglichst hochwertigen Brutzeitnachweis zu erbringen. Ei-

nen Überblick darüber zeigt die nachstehenden Tabelle 39. Für die genann-

ten Arten erfolgt keine Bewertung und Maßnahmenplanung. 

 

Tabelle 39: Im Gebiet vorkommende Zugvögel nach Artikel 4 (2) der VS-RL.  

Status: BNW = Brut nachgewiesen, BW = Brut wahrscheinlich, Bm = Brut möglich, NG = 

Nah-rungsgast (Brutvogel der Umgebung. Bestandsangaben werden nur für 

ausgewählte Arten gemacht) 

EU-

Code 

Artname 

deutsch 

Artname 

wiss. 

Brut-

status 

Vorkommen / Bestand 

im SPA 

A053 Stockente Anas platyrhynchos BNW 1-3 BP; 
an Tiroler Achen 

A085 / 

A899 

Habicht Accipiter gentilis Bm / 
NG 

1 Randrevier 

A086 / 

A898 

Sperber Accipiter nisus BNW 1-2 Reviere 

A087 Mäusebussard Buteo buteo BW 2-3 Reviere; 
im Prien- und 
Achental 

A096 Turmfalke Falco tinnuculus BW 2-3 Reviere; 
Rossalm (Tauron), 
Niederkaser-
Mühlhördl und Wuh-
steinalm 

A155 Waldschnepfe Scolopax rusticola BW 5-9 balzende Männ-
chen wurden 2015 
beobachtet 

A168 Flussuferläufer Actitis hypoleucos BW 1-2 BP, 
nur an der Tiroler 
Achen 

A208 / 

A687 

Ringeltaube Columba palumbus BW Relativ häufig 

A212 Kuckuck Cuculus canorus Bm  

A219 Waldkauz Strix aluco BW 12-17 BP 
tiefer gelegene Wäl-
der 
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A221 Waldohreule Asio otus  Mind. 3 Reviere 
In der Almregion 
über der Waldgren-
ze 

A235 / 

A866 

Grünspecht Picus viridis BW 4-8 Reviere, 
wärmegetönte Wäl-
der bis in die Almre-
gion 

A237 / 

A658 

Buntspecht Dendrocopos major BW Zerstreut in allen 
Wäldern des Ge-
biets 

A240 / 

A869 

Kleinspecht Picoides minor Bm / 
NG 

1 Randrevier 

A256 Baumpieper Anthus trivialis  BW > 50-80 BP, 
Almen mit Bäumen 
und lichter Wald 

A261 Gebirgsstelze Motacilla cinerea BNW v. a. an Tiroler 
Achen gute Bestän-
de, vereinzelt an an-
deren Bächen im 
Gebiet 

A262 Bachstelze Motacilla alba BW v. a. an Tiroler 
Achen und um Al-
mgebäude 

A264 Wasseramsel Cinclus cinclus BW Hohe Dichte an der 
Tiroler Achen, ve-
reinzelt an anderen 
Bächen im Gebiet 

A265 / 

A676 

Zaunkönig Troglodytes troglo-

dytes 
BNW
a 

häufig 

A266 Heckenbraunelle Prunella modularis BNW Häufig in der La-
tschenzone 

A269 Rotkehlchen Erithacus rubecula BNW häufig 

A273 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BNW Häufig im felsigen 
Bereichen und an 
Almgebäuden 

A282 Ringdrossel Turdus torquatus BNW Häufig im lichten 
Wald und an der 
Waldgrenze bis in 
die Krummholzbe-
reiche 
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A283 Amsel Turdus merula BNW Mäßig häufig 

A284 Wacholderdrossel Turdus pilaris   

A285 Singdrossel Turdus philomelos BNW häufig 

A287 Misteldrossel Turdus viscivorus BNW Nicht selten 

A308 Klappergrasmücke Sylvia curruca BW Verbreitet in der La-
tschenzone 

A309 Dorngrasmücke Sylvia communis Bm 1 singendes Männ-
chen oberhalb der 
Haidenholzalm 

A311 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BNW Häufig in tieferen 
Lagen, bis an die 
Waldgrenze 

A314 Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix Bm < 10 Reviere 
 in älteren Buchen-
wäldern  

A315 / 

A572 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BW Nicht selten 

A316 Fitis Phylloscopus trochilus BW v. a. in Latschen-
gebüschen, verein-
zelt im Auwald an Ti-
roler Achen  

A317 Wintergoldhähn-

chen 

Regulus regulus BNW Häufig v. a. in den 
Nadelholz-
dominierten Wäldern 

A318 Sommergoldhähn-

chen 

Regulus ignicapilla BW Vereinzelt bis ca. 
1.100 m. ü. NHN 

A319 Grauschnäpper Muscicapa striata BW Nahe des Talgrunds 
v. a. an den Flüssen 

A322 Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca BW lichter Wald mit alten 
Bergahorn-
Einzelbäumen 

A325 / 

A493 

Sumpfmeise Poecile palustris Bm Selten an Prien und 
Tiroler Achen 

A326 / 

A492 

Weidenmeise Poecile montana BW mäßig häufig 

A327 Haubenmeise Lophophanes crista-

tus 
BNW Zerstreut 
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A328 / 

A472 

Tannenmeise Periparus ater BNW häufig 

A329 Blaumeise Cyanistes caeruleus BW v. a. an Tiroler 
Achen 

A330 Kohlmeise Parus major BNW häufig 

A332 Kleiber Sitta europaea BNW mäßig häufig 

A334 Waldbaumläufer Certhia familiaris BNW häufig 

A342 Eichelhäher Garrulus glandarius BW mäßig häufig 

A344 Tannenhäher Nucifraga caryocatac-

tes 
BW  

A345 Alpendohle Pyrrhocorax graculus BW 3 BP 
Brutstandorte ver-
mutlich an Rossal-
penkopf 

A349 Rabenkrähe Corvus corone corone Bm  

A350 Kolkrabe Corvus corax BNW 4 BP 

A359 / 

A657 

Buchfink Fringilla coelebs BW häufig 

A365 / 

A478 

Erlenzeisig Carduelis spinus Bm selten 

A366 / 

A476 

Hänfling Carduelis cannabina BW 5-15 BP, 
Zerstreut in der Alm-
region 

A368 / 

A474 

Birkenzeisig Carduelis flammea BNW Vereinzelt in der 
Krummholzzone und 
an der Waldgrenze 

A369 Fichtenkreuzsch-

nabel 

Loxia curvirostra BW  

A372 Gimpel Pyrrhula pyrrhula Bm zerstreut 

 

Für einige der in Tabelle 39 aufgeführten Charakterarten des Gebiets erfolgt 

noch eine kurze Beschreibung, jedoch keine Bewertung und Maßnahmen-

planung. 

 

 A 155 Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 

 Insgesamt wurden in 8 Bereichen Waldschnepfen beobachtet. Es konn-

ten zumindest 5-9 balzfliegenden Männchen zugeordnet werden. Da nur 
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einige Bereiche zu einer für Erhebungen günstigen Tages- und Jahres-

zeit begangen wurden, dürfte die Population deutlich größer sein. Sied-

lungsdichteerhebungen dieser Art sind extrem aufwändig.  

 

Abbildung 92: Nachweise von Waldschnepfen 2015. Geobasisdaten © Bayerische 
Vermessungsverwaltung. 

 

 A168 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) 

 An der Tiroler Achen brütet zumindest ein Paar in der Nähe der Grenze 

zu Österreich, wobei unklar ist, ob das Nest im oder außerhalb des Vo-

gelschutzgebiets liegt. Möglicherweise besteht flussabwärts im SPA ein 

weiteres Brutvorkommen. 

 
Abbildung 93: Nachweise von Flussuferläufern 2015 (rot: balzendes Paar, gelb rufen-

des Individuum). Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung. 

 

 A219 Waldkauz (Strix aluco) 

 In den laubholzdominierten Wäldern bis 1.200 m. ü. NHN ist der Wald-

kauz im SPA weit verbreitet und häufig. Im Rahmen der Kartierungen 
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wurden 13 Reviere nachgewiesen, die Populationsgröße im SPA dürfte 

etwa 20 Brutpaare betragen.  

 

Abbildung 94: Nachgewiesene Reviere von Waldkäuzen (rote Karos: 2015, orange 

Punkte: 2016). Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung.A221 Wal-

dohreule (Asio otus) 

 Anfang Mai 2015 konnten auf Almen an drei verschiedenen Stellen (Karl-

alm, oberhalb Wirtsalm und zwischen Haidenholzalm und Weitlahner-

kopf) rufende Waldohreulen beobachtet werden. Ob es hier auch zu (re-

gelmäßigen) Bruten kommt, ist unklar, scheint in Jahren mit hoher 

Kleinsäugerdichte aber möglich und ist in dieser Seehöhe bemerkens-

wert. 
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Abbildung 95: Nachweise von Waldohreulen 2015. Geobasisdaten © Bayerische Ver-
messungsverwaltung. 

 

 A235 Grünspecht (Picus viridis) 

 Auf Almflächen und in tiefgelegenen lichten Wäldern im Achental konnten 

drei bis vier Reviere nachgewiesen werden. Im Aschental gelangen hin-

gegen keine Nachweise. 

 

 A256 Baumpieper (Anthus trivialis) 

 Der Baumpieper ist in den durchbrochenen Wäldern und vor allem an 

den Bestandsrändern zu den Almflächen ein verbreiteter und häufiger 

Brutvogel. Es konnten 22 Reviere nachgewiesen werden, der Brutbe-

stand dürfte mindestens doppelt so hoch sein.  

 

 A264 Wasseramsel (Cinclus cinclus) 

 Die Wasseramsel besiedelt vor allem die Tiroler Achen. Vier Brutreviere 

konnten nachgewiesen werden. 

 

 A282 Ringdrossel (Turdus torquatus) 

 Die Ringdrossel besiedelt die Wälder der oberen montanen und subalpi-

nen Zone. Sie ist im Gebiet oberhalb von etwa 1.250 m. ü. NHN verbrei-

tet und häufig. Siedlungsdichten wurden keine erhoben, auf Basis einer 

vorsichtigen, groben Einschätzung der Bestände durch die Kartierer wird 

angenommen, dass zumindest über 1 % des in Bayern brütenden Be-

stands innerhalb der Grenzen des SPA Geigelstein brüten. 

 

 A308 Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

 Die Klappergrasmücke ist ein relativ häufiger, verbreiteter Brutvogel der 

Latschengebüsche. Siedlungsdichten wurden keine erhoben, Nachweise 

gelangen über das gesamte Gebiet verteilt. 

 

 A309 Dorngrasmücke (Sylvia communis) 

 Als eine Besonderheit wurde am 1. Juli 2016 ein singendes Männchen in 

der durchbrochenen Buschvegetation zwischen Haidenholzalm und 

Rossalmkopf auf 1.600 m. ü. NHN festgestellt. 

 

 A310 Gartengrasmücke (Sylvia borin) 

 Die Gartengrasmücke ist ein seltener, verstreut im Gebiet vorkommender 

Brutvogel der Grünerlengebüsche. Nachweise gelangen an drei Stellen 

zwischen 1.200 und 1.700 m. ü. NHN. 
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 A322 Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

 Der Trauerschnäpper hat punktuelle Vorkommen im Aschental in Höhen 

zwischen 1.000 und 1.350 m. ü. NHN. Sehr alte Einzelbäume (oft Berg-

ahorn) sind wichtige Elemente im Habitat. Es konnten vier Reviere nach-

gewiesen werden. 

 

 A345 Alpendohle (Pyrrhocorax graculus) 

 Die Art brütet in den höhlenreichen Abbrüchen des Rossalpenkopfs und 

südlich der Karlalm. Weitere geeignete Höhlen befinden sich nördlich und 

südlich des Geigelsteins, an den Nordabbrüchen des Taurons und um 

den Breitenstein. Vier zur Brut schreitende Paare konnten nachgewiesen 

werden, die Anzahl der maximal simultan beobachteten Individuen betrug 

14.  
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4 Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Biotope 
und Arten 

In der Alpen-Biotopkartierung sind im Gebiet rund 1.020 ha erfasst (31,8 %). 

Folgende Biotoptypen treten in größerer Fläche auf: Alpine Rasen, Mager-

weiden, Borstgrasrasen, Magerrasen, Fels, Schutt, Latschengebüsch. Einen 

geringeren Flächenumfang haben: Extensivgrünland, unverbaute Bä-

che/Flüsse, Flachmoor, Hoch- und Übergangsmoor, Kiefern-/Buchenwald 

thermophil und alpine Hochstaudenfluren (Tabelle 1). 

 

Ferner sind die für das innerhalb des SPA-Gebietes liegenden FFH-Gebiet 

„Geigelstein und Achentaldurchbruch“ gemeldeten Lebensräume von be-

sonderer Relevanz: 

 

Tabelle 40: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (mit Leitarten) laut SDB 

2016.  

EU-

Code 
Lebensraumtyp Leitarten Prioritär* 

3220 Alpine Flüsse mit krautiger 

Ufervegetation 

Flussuferläufer 

Koppe, Forelle, Äsche 

Spezialisiert Laufkäferarten 

 

3240 Alpine Flüsse mit Ufergehöl-

zen von Salix elaeagnos 

Fitis 

Koppe, Forelle, Äsche 

 

4060 Alpine und boreale Heiden Birkhuhn, Zaunkönig, Hecken-

braunelle, Klappergrasmücke 
 

4070* Buschvegetation mit Pinus 

mugo und Rhododendron 

hirsutum – Mugo-

Rhododendretum hirsuti 

Birkhuhn, Zaunkönig, Hecken-

braunelle, Klappergrasmücke, 

Birkenzeisig 

Ja 

6150 Boreo-alpines Grasland auf 

Silikatsubstraten 

Bergpieper  

6170 Alpine und subalpine Kalkra-

sen 

Bergpieper 

Bergweißling (Pieris bryoniae) 

 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

der planaren und montanen 

bis alpinen Stufe 

  

7120 renaturierungsfähige degra-

dierte Hochmoore 
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EU-

Code 
Lebensraumtyp Leitarten Prioritär* 

7220* Kalktuffquellen – Cratoneuri-

on 

v. a. spezialisierte Schnecken ja 

7230 kalkreiche Niedermoore   

8120 Kalk- und Kalkschiefer-

schutthalden der montanen 

bis alpinen Stufe – 

Thlaspietea rotundifolii“)  

Alpenbraunelle  

8210 Kalkfelsen mit Felsspalten-

vegetation 

Steinadler, Wanderfalke, Fel-

senschwalbe, Alpenbraunelle 
 

9130 Waldmeister-Buchenwald – 

Asperulo-Fagetum 

Waldkauz, Grau-, Schwarz- 

und Weißrückenspecht, Wald-

laubsänger, Zwergschnäpper, 

Blaumeise 

 

9180* Schlucht- und Hang-

mischwälder – Tilio-Acerion 

Haselhuhn ja 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus gluti-

nosa und Fraxinus excelsior 

– Alno-Padion, Alnion in-

canae, Salicion albae 

Zaunkönig, Mönchsgrasmü-

cke, Fitis, Grauschnäpper, 

Sumpfmeise 

ja 

9410 Montane bis alpine boden-

saure Fichtenwälder – Vac-

cinio-Piceetea 

Auerhuhn, Sperlingskauz, 

Dreizehenspecht, Ringdrossel, 

Wintergoldhähnchen 

 

 

Erhaltungs- und Schutzziele im FFH-Gebiet „Geigelstein und Achental-

durchbruch“ betreffen die Arten Gelbbauchunke, Alpenbock und Frauen-

schuh sowie die natürlichen oder naturnahen Lebensräume. 

 

Tabelle 41: Im Gebiet vorkommende Arten nach Anhang II laut SDB 2016.  

EU-

Code 

Artname 

deutsch 

Artname 

wiss. 

Vorkommen / Bestand 

im SPA 

1193 Gelbbauchunke Bombina variegata  

1087* Alpenbock Rosalia alpina  

1902 Frauenschuh Cypridepedium cal-

ceolus 
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5 Gebietsbezogene Zusammenfassung 

5.1 Bestand und Bewertung der Vogelarten der Anhänge I und 4 (2) VS-RL 

 

Vogelarten des Anhang I: 

Tabelle 42: Im SPA vorkommende Vogelarten gem. Anhang I der VS-RL und deren Bewer-

tung 

EU-Code 
Artname 

deutsch 

Artname 

wiss. 

Anzahl 

der Re-

viere 

Bewertung 

 
Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutz-Richtlinie gemäß SDB 

A091 Steinadler Aquila chrysaetos 1 B 

A103 / 

A708 

Wanderfalke Falco peregrinus 
0 

B 

A104 Haselhuhn Bonasa bonasia 14 – 25 B 

A107 / 

A409 

Birkhuhn Tetrao tetrix tetrix 
41 Hähne 

B 

A108 / 

A659 

Auerhuhn Tetrao urogallus 
k.A.* 

B 

A217 Sperlingskauz Glaucidium passeri-

num 
15 – 25 

A 

A223 Raufußkauz  Aegolius funereus 17 – 22 A 

A229 Eisvogel Alcedo atthis 0 D 

A234 Grauspecht Picus canus 8 – 13 B 

A236 Schwarzspecht Dryocopus martius 7 – 9 B 

A239 Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos 20 – 27 A 

A241 Dreizehenspecht Picoides tridactylus 23 – 32 A 

A320 Zwergschnäpper Ficedula parva 0 - 4 C 

 

* Von den 238 im Gelände kontrollierten Inventurpunkten (IP) konnten an 10 

Punkten (= 4,2 %) Artnachweise erbracht werden. Der Bestand im Gebiet 

dürfte bei 20-34 „Revieren“ liegen.  
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Zugvögel nach Artikel 4 (2) VS-RL: 

Tabelle 43: Im SPA vorkommende Zugvögel nach Artikel 4 (2) der VS-RL und deren Bewer-

tung 

EU-Code 
Artname 

deutsch 

Artname 

wiss. 
Bewertung 

Zugvögel nach Artikel 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie gemäß Anlage 2 der bayerischen 

Natura 2000-Verordnung 

A070 / 

A654 

Gänsesäger Mergus merganser 
C 

A250 / 

A737 

Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris 
C 

A259 Bergpieper Anthus spinoletta B 

A267 Alpenbraunelle Prunella c. collaris B 

A313 Berglaubsänger Phylloscopus bonelli B 

A362 / 

A623 

Zitronenzeisig  Carduelis citrinella  
C 
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5.2 Gebietsbezogene Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Verlust von Totholz und Biotopbäumen 

Viele der im Gebiet vorkommenden Schutzgutarten (Spechte, Eulen, Zwerg-

schnäpper, Gänsesäger) sind auf größere Mengen von Totholz und Biotop-

bäumen angewiesen, die in den meisten Bereichen des SPAs auch reichlich 

vorhanden sind. Insbesondere Altholzbestände stellen besonders wertvolle 

Flächen mit guter struktureller Ausstattung für die genannten Vogelarten dar. 

Die Erhaltung der Totholz- und Biotopbaumanteile im Gesamtgebiet ist von 

großer Bedeutung, um diesen Arten ausreichend große Habitate zur Verfü-

gung zu stellen. Abgestorbene Bäume, von denen keine Waldschutzgefahr 

mehr ausgeht, sollten als Habitatbäume stehen bleiben. Auch bei zukünfti-

gen Pflegemaßnahmen und Durchforstungen sowie bei der Vergabe von 

Brennholzlosen sollte dies unbedingt berücksichtigt werden. 

 

Störungen durch touristische Nutzung 

Verschiedene Arten sind empfindlich gegenüber Störungen durch Wanderer, 

Schneeschuhgänger, Tourengeher etc. Besonders problematisch sind für 

Raufußhühner Störungen im Winter. Sie können zu Energieengpässen füh-

ren, da die bei der Flucht eingesetzte Energie durch die vergleichsweise 

minderwertige Winternahrung kaum ausgeglichen werden kann. Wiederholte 

Störungen können zu einer Schwächung der Tiere oder in strengen Wintern 

sogar zu deren Tod führen. Auch Störungen zur Balzzeit können indirekt 

Einfluss auf die Vermehrung haben. Wird z. B. durch Skiläufer abseits der 

Pisten der Balzbetrieb gestört, werden unter Umständen die Hennen nicht 

zeitgerecht begattet und schreiten damit nicht zur Brut. 

 

Der Geigelstein mit seinen umliegenden Gipfeln und Almen ist ein beliebtes 

und stark frequentiertes Ausflugsziel während des gesamten Jahres. Dabei 

bewegen sich die meisten Besucher auf relativ wenigen Wegen und Routen. 

Dies ermöglicht es einer Reihe störungsempfindlicher Arten (Raufußhühner, 

Steinadler, Waldschnepfe) trotz dieser intensiven Freizeitnutzung in hoher 

Dichte erfolgreich im Gebiet zu brüten. Dies ist u.a. auch auf die bestehende 

Betretungsregelung und erfolgreiche Besucherlenkung zurückzuführen. Die-

se ist also konsequent weiter zu verfolgen, bestehende Defizite sind zu ver-

bessern.  

 

Extensivierungen und Intensivierungen 

Extensiv bewirtschaftete Almflächen sind wichtige Habitate von Birkhuhn, 

Bergpieper und Zitronenzeisig. Nutzungsaufgabe führt mittel- bis langfristig 

zu Verbuschung aber auch schon kurz- bis mittelfristig zu deutlichen Verän-

derungen in der Krautschicht bzw. zum Verlust von offenen Rohbodenstellen 

und damit zu einer deutlichen Habitatverschlechterung. Demgegenüber führt 



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Gebietsbezogene Zusammenfassung  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 176 

eine Intensivierung der Bewirtschaftung, insbesondere Düngung und bzw. 

oder Verringerung des vielfältigen Bodenreliefs, aber auch großflächige 

Schwendungen schon kurzfristig zu Habitatentwertung. 

Die Weidenutzung und Pflege sollte die Entwicklung großflächig dichter Ge-

hölzbestände verhindern, die Entwicklung kleiner, gut mit dem Offenland 

verzahnter Buschgruppen und Einzelbäume jedoch zulassen bzw. fördern. 

Vereinzelte Trittschäden, die Rohbodenstellen offenlegen, sollen auftreten, 

großflächig vegetationsfreie Flächen sind jedoch zu verhindern. Auch eine 

Durchmischung von relativ intensiven und extensiveren Bereichen ist für den 

Arterhalt der Schutzgüter günstig. 

 

 

Abbildung 96: Beweideter Bereich mit günstiger Habitatvielfalt für das Birkhuhn (Foto: Jörg 
Oberwalder). 

 

Zäune in Raufußhuhnlebensräumen 

Für alle Raufußhuhnarten entsteht durch Wildschutzzäune, Weidezäune u.ä. 
ein hohes Tötungs- und Verletzungsrisiko, da diese Hindernisse im Flug oft 
nicht oder zu spät erkannt werden. Insbesondere nicht mehr benötigte Zäune 
müssen entfernt werden, neue Zäune möglichst vermieden oder ausreichend 
gekennzeichnet werden.  
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5.3 Zielkonflikte und Prioritätensetzung 

Zwischen den verschiedenen Vogelarten, die in diesem Plan behandelt wer-

den, sind keine nennenswerten Zielkonflikte erkennbar.  

Mögliche Konflikte mit den Lebensraumtypen und Arten des flächenidenti-

schen FFH-Gebiets 8239-372 „Geigelstein und Achentaldurchbruch“ bedür-

fen insbesondere in Bezug auf Birkhuhn und Lebensraumtypen des Offen-

landes und der Buschvegetation einer Prüfung bzw. einer Abstimmung. Hier 

können folgende mögliche Konflikte vorab angesprochen werden. Fallweise 

erfolgt auch eine Empfehlung für die Prioritätensetzung: 

 Birkhuhn versus Offenland-, Busch- und Waldhabitate (6150, 6170. 4060, 

*4070, 9410): 

Optimalhabitate der Birkhühner zeichnen sich durch ein Mosaik ver-

schiedener Offenlandlebensräume (Rasen, Heiden) und Gehölze (Lat-

schen- und Grünerlengebüsche, kleine Baumgruppen oder sehr locker 

bestockte Wälder auf Grenzstandorten aus. Die Aufrechterhaltung der 

Offenlandanteile in diesen Komplexen setzt oftmals Pflegemaßnahmen 

(Beweidung, Weidepflege, lokale Schwendungen) voraus. Dabei ist da-

rauf zu achten, dass keine großflächigen gleichförmigen Einheiten, keine 

zu starke verdichteten Latschen- oder Baumbestände und auch keine 

scharfen Übergänge zwischen verschiedenen Lebensraumtypen entste-

hen. Unter dieser Voraussetzung sind keine Zielkonflikte zwischen Birk-

huhn und den oben angeführten FFH-Lebensraumtypen zu erwarten. 

 

 

 Felsbrüter (v. a. Alpenbraunelle) versus Waldhabitate (9130, *9180, 

9410): 

Hohe Baumbestände unterhalb von mehr oder minder senkrechten Fels-

wänden können im Einzelfall die Habitateignung für Felsbrüter reduzie-

ren, im Extrem sogar zur Aufgabe von Brutstandorten führen. Im SPA be-

trifft dies eventuell die Felsbereiche oberhalb der Aschentalalm. Hier ist 

ein behutsames Freistellen der Felsabbrüche als Entwicklungsmaßnah-

me für die Alpenbraunelle wünschenswert. In dem kleinen Schluchtwald 

bei der unteren Aschentalalm sollte aber auch zum Schutz des im Gebiet 

seltenen und dort brütenden Trauerschnäppers nicht eingegriffen wer-

den. Alte Ahornbäume sind ebenfalls prinzipiell zu erhalten. 

 

 

 

 

Bei der Planerstellung wurden mögliche Zielkonflikte mit dem FFH-Managementplan 

im Rahmen der Maßnahmenplanung aufgelöst. 
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5.3.1 Natura 2000 und Schutzwaldmanagement 

Allgemein: 

Die im Managementplan vorgeschlagenen Maßnahmen haben die Erhaltung 

bzw. Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände aller vorkommenden 

Lebensraumtypen und Arten zum Ziel. Im Offenland ist es die überwiegend 

durch extensive Nutzung entstandene Vielfalt an Arten und Lebensgemein-

schaften. Laufenden Entwicklungen durch Brache und durch die weitere Zu-

nahme von Gehölzen, die zu einer Gefährdung von Schutzgütern führen, 

soll entgegengesteuert werden. 

 

Durch die Maßnahmenplanung absehbare Zielkonflikte insbesondere zwi-

schen einzelnen Schutzgütern und dem Schutz vor Naturgefahren werden 

nachfolgend behandelt. 

 

Zielkonflikte können sich zwischen den Sanierungszielen und Erhaltungszie-

len der Natura 2000-Schutzgüter (Lebensraumtypen gem. FFH-RL sowie 

FFH Anhang II- und SPA Arten) in Lebensräumen mit offenem oder halbof-

fenem Waldcharakter oder im Übergang zum Offenland ergeben. Maßnah-

men der Schutzwaldsanierung können zur Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der betroffenen Schutzgüter führen. Ebenso können Maß-

nahmen zur Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien (Managementpla-

nung) die Schutzwirkung der Schutzwälder verschlechtern. Solche Maß-

nahmen können je nach Grad der Auflichtung auch eine Rodung i.S. des 

BayWaldG darstellen.  

Im Rahmen der Schutzwaldsanierung auf den Sanierungsflächen nötige Tä-

tigkeiten sind vor ihrer Durchführung in ihren Auswirkungen auf die Natura 

2000-Schutzgüter abzuschätzen. 

Folgende Maßnahmen der Schutzwaldsanierung, die den Erhaltungszielen 

dienen oder offensichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen erwarten 

lassen, werden beispielhaft aufgeführt: 

• Einleitung und Sicherung der Verjüngung in Waldbeständen, besonders 

auf degradierten Standorten 

• Ordnungsgemäße Jagdausübung 

 

Schutzwaldsanierungsmaßnahmen insbesondere auf Offenland-

Schutzgütern nach FFH-Richtlinie sowie in bedeutenden Lebensräumen des 

Birkhuhns (exemplarisch für andere Schutzgüter nach der VS-RL) können 

damit je nach Umfang und möglicher Betroffenheit von Natura 2000-

Schutzgütern Projekte im Sinne des FFH-Rechtes sein. Hierzu ist eine ein-

zelfallweise Betrachtung notwendig. Es finden die Vorschriften von 

BNatSchG i.V.m. BayNatSchG entsprechend Anwendung. Bezüglich der 
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Prüfung der Projekteigenschaft wird auf die gemeinsame Vereinbarung 

„Schutzwaldsanierung und Natura 2000“ (Ziffer 3a) verwiesen. 

 

Sofern eine erhebliche Beeinträchtigung auf geschützten Flächen nach § 30 

BNatSchG i.V.m. Art 23 BayNatSchG nicht ausgeschlossen werden kann, ist 

eine weitere Prüfung und Abstimmung erforderlich (vgl. auch nachfolgend 

Abstimmung und Konfliktlösung). 

 

Abstimmung und Konfliktlösung: 

Um bei der Umsetzung des Schutzwaldsanierungsprogramms und des Natu-

ra 2000-Managements Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen, erfolgt eine 

enge Zusammenarbeit zwischen der Forst- und Naturschutzverwaltung. Die 

Fachstellen für Schutzwaldmanagement wurden daher bei der Erstellung 

des Natura 2000-Managementplans eingebunden. 

 

Im Gebiet „Geigelstein“: 

Schutzwald-Management Maßnahmen in lichten, halboffenen Wald-

Vogellebensräumen: 

Maßnahmen des Schutzwald-Managements und die Fortführung der bishe-

rigen naturnahen Waldbehandlung beinhalten grundsätzlich wenig Konflikt-

potential mit den vorgegebenen Erhaltungszielen, sofern der lichte Wald-

Charakter und fließende Übergänge von Wald zu Offenland erhalten blei-

ben. Im Zusammenhang mit der Einbringung von Sanierungspflanzen ist je-

doch eine Abschätzung der Verträglichkeit mit dem forstlichen Gebietsbe-

treuer anzustellen.  

Sanierungsmaßnahmen und Lebensraumtypen des Offenlandes: 

Konflikt: Bepflanzungsmaßnahmen sowie die Anlage von Verbauungen in 

Lebensräumen von Offenland-Vogelarten können eine Beeinträchtigung die-

ser Habitate darstellen und in Widerspruch zu den Erhaltungszielen für Of-

fenland-Arten stehen.  

Diskussion und Lösung: Solche Maßnahmen sind auf ihre Projekt-

eigenschaft im Sinne der Gemeinsamen Vereinbarung hin abzuschätzen. 

Vor der Umsetzung ist ggf. einzelfallweise mit den zuständigen Naturschutz-

behörden abzustimmen und planungsrechtlich auch auf der Grundlage wei-

terer bestehender Rechtsvorschriften abzuwägen und nach einvernehmli-

cher Priorisierung zu entscheiden. Wenn die Maßnahmen zu einer erhebli-

chen Beeinträchtigung der betroffenen Offenland-Vogelarten führen können, 

kann für die Schutzwaldsanierung eine VA/VP erforderlich sein (LfU & LWF 

2010). 
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6 Vorschlag f. d. Anpassung der Gebietsgrenzen und 
des Standarddatenbogens 

Um eine besetzte Horstwand des Wanderfalken in das SPA integrieren zu 

können, wäre eine Gebietserweiterung im Nordwesten notwendig („Über-

hängende Wand“). Weitere Grenzanpassungen erscheinen fachlich derzeit 

nicht notwendig. 

In einer Neufassung des Standarddatenbogens kann auf eine Nennung des 

Eisvogels verzichtet werden – ansonsten ist die Population mit „D“ (nicht 

signifikant) einzustufen.  

Uhu, Waldschnepfe, Flussuferläufer, Baumpieper, Ringdrossel und Al-

pendohle sind Arten der Vogelschutzrichtlinie bzw. wichtige Charakterarten. 

Die jetzt im Gebiet genannten Arten decken die wichtigsten Lebensraumty-

pen ab. Wenn die oben genannten Arten mit signifikanten Poulationen vor-

kommen, sollten sie im SDB nachbenannt werden  
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Irlacher, F. (Schleching): Mündliche Mitteilung zum Vorkommen ausgewähl-

ter Vogelarten im SPA-Gebiet. 

Lentener, R. (Amt der Tiroler Landesregierung): Mündliche Mitteilung zum 

Nicht(!)-Vorliegen relevanter Daten zu Vorkommen von Zielarten aus der in 

Österreich angrenzenden Region. 

Mandl, W. (Chieming): Mündliche Mitteilung zum Vorkommen ausgewählter 

Vogelarten im SPA-Gebiet. 

Mieslinger, N.: Mündliche Mitteilung zum Vorkommen ausgewählter Vogelar-

ten im SPA-Gebiet. 

Schweiger, C. (Marquartstein): Mündliche Mitteilung zum Vorkommen des 

Birkhuhns im SPA-Gebiet. 

Weber, M. (Grassau): Mündliche Mitteilung zum Vorkommen ausgewählter 

Vogelarten im SPA-Gebiet. 

Wölfl, F. (Aschau): Mündliche Mitteilung zum Vorkommen ausgewählter Vo-

gelarten im SPA-Gebiet. 
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7.4 Forstliche Kartenwerke 

Standortskarte im Maßstab 1:10.000 des Forstbetriebes Rothenkirchen 

(Staatswald) 

Forstbetriebskarte im Maßstab 1:10.000 des Forstbetriebes Rothenkirchen 

(Staatswald) 

Waldfunktionskarte im Maßstab 1:50.000 
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 Anhang 

 Abkürzungsverzeichnis 

 Glossar 

 Termine der Öffentlichkeitsveranstaltungen 

 gemeinsame Vereinbarung „Schutzwaldsanierung und Natura 2000“ vom 
09.10.2015 

 Standard-Datenbogen (Stand 2016) 

 Auszug Anlage 2 zu § 1 Nr. 2 BayNat2000V (Stand 2016) 

 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Durchbruchstal der Tiroler Achen“ vom 
16 März 1982 

 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Geigelstein“ vom 6 Mai 1991 

 

 Karten zum Managementplan – Maßnahmen 

 Karte 1: Übersichtskarte 

 Karte 2.3: Bestand und Bewertung der Vogelarten aus Anhang I bzw. Art. 4 der VS-

Richtlinie 

 Karte 3.3: Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für die Vogelarten aus 

Anhang I bzw. Art. 4 der VS-Richtlinie 
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Abkürzungsverzeichnis 

AA Arbeitsanweisung zur Fertigung von Managementplänen für 

Waldflächen in Natura 2000-Gebieten (siehe Literaturverzeich-

nis) 

ABSP Arten- und Biotopschutzprogramm 

AELF Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

AHP Artenhilfsprogramm 

AöR  Anstalt des öffentlichen Rechts 

ASK LfU- Artenschutzkartierung LFU 

ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographische Informationssystem 

BArtSchV  Bundesartenschutzverordnung  

BayNatSchG  Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft 

und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutz-

gesetz) vom 23.02.2011 

BayNat2000V  Bayerische Natura 2000-Verordnung 

BaySF  Bayerische Staatsforsten  

BayStMELF  Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten 

BayStMUG  Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 

BayWaldG  Bayerisches Waldgesetzt 

BfN  Bundesamt für Naturschutz 

bGWL  besondere Gemeinwohlleistungen im Staatswald (siehe 

Glossar) 

BNatschG  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz) vom 29.07.2009 

BNN-Projekt  BayernNetz Natur-Projekt 

BP  Brutpaar(e). Diese Abkürzung wird z. B. in den Tabellen „Sta-

tus“ und „Bedeutung des Bestands für den Erhalt der Art“ in den 

Artkapiteln verwendet  

EU-ArtSchV  EU-Artenschutzverordnung (siehe Glossar) 

FBK  Forstbestandskarte der Bayerischen Staatsforsten 

FFH-RL  Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (siehe Glossar unter FFH-

Richtlinie) 

FIS-Natur  Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz 



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Anhang  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 191 

GemBek  Gemeinsame Bekanntmachung zum Schutz des Europäischen 

Netzes Natura 2000 v. 04.08.2000 (Nr. 62-8645.4-2000/21) 

(AllMBl. 16/2000 544-559) 

ha  Hektar (Fläche von 100 x 100 m) 

HNB  Höhere Naturschutzbehörde (an der Regierung) 

IP Inventurpunkt 

Juv juvenil, (Kindheits- und Jugendstatdium) 

KULAP  Kulturlandschaftsprogramm 

LANA Arbeitsgemeinschaft „Natuschutz“ der Landes Umweltministe-

rien 

LB geschützter Landschaftsbestandteil 

LBV Landesbund für Vogelschutz 

LfU  Bayerisches Landesamt für Umwelt. Zentrale Fachbehörde für 

Umwelt- und Naturschutz, Geologie und Wasserwirtschaft in 

Bayern 

LNPR  Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien 

LRT  Lebensraumtyp (siehe Glossar) 

LWF  Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft  

ND  Naturdenkmal 

NN  Normal Null (Meereshöhe) 

NP  Naturpark 

NSG  Naturschutzgebiet 

PF Probefläche, entspricht auch einem „Suchraum“ 

pnV  potenzielle natürliche Vegetation (siehe Glossar) 

RKT  Regionales Natura-2000-Kartierteam Wald 

RL-B/RL-D Rote Liste Bayern/Deutschland 

SDB  Standarddatenbogen (siehe Glossar) 

SG Sanierungsgebiet 

slw  Sonstiger Lebensraum Wald (siehe Glossar) 

SPA  Special Protection Area (siehe Glossar unter Vogelschutzge-

biet) 

TG Teilgebiet 

TK25  Topographische Karte 1:25.000 
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UNB  untere Naturschutzbehörde (an der Kreisverwaltungsbehörde) 

VNP    Vertragsnaturschutzprogramm 

VO  Verordnung 

VoGEV  Vogelschutzverordnung (siehe Glossar) 

VS-RL  Vogelschutz-Richtlinie (siehe Glossar) 
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Glossar 

Anhang I Art Vogelart nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

Anhang II Art Tier- oder Pflanzenart nach Anhang II der FFH-Richtlinie (für 

diese Arten sind FFH-Gebiete einzurichten) 

Anhang IV Art Tier- oder Pflanzenart nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (die-

se Arten unterliegen besonderem Schutz, auch außerhalb der 

FFH-Gebiete; die meisten Anhang-II-Arten sind auch Anhang-

IV-Arten) 

Artikel 4 (2)-Art  regelmäßig vorkommende Zugvögel nach Artikel 4 (2) der 

Richtlinie 92/43/EWG, die nicht in Anhang I der Vogelschutz-

richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) aufgeführt sind 

 

Bayerische Natura 2000 Verordnung Mit dem 1. April 2016 ist die Bayerische Natura 2000-

Verordnung in Kraft getreten. Sie enthält die Regelungen zu 

den Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) wie auch zu 

den Europäischen Vogelschutzgebieten. Die bisherige Bayeri-

sche Vogelschutzverordnung (VoGEV) vom 12. Juli 2006 tritt 

damit außer Kraft. 

 

Besondere Gemeinwohlleistungen gemäß Art. 22 Abs. 4 BayWaldG sind besonderer Gemeinwohl-

leistungen im Staatswald insbesondere Schutzwaldsanierung 

und -pflege, Moorrenaturierung, Bereitstellung von Rad- und 

Wanderwegen sowie Biotopverbundprojekte im Staatswald 

 

Besonders geschützte Art alle streng geschützten Arten (siehe dort) und Arten, die in An-

hang B der EU-ArtSchV und in Anlage 1 der BArtSchV Spalte 2 

aufgelistet sind sowie alle anderen europäischen Vogelarten 

gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie; für diese Arten gelten Tö-

tungs- und Aneignungsverbote (§ 44 BNatschG) 

 

Biotopbaum lebender Baum mit besonderer ökologischer Bedeutung, ent-

weder aufgrund seines Alters, oder vorhandener Strukturmerk-

male (Baumhöhlen-, Horst, Faulstellen, usw.) 

 

Bundesartenschutz VO Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

vom 16.02.2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 21.01.2013 (BGBl. I S. 95) – erlassen auf Basis 

von § 54 BNatschG; Anlage 1 enthält eine Liste von besonders 

und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (in Ergänzung 

zu Anhang A+B der EU-ArtSchV und Anhang IV der FFH-RL) 

 



Managementplan – Fachgrundlagen  Europäische Vogelschutzgebiet 8239-401 

Anhang  „Geigelstein“ 

 

Stand März 2023   Seite 194 

Erhaltungszustand Zustand, in dem sich ein Lebensraumtyp oder eine Art befindet, 

eingeteilt in die Stufen A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis 

schlecht 

 

 

EU Artenschutz VO Verordnung (EG) Nr. 338/97 vom 09.12.1996 über den Schutz 

von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch 

Überwachung des Handels, zuletzt geändert mit VO Nr. 

750/2013 v. 29.07.2013 (kodifizierte Fassung v. 10.08.2013 

 

FFH Gebiet gemäß FFH-Richtlinie ausgewiesenes Schutzgebiet 

FFH Richtlinie Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Richtlinie 92/43/EWG der Euro-

päischen Union vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Re-

gelt den länderübergreifenden Schutz gefährdeter Arten und ih-

rer Lebensräume mithilfe von NATURA 2000-Gebieten. FFH-

Gebiete sind NATURA 2000-Gebiete 

gesellschaftsfremd Baumart, die nicht Bestandteil einer natürlichen Waldgesell-

schaft des betreffenden Wald-Lebensraumtyps ist 

Habitat Lebensraum einer Tierart als Aufenthaltsort, als Ort der Nah-

rungssuche/-erwerbs oder als Ort der Fortpflanzung und Jun-

genaufzucht 

Lebensraumtyp Lebensraum nach Anhang I der FFH-Richtlinie (für diese Le-

bensraumtypen sind FFH-Gebiete einzurichten) 

Natura 2000 Schutzgebietsnetz der Europäischen Union. Die Ausweisung 

der Gebiete erfolgte gemäß FFH-Richtlinie und VS-RL (SPA-

Gebiete) 

Naturschutzgebiet Nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Deutschland festge-

setzte Gebiete, in denen Natur und Landschaft besonders ge-

schützt werden (Bundesamt für Naturschutz 2013a). 

Nicht heimisch  Baumart, die natürlicherweise nicht in Mitteleuropa vorkommt 

(z. B. Douglasie) und damit immer gesellschaftsfremd ist 

Population Gesamtheit aller Individuen einer Tierart, die sich in einem be-

stimmten Bereich aufhalten 

 

prioritär bedrohte Lebensraumtypen bzw. Arten, für deren Erhaltung der 

Europäischen Gemeinschaft eine besondere Verantwortung 

zukommt 

Rote Liste Bayern Rote Liste gefährdeter Brutvögel Bayerns. Verzeichnis ausge-

storbener, verschollener und gefährdeter Vogelarten Bayerns. 
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Gefährdungskategorien: 0 = Bestand erloschen, 1 = vom Aus-

sterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = Art mit 

geografischer Restriktion, V = Art der Vorwarnliste. 

Rote Liste Deutschland Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. Verzeichnis ausgestor-

bener, verschollener und gefährdeter Vogelarten Deutschlands. 

Gefährdungskategorien: siehe Rote Liste Bayern. 

Sonstiger Lebensraum Fläche im FFH-Gebiet, die nicht einem Lebensraum nach An-

hang I der FFH-Richtlinie angehört 

Standartdatenbogen Standarddatenbogen. Formular zur Meldung von Gebieten des 

NATURA 2000-Netzwerks durch Mitgliedsstaaten an die Euro-

päische Union. In diesem werden die zu schützenden Lebens-

räume/Arten aufgelistet 

 

Streng geschützte Art Arten, die in Anhang A der EU-ArtSchV, Anhang IV   der FFH-

RL und in Anlage 1 der BArtSchV Spalte 3 aufgelistet sind; für 

diese Arten gilt ein Störungsverbot (§ 44 BNatschG) 

 

Totholz Abgestorbener Baum oder Baumteil (aufgenommen ab 20 cm 

am stärkeren Ende)  

Untersuchungsgebiet Gesamte Fläche, für die Erhebungen durchgeführt wurden. Die 

Begriffe „Untersuchungsgebiet“, „Vogelschutzgebiet“ und „SPA“ 

werden im Managementplan synonym verwendet und beziehen 

sich immer auf das SPA „Geigelstein“, sofern nicht anders an-

gegeben. 

VNP Wald Vertragsnaturschutzprogramm Wald (Förderprogramm) 

Vogelschutzgebiet gemäß Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenes Schutzgebiet 

Vogelschutzrichtlinie EU-Richtlinie Nr. 79/409/EWG vom 02.04.1979, die den Schutz 

der wildlebenden Vogelarten zum Ziel hat, aktuell gilt die Richt-

linie in der Fassung vom 30.11.2009 (Nr. 2009/147/EG). 

Vogelschutzverordnung Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogel-

schutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhal-

tungszielen vom 12.07.2006 (VoGEV) – gültig in Bayern 

Zugvogelarten regelmäßig auftretende Zugvogelarten, für die gem. Art. 4 Abs. 

2 der Vogelschutzrichtlinie Maßnahmen zum Schutz ihrer Ver-

mehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie der 

Rastplätze in ihren Wandergebieten zu treffen sind 

 




